
Sicherheitsdatenblatt

ARTITOP SE SEIDENGLANZ CLEAR
Sicherheitsdatenblatt vom 28.06.2024 Version 2

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Kennzeichnung der Mischung:

Handelsname: ARTITOP SE SEIDENGLANZ CLEAR

Handelscode: SM33000070

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung: Anstrichstoff für berufliche/industrielle Zwecke

Nicht empfohlene Verwendungen: Verwendungen, die von den empfohlenen Verwendungen nicht vorgesehen sind

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant:             INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.P.A.

            Via S. Pertini, 52

            62012 Civitanova Marche (MC) Italy

            tel: +39 0733 8080

            fax: +39 0733 808140

Verantwortlicher:       regulatoryaffairs@icaspa.com  INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.p.A. N.A.

1.4. Notrufnummer

Giftnotrufzentrale –  Krankenhaus von Florenz (24/24 h)

Telefonnummer: +39 055 794 7819

Notrufnummer : 112
Antipoison Center  Hospital Name 1  City  Telephone nbr. (availability information)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die menschlichen Gesundheit und die Umwelt gefährliche physischchemische Auswirkungen:

Keine weiteren Risiken

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Eye Irrit. 2 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 3 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrenpiktogramme und Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

P233 Behälter dicht verschlossen halten.

P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
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Besondere Regelungen gemäß Anhang XVII der REACH-Verordnung nachfolgenden Änderungen:

Keine

2.3. Sonstige Gefahren

Weitere Risiken: Keine weiteren Risiken

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P370+P378 Bei Brand: Pulverfeuerlöscher zum Löschen verwenden.

P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Enthält:

Nbutylacetat

Aceton

Kohlenwasserstoffe C9, Aromatische

Methylmethacrylat Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Maleinsäureanhydrid Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

RL 2004/42/EG (FOV Richtlinie)

Dieses Produkt enthält max. 703.8 g/l VOC.

Keine PBT, vPvBStoffe oder endokrine Disruptoren in Konzentrationen >= 0.1 %:

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

N.A.

3.2. Gemische

Kennzeichnung der Mischung: ARTITOP SE SEIDENGLANZ CLEAR

Gefährliche Bestandteile gemäß der CLP-Verordnung und dazugehörige Einstufung:

Menge Name Kennnr. Einstufung Registriernummer

3550 % Nbutylacetat CAS:123864
EC:2046581
Index:607025
001

Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3,
H336, EUH066

01211948549329XXXX

1525 % Aceton CAS:67641
EC:2006622
Index:606001
008

Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H336, EUH066

01211947133049XXXX

310 % Kohlenwasserstoffe C9,
Aromatische

EC:9186685 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1,
H304; STOT SE 3, H336; Aquatic
Chronic 2, H411, EUH066

01211945585135XXXX

310 % Xylol, isomerengemisch CAS:1330207
EC:2155357
Index:601022
009

Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1,
H304 Acute Tox. 4, H312 Skin
Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3,
H335 STOT RE 2, H373 Aquatic
Chronic 3, H412

Schätzung Akuter Toxizität:
ATE  Haut: 1100mg/kg KG
ATE  Einatmen (Gas): 6700ppmV

01211948821632XXXX

0,251 % Zinkstearat CAS:557051
EC:2091519

Aquatic Acute 1, H400, MAcute:1

0,251 % Methylmethacrylat CAS:80626
EC:2012971
Index:607035
006

Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2,
H315; Skin Sens. 1, H317; STOT
SE 3, H335

01211945249828XXXX

0,251 % Isobutylacetat CAS:110190
EC:2037451
Index:607026
007

Flam. Liq. 2, H225; STOT SE 3,
H336, EUH066

01211948897122XXXX

< 0,001% Maleinsäureanhydrid CAS:108316
EC:2035716
Index:607096
009

Acute Tox. 4, H302 STOT RE 1,
H372 Skin Corr. 1B, H314 Eye
Dam. 1, H318 Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1A, H317, EUH071

Spezifische

01211947242831XXXX
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Spezifische
Konzentrationsgrenzwerte:
C ≥ 0,001%: Skin Sens. 1A H317

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt:

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.

Körperbereiche, die mit dem Produkt in Kontakt getreten sind, bzw. bei denen dieser Verdacht besteht, müssen sofort mit viel
fließendem Wasser und möglichst mit Seife gewaschen werden.

Den Körper vollständig waschen (Dusche oder Bad).

Die kontaminierten Kleidungsstücke sofort ablegen und sie auf sichere Weise entsorgen.

Im Falle von Hautkontakt sofort mit reichlich Wasser und Seife waschen.

Nach Augenkontakt:

Eventuelle Kontaktlinsen sind zu entfernen. Man muss sich unverzüglich und ausgiebig mit Wasser mindestens 15 Minuten lang
abwaschen, wobei die Augenlieder gut geöffnet werden sollen. Beim weiter bestehenden Problem ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.

Nach Verschlucken:

Ein Arzt ist unverzüglich zur Rate zu ziehen. Kein Erbrechen darf herbeigeführt werden. Kein Arzneimittel darf verabreicht werden,
das nicht vom Arzt verordnet worden ist.

Nach Einatmen:

Den Verletzten ins Freie bringen, ihn ausruhen lassen und warm halten.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Augenreizung

Augenschäden

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Im Falle eines Unfalls bzw. bei Unwohlsein sofort einen Arzt konsultieren (wenn möglich, die Bedienungsanleitung bzw. das
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Bei Brand: Pulverfeuerlöscher zum Löschen verwenden.

Bei nicht entzündeten Produktaustritten bzw. Verschüttungen kann Sprühwasser zur Verstreuung entflammbarer Dämpfen und zum
Schutz der dem Austritt entgegentretenden Personen verwendet werden.

Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden dürfen:

Es dürfen keine Wasserstrahlen eingesetzt werden. Wasser ist zur Brandlöschung nicht wirksam, kann jedoch zur Kühlung der
geschlossenen, den Flammen ausgesetzten Behältern eingesetzt werden, um Explosionen vorzubeugen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Die Explosions bzw. Verbrennungsgase nicht einatmen.

Durch die Verbrennung entsteht ein dichter Rauch.

Bei Feuer ausgesetzten Behältern kann Explosionsgefahr bestehen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

ALLGEMEINE ANGABEN
Die Behälter sind mit Wasserstrahlen abzukühlen, um den Zerfall des Produkts und die Bildung von potentiell
gesundheitsschädlichen Substanzen zu verhindern. Eine komplette Brandschutzkleidung ist stets zu tragen. Löschwasser, die nicht in
die Abwasserleitungen gelangen dürfen, sind aufzunehmen. Das zum Löschen verwendete Wasser und die Brandrückstände sind
gemäß den gültigen Bestimmungen aufzunehmen.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Normale Feuerbekämpfungskleidungstücke, z. B. ein Druckluftbeatmungsgerät mit offenem Kreislauf (EN 137)
Feuerbekämpfungssatz (EN 469), Feuerbekämpfungshandschuhe (EN 659) und Feuerwehrstiefel (HO A 29 bzw. A30).

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal:

Die Leckage darf blockiert werden, wenn keine Gefahr besteht.
Angemessene Schutzvorrichtungen (einschl. der Personenschutzvorrichtungen gemäß Abs. 8 aus den Sicherheitsangaben) sind zur
Vorbeugung der Kontaminierung von Haut, Augen und persönlichen Kleidungsstücken aufzusetzen. Diese Anweisungen gelten
sowohl für Aufbereitungsaufseher als auch für NotAusEingriffe.
Personen ohne Schutzkleidung vom Ort entfernen. Eine explosionsschützende Vorrichtung verwenden. Jede Art von Zündquelle
(Zigaretten, Flammen, Funken usw.) oder Wärmequelle ist aus dem Bereich zu entsorgen, in dem das Produkt ausgetreten ist.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in den Boden/Unterboden verhindern. Das Abfließen in das Grundwasser oder in die Kanalisation verhindern.

Das kontaminierte Waschwasser auffangen und entsorgen.

Bei Austritt von Gas oder bei Eintritt in Wasserläufe, den Boden oder die Kanalisation die zuständigen Behörden informieren.
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Bei Austritt von Gas oder bei Eintritt in Wasserläufe, den Boden oder die Kanalisation die zuständigen Behörden informieren.

Geeignetes material zum Auffangen: absorbierende oder organische Materialien, Sand

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Das ausgetretene Produkt ist in ein geeignetes Behältnis einzusaugen. Das einzusetzende Behältnis ist auf Verträglichkeit mit dem
Produkt zu prüfen, wobei der Absch. 10 maßgebend ist. Das Restprodukt ist mit trägem, absorbierendem Material aufzunehmen.
Es ist für eine ausreichende Belüftung des betroffenen Bereichs zu sorgen. Die Entsorgung von verseuchtem Material muss gemäß
den Vorschriften unter Punkt 13 erfolgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch die Abschnitte 8 und 13

Eventuelle Angaben zum persönlichen Schutz und der Entsorgung sind unter den Abschnitten 8 und 13 aufgeführt.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Es ist von Hitze, Funken und freier Flamme fernzuhalten, vom Rauchen und von Streichhölzer bzw. Feuerzeuggebrauch abzusehen.
Ohne die erforderliche Belüftung können sich die Dämpfe in den unteren Schichten in Fußbodennähe ansammeln und sich auch
unter Gefahr eines Flammrückschlags fernzünden.Ansammlung elektrostatischer Ladungen sind zu vermeiden.
Bei großformatigen Verpackungen ist während des Umfüllens ein Anschluss an eine Erdungssteckdose herzustellen und antistatische
Schuhe sind anzuziehen. Starkes Schütteln und rasches Fliessen der Flüssigkeit in Rohrleitungen und Geräten können zur Bildung
und Ansammlung elektrostatischer Aufladungen führen. Um eine Brand und Explosionsgefahr zu vermeiden, darf nie Druckluft bei
der Handhabung benutzt werden. Die Behälter sind vorsichtig zu öffnen, da sie unter Druck stehen können. Essen, Trinken, Rauchen
sind bei dem Produkteinsatz verboten. Produktstreuung in der Umwelt ist vorzubeugen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Aufbewahrung nur in Originalbehältern. Die Behälter sind geschlossen, an einem gut belüfteten Ort, geschützt vor der direkten
Sonneneinstrahlung aufzubewahren. Es ist an einem kühlen und gut belüfteten Ort aufzubewahren, von Wärmeqüllen, freier
Flamme, Funken und anderen Zündquellen fernzuhalten.

Die Gebinden sind von ggf. unverträglichen Werkstoffen fernzuhalten, wobei auf den Abschnitt 10 Bezug zu nehmen ist.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen

Kein besonderer Verwendungszweck

Spezifische Lösungen für den Industriesektor

Kein besonderer Verwendungszweck

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile der Rezeptur mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

MAK-Typ Land Decke Langzeit
mg/m3

Langzeit
ppm

Kurzzeit
mg/m3

Kurzzeit
ppm

Anmerkunge

Nbutylacetat
CAS: 123864

Nationalen ALBANIA C 300 62 600 124

Nationalen BELARUS C 950 950

Nationalen BOSNIA AND
HERZEGOVINA

C 720 150 960 200

Nationalen BHUTAN C 200 950

Nationalen AZERBAIJAN C 710 150 950 200

Nationalen ANTIGUA AND BARBUDA C 710 150 1420 300

Nationalen BELIZE C 715 150 950 200

Nationalen ARGENTINA C 724 150 965 200

Nationalen AFGHANISTAN C 723 150 964 200

Nationalen ANGUILLA C 710 150 940 200

Nationalen ARMENIA C 724 150 966 200

Nationalen POLAND C 240,000 720,000

EU C 241,000 50,000 723,000 150,000

Aceton
CAS: 67641

EU C 1210 500 750

Nationalen BARBADOS C 295 125

Nationalen ANTIGUA AND BARBUDA C 600 250

Nationalen POLAND C 600,000 1800,000

Kohlenwasserstoffe C9,
Aromatische

EU C 100 17

Xylol, isomerengemisch
CAS: 1330207

EU C 221 50 442 100
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Nationalen BARBADOS C 109 25

Nationalen ANTIGUA AND BARBUDA C 109 25 218 50

Nationalen ANTARCTICA C 221 50 442 100

Nationalen POLAND C 100,000 200,000

Methylmethacrylat
CAS: 80626

Nationalen ALBANIA C 210 50 420 100

Nationalen BELARUS C 208 415

Nationalen BENIN C 50 100

Nationalen BOSNIA AND
HERZEGOVINA

C 42 10 210 50

Nationalen BAHRAIN C 210 50 420 100

Nationalen BHUTAN C 100 300

Nationalen AUSTRIA C 200 50 400 100

Nationalen BOTSWANA C 50 100

EU C 50 100

Nationalen AZERBAIJAN C 50 100

Nationalen BRAZIL C 208 416 100

Nationalen BONAIRE, SINT EUSTATIUS
AND SABA

C 10

Nationalen ANGOLA C 205 410

Nationalen BURUNDI C 50 100

Nationalen BARBADOS C 100 25 400 100

Nationalen BELIZE C 205 50 410 100

Nationalen BOUVET ISLAND C 50 12,2 150 36,6

Nationalen GREECE C 50 100

Nationalen CANADA C 50 100

Nationalen ÅLAND ISLANDS C 50 100

Nationalen BAHAMAS C 200 50 600 150

Nationalen ANTIGUA AND BARBUDA C 102 25

ACGIH C 205 50 410 100

Nationalen ARUBA C 50 100

Nationalen ARGENTINA C 50 100

Nationalen AMERICAN SAMOA C 50 100

Nationalen ANGUILLA C 205 50 410 100

Nationalen ANTARCTICA C 50 100

Nationalen AFGHANISTAN C 208 50 416 100

Nationalen AUSTRALIA C 210 50 420 100

Nationalen ARMENIA C 208 50 416 100

Nationalen POLAND C 100,000 300,000

Isobutylacetat
CAS: 110190

EU C 150 150

Nationalen POLAND C 240,000 720,000

Maleinsäureanhydrid
CAS: 108316

Nationalen ALBANIA C 0,081 0,02 0,081 0,02

Nationalen BELARUS C 0,4 0,4

Nationalen BENIN C 0,41 0,1 0,8 0,2

Nationalen BENIN C 0,41 0,1 0,8 0,2

Nationalen BOSNIA AND
HERZEGOVINA

C 0,41 0,1 0,81 0,2

Nationalen BAHRAIN C 0,41 0,1 0,41 0,1

Nationalen BHUTAN C 0,5 1

Nationalen AUSTRIA C 0,2 0,05 0,4 0,1

Nationalen BOTSWANA C 0,41 0,1

Nationalen AZERBAIJAN C 0,01

Nationalen BRAZIL C 1,2 0,3 2,5 0,6
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Nationalen BONAIRE, SINT EUSTATIUS
AND SABA

C 1

Nationalen BAHAMAS C 1,2 0,3 2,5 0,6

Nationalen BARBADOS C 0,8 0,2

Nationalen BELIZE C 1 0,25 3 0,75

Nationalen BOUVET ISLAND C 1 0,249 2 0,498

Nationalen ANTIGUA AND BARBUDA C 0,4 0,1

Nationalen CANADA C 1

Nationalen ÅLAND ISLANDS C 1

ACGIH C 0,01 0,003

Nationalen ARGENTINA C 0,4 0,1

Nationalen ANGUILLA C 1

Nationalen AFGHANISTAN C 0,01 0,003

Nationalen AUSTRALIA C 0,4 0,1 0,4 0,1

Nationalen ARMENIA C 1 3

Nationalen POLAND C 0,500 1,000

Liste der Komponenten in der Formel mit PNEC-Wert

PNEC-
GRENZWERT

Expositionsweg Expositionshäu
figkeit

Bemerkung

Nbutylacetat
CAS: 123864

0,09 mg/kg Boden (Landwirtschaft)

0,18 mg/l Wasser

0,36 mg/l WATER, INTERMITTING RELEASE

0,018 mg/l Wasser

0,981 mg/kg Luft

0,098 mg/kg MeerwasserSedimente

35,6 mg/l Mikroorganismen in Kläranlagen

Aceton
CAS: 67641

33,3 mg/kg Boden (Landwirtschaft)

10,6 mg/l Wasser

1,06 mg/l Wasser

3,04 mg/kg MeerwasserSedimente

29,5 mg/l Mikroorganismen in Kläranlagen

Xylol, isomerengemisch
CAS: 1330207

2,31 mg/kg Boden (Landwirtschaft)

0,32 mg/l Wasser

0,32 mg/l Wasser

12,46 mg/kg Luft

12,46 mg/kg MeerwasserSedimente

6,58 mg/l Mikroorganismen in Kläranlagen

Isobutylacetat
CAS: 110190

0,076 mg/kg Boden (Landwirtschaft)

0,17 mg/l Wasser

0,34 mg/l WATER, INTERMITTING RELEASE

0,017 mg/l Wasser

0,877 mg/kg Luft

0,088 mg/kg MeerwasserSedimente

200 mg/l Mikroorganismen in Kläranlagen

Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL)

Arbeitnehmer
Industrie

Arbeitnehmer
Gewerbe

Verbraucher Expositionswe
g

Expositionshäufigkeit Bemerkung

Nbutylacetat
CAS: 123864

Dermal Kurzfristig, lokale
Auswirkungen

11 mg/kg 6 mg/kg Dermal Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

Seite Nr. von6 1528.06.2024 Trade Code SM3300-0070Datum



600 mg/m3 300 mg/m3 inhalative Kurzfristig, lokale
Auswirkungen

600 mg/m3 300 mg/m3 inhalative Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

2 mg/kg Oral Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

Dermal Langfristig, lokale
Auswirkungen

11 mg/kg 6 mg/kg Dermal Langfristig, systemische
Auswirkungen

300 mg/m3 35,7 mg/m3 inhalative Langfristig, lokale
Auswirkungen

300 mg/m3 35,7 mg/m3 inhalative Langfristig, systemische
Auswirkungen

2 mg/kg Oral Langfristig, systemische
Auswirkungen

Aceton
CAS: 67641

62 mg/kg Dermal Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

1210 mg/m3 200 mg/m3 inhalative Langfristig, systemische
Auswirkungen

62 mg/kg Oral Langfristig, systemische
Auswirkungen

2420 mg/m3 inhalative Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

186 mg/kg Dermal Langfristig, systemische
Auswirkungen

Kohlenwasserstoffe
C9, Aromatische

25 mg/kg 11 mg/kg Dermal Langfristig, systemische
Auswirkungen

150 mg/m3 32 mg/m3 inhalative Langfristig, systemische
Auswirkungen

11 mg/kg Oral Langfristig, systemische
Auswirkungen

Xylol,
isomerengemisch
CAS: 1330207

442 mg/m3 260 inhalative Kurzfristig, lokale
Auswirkungen

442 260 inhalative Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

Dermal Langfristig, lokale
Auswirkungen

212 mg/kg 125 mg/kg Dermal Langfristig, systemische
Auswirkungen

221 65,3 inhalative Langfristig, lokale
Auswirkungen

221 mg/m3 65,3 mg/m3 inhalative Langfristig, systemische
Auswirkungen

12,5 mg/kg Oral Langfristig, systemische
Auswirkungen

Isobutylacetat
CAS: 110190

10 mg/kg 5 mg/kg Dermal Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

600 mg/m3 300 mg/m3 inhalative Kurzfristig, lokale
Auswirkungen

600 mg/m3 300 mg/m3 inhalative Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

5 mg/kg Oral Kurzfristig, systemische
Auswirkungen
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Augenschutz:

Die Sicherheitsvisiere schließen, keine Kontaktlinsen verwenden.

Der Einsatz von eindringungssicheren Brillen ist empfohlen (Bez. Norm EN 166).

Hautschutz:

Bei normaler Verwendung sind besondere Vorsichtsmaßnahmen nicht notwendig.

Handschutz:

Schutzhandschuhe tragen, die einen vollständigen Schutz garantieren, z.B. aus PVC, Neopren oder Gummi.

Die Hände sind mit Arbeitshandschuhen der Kategorie III zu schützen (Bez. Norm EN 374).
Zur endgültigen Materialauswahl für die Arbeitshandschuhe müssen folgende Aspekte einbezogen werden: Verträglichkeit, Abbau,
Bruchzeit und Permeabilität.
Bei Präparaten ist die Arbeitshandschuhbeständigkeit an chemischen Wirkmitteln vor deren Verwendung geprüft werden, da sie
nicht vorhersehbar ist. Die Handschuhverschleißzeit wird durch Aussetzungsdauer und Einsatzmodalitäten bedingt.

Atemschutz:

Einen angemessenen Atemschutz verwenden.

Wärmerisiken:

N.A.

Kontrollen der Umweltexposition:

Die Emissionen aus Herstellverfahren, einschl. derer aus Belüftungsgeräten, sollten auf Einhaltung der Umweltschutzvorschriften
geprüft werden.
Die Produktrückstände dürfen nicht in Abwässer bzw. Gewässer nicht überwacht abgelassen werden.

Hygienische und technische Maßnahmen

N.A.

5 mg/kg Oral Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

10 mg/kg 5 mg/kg Dermal Langfristig, systemische
Auswirkungen

300 mg/m3 35,7 mg/m3 inhalative Langfristig, lokale
Auswirkungen

300 mg/m3 35,7 mg/m3 inhalative Langfristig, systemische
Auswirkungen

5 mg/kg Oral Langfristig, systemische
Auswirkungen

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flüssig/Flüssigkeit

Aussehen und Farbe: Transparent

Farbe: transparent

Geruch: N.A.

Geruchsschwelle: N.A.

pHWert: N.A.

Kinematische Viskosität: > 20,5 mm2/sec (40 °C)

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: N.A.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: 55 °C (131 °F)

Flammpunkt: 18°C ≤ T < 23°C

Untere und obere Explosionsgrenze: N.A.

Relative Dampfdichte: N.A.

Dampfdruck: N.A.

Dichte und/oder relative Dichte: 0.92 g/ml

Wasserlöslichkeit: unlöslich

Löslichkeit in Öl: N.A.

Verteilungskoeffizient nOktanol/Wasser (logWert): N.A.

Dispersionsstabilität von Nanoformen:

Selbstentzündungstemperatur: N.A.

Zersetzungstemperatur: N.A.

Explosionsgrenzen: N.A.

Oxidierende Eigenschaften: N.A.

Entzündbarkeit Festkörper/Gas: N.A.

Entzündbarkeit: Das Produkt ist eingestuft Flam. Liq. 2 H225

VOCGehalt (g/L) im Produkt (2010/75/EU) 704.57

VOCGehalt % im Produkt (2010/75/EU) 76.50

Partikeleigenschaften:
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Partikeleigenschaften:

Teilchengröße: N.A.

9.2. Sonstige Angaben

Typische Eigenschaften der Stoffgruppen N.A.

Mischbarkeit: N.A.

Leitfähigkeit: N.A.

Verdampfungsgeschwindigkeit: N.A. Keine weiteren relevanten Informationen

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Stabil unter Normalbedingungen

Keine besonderen Reaktionsgefahren mit anderen Stoffen unter den normalen Einsatzbedingungen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Verarbeitungs und Lagerbedingungen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Dämpfe können mit Luft explosive Mischungen bilden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unter normalen Umständen stabil.

Erhitzung ist zu vermeiden. Ansammlung elektrostatischer Ladungen sind zu vermeiden. Beliebige Zündquellen sind zu vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Kontakt mit brandfördernden Materialien vermeiden. Das Produkt könnte in Brand geraten.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Durch thermische Zersetzung oder im Brandfall können sich potentiell für die Gesundheit gefährliche Dämpfe bilden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikologische Informationen zum Produkt:

a) akute Toxizität Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

b) Ätz/Reizwirkung auf die Haut Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

c) schwere Augenschädigung/
reizung

Das Produkt ist eingestuft: Eye Irrit. 2(H319)

d) Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

e) KeimzellMutagenität Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

f) Karzinogenität Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

g) Reproduktionstoxizität Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

h) spezifische ZielorganToxizität
bei einmaliger Exposition

Das Produkt ist eingestuft: STOT SE 3(H336)

i) spezifische ZielorganToxizität
bei wiederholter Exposition

Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

j) Aspirationsgefahr Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Toxikologische Informationen zu den Hauptbestandteilen des Produkts:

Nbutylacetat a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte 10760 mg/kg

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut Kaninchen > 14112 mg/kg

j) Aspirationsgefahr LC50 Einatembarer Dampf Ratte > 21,1 mg/l 4h

Aceton a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte 5800 mg/kg 4h
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11.2. Angaben über sonstige Gefahren

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut Ratte 15800 mg/kg

j) Aspirationsgefahr LC50 Einatembarer Dampf Ratte 76 ppm 8h

Kohlenwasserstoffe C9,
Aromatische

a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte > 3400 mg/kg

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut Kaninchen > 3400 mg/kg

j) Aspirationsgefahr LC50 Einatembarer Dampf Ratte 6193 mg/l 4h

Xylol, isomerengemisch a) akute Toxizität ATE    Haut :  1100 mg/kg KG

ATE    Einatmen (Gas) :  6700 ppmV

LD50 Oral Maus 5627, mg/kg

LC50 Einatmen Ratte = 6700, mg/kg

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut Kaninchen > 5000, mg/kg

Methylmethacrylat a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte > 5000 mg/kg

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut > 5000

j) Aspirationsgefahr LC50 Einatembarer Dampf Ratte > 29,8 mg/l 4h

Isobutylacetat a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte 13413 mg/kg

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut Kaninchen > 17400 mg/kg

j) Aspirationsgefahr LC50 Einatembarer Dampf Ratte > 23,4 mg/l 4h

Maleinsäureanhydrid a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte 400 mg/kg

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut Ratte 610 mg/kg

Endokrinschädliche Eigenschaften:

Keine PBT, vPvB Stoffe in Konzentrationen >= 0.1 %

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Im Einklang mit der GLP verwenden, nicht herumliegen lassen.

Angaben zur Ökotoxizität:

Liste der ökotoxikologischen Eigenschaften des Produkts

Das Produkt ist eingestuft: Aquatic Chronic 3(H412)

Liste der Bestandteile mit ökotoxikologischen Wirkungen

Bestandteil Kennnr. Ökotox-Infos

Nbutylacetat CAS: 123864 
EINECS: 204
6581  INDEX:
607025001

a) Akute aquatische Toxizität :  EC50 Daphnia 44 mg/L 48h

b) Chronische aquatische Toxizität :  IC50 Algen 397 mg/L 72h    Alga

a) Akute aquatische Toxizität :  LC50 Fische 18 mg/L 96h    Fish

Aceton CAS: 67641 
EINECS: 200
6622  INDEX:
606001008

a) Akute aquatische Toxizität :  EC50 Daphnia 8800 mg/L 48h    Daphnia
magna

a) Akute aquatische Toxizität :  LC50 Fische 5540 mg/L 96h    Trota iridea

Xylol, isomerengemisch CAS: 1330207
 EINECS: 215
5357  INDEX:

a) Akute aquatische Toxizität :  EC50 Daphnia 8,5 mg/L 48h
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

N.A.

5357  INDEX:
601022009

a) Akute aquatische Toxizität :  LC50 Fische 2,6 mg/L 96h    Fish

b) Chronische aquatische Toxizität :  NOEC 1,57 mg/L

b) Chronische aquatische Toxizität :  NOEC Fische > 1,3 mg/L

Methylmethacrylat CAS: 80626 
EINECS: 201
2971  INDEX:
607035006

a) Akute aquatische Toxizität :  EC50 Daphnia 69 mg/L 48h

b) Chronische aquatische Toxizität :  IC50 Algen > 110 mg/L 72h

a) Akute aquatische Toxizität :  LC50 Fische > 79 mg/L 96h

b) Chronische aquatische Toxizität :  NOEC Algen > 110 mg/L

b) Chronische aquatische Toxizität :  NOEC 37 mg/L

b) Chronische aquatische Toxizität :  NOEC Fische > 9,4 mg/L

Isobutylacetat CAS: 110190 
EINECS: 203
7451  INDEX:
607026007

a) Akute aquatische Toxizität :  EC50 Daphnia 24,6 mg/L 48h    Daphnia
magna

b) Chronische aquatische Toxizität :  IC50 Algen 397 mg/L 72h    Alga

a) Akute aquatische Toxizität :  LC50 Fische 16,6 mg/L 96h

b) Chronische aquatische Toxizität :  NOEC Daphnia 23,2 mg/L    Daphnia
magna

Bestandteil Persistenz/Abbaubarkeit Wert

Nbutylacetat Schnell abbaubar 0

Aceton Schnell abbaubar 0

Xylol, isomerengemisch Schnell abbaubar 0

Methylmethacrylat Schnell abbaubar

Isobutylacetat Schnell abbaubar 0

Bestandteil Test Wert

Nbutylacetat 1,27

Aceton BCF 
Biokonzentrationsfaktor

3

Maleinsäureanhydrid 2,78

N.A.

Aufgrund der vorliegenden Angaben enthãlt das Produkt keine PBT bzw. vPvBStoffen in Gehaltsprozenten größer als 0,1%.

Keine PBT, vPvB Stoffe in Konzentrationen >= 0.1 %

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Wieder verwenden, falls
möglich. Produktrückstände sind als gefährlicher Abfall zu betrachten. Die Gefährlichkeit der Abfälle, die dieses

Produkt teilweise enthalten, muss auf der Grundlage der gültigen Rechtsbestimmungen evaluiert werden.

Die Beseitigung muss einem für die Abfallwirtschaft zugelassenen Unternehmen unter Berücksichtigung der Landes und ggf. der lokalen

Bestimmungen anvertraut werden.

Der Transport der Abfälle kann dem ADR unterliegen.

KONTAMINIERTES VERPACKUNGSMATERIAL

Kontaminiertes Verpackungsmaterial muss der Wiederverwertung oder Beseitigung gemäß den Landesvorschriften für die Abfallwirtschaft
zugeführt werden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

1263

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADRBezeichnung: FARBE

IATABezeichnung: FARBE

IMDGBezeichnung: FARBE

14.3. Transportgefahrenklassen

ADRStraßentransport: 3

IATAKlasse: 3

IMDGKlasse: 3

14.4. Verpackungsgruppe

ADRVerpackungsgruppe: II

IATAVerpackungsgruppe: II

IMDGVerpackungsgruppe: II

14.5. Umweltgefahren

Menge der toxischen Bestandteile: 0.00

Menge der stark toxischen Bestandteile: 0.00

Meeresschadstoff: Nein

Umweltbelastung: Nein

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Straßen und Eisenbahntransport (ADRRID):

ADRLabel: 3

ADR  Gefahrnummer: 33

ADRSondervorschriften: 163 367 640C 650

ADRTunnelbeschränkungscode: 2 (D/E)

Lufttransport (IATA):

IATAPassagierflugzeug: 353

IATAFrachtflugzeug: 364

IATALabel: 3

IATANebengefahr: 

IATAErg: 3L

IATASondervorschriften: A3 A72 A192

Seetransport (IMDG):

IMDGStauung und Handhabung: Category B

IMDGSegregation: 

IMDGNebengefahr: 

IMDGSondervorschriften: 163 367

N/A

IMDGEMS: FE, [SE]

IMDGMFAG: N/A

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

N.A.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das
Gemisch

RL 98/24/EG (Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit)

RL 2000/39/EG (ArbeitsplatzRichtgrenzwerte)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (1. ATP CLP) und (EU) Nr. 758/2013

Verordnung (EU) Nr. 2020/878

Verordnung (EU) Nr. 286/2011 (2. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 618/2012 (3. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 487/2013 (4. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (5. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 605/2014 (6. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2015/1221 (7. ATP CLP)
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Verordnung (EU) Nr. 2015/1221 (7. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2016/918 (8. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2016/1179 (9. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2017/776 (10. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2018/669 (11. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2018/1480 (13. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2019/521 (12. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2020/217 (14. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2020/1182 (15. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2021/643 (16. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2021/849 (17. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2022/692 (18. ATP CLP)

Beschränkungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemäß Anhang XVII der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und nachfolgenden
Änderungen:

Beschränkungen zum Produkt: 3, 40

Beschränkungen zu den Inhaltsstoffen gemäß: 75

Anordnungen zu der Richtlinie EU 2012/18 (Seveso III):

Explosive Ausgangsstoffe  Verordnung 2019/1148

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 (PICVerordnung)

Wassergefährdungsklasse

WGK 2: wassergefährdend.

SVHCStoffe:

RL 2004/42/EG (FOV Richtlinie)

(gebrauchsfertig)

Flüchtige Organische Verbindung  FOV = 76.50 %

Flüchtige Organische Verbindung  FOV = 703.80 g/L

ARTITOP SE SEIDENGLANZ CLEAR (nicht gebrauchsfertig)

Flüchtige Organische Verbindung  FOV = 76.50 %

Flüchtige Organische Verbindung  FOV = 704.57 g/L

RL 2010/75/EG (FOV Richtlinie)

Flüchtige Organische Verbindung  FOV = 76.50 %

Flüchtige Organische Verbindung  FOV = 704.57 g/L

Wassergehalt (%)

0.00

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt für das Gemisch

Seveso III Kategorie gemäß
dem Anhang 1, Teil 1

Unterer Schwellenwert
(Tonnen)

Oberer Schwellenwert
(Tonnen)

Das Produkt gehört zur Kategorie:
P5c

5000 50000

This product is regulated by Regulation (EU) 2019/1148: all suspicious transactions, and significant
disappearances and thefts should be reported to the relevant national contact point

Substance(s) listed in regulation 2019/1148:

1525 % Aceton 67641 Annex II

Kein Stoff gelistet

Enthãlt das Produkt keine SVHCStoffen in Gehaltsprozenten größer als 0,1%.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Code Beschreibung

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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Diese Unterlagen wurden von einem Fachmann mit entsprechender Ausbildung abgefasst.

Hauptsächliche Literatur:

ECDIN  Daten und Informationsnetz über umweltrelevante Chemikalien  Vereinigtes Forschungszentrum, Kommission der
Europäischen Gemeinschaft

SAX's GEFÄHRLICHE EIGENSCHAFTEN VON INDUSTRIELLEN SUBSTANZEN  Achte Auflage  Van Nostrand Reinold

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur für das angegebene Produkt und stellen
keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Es obliegt dem Anwender die Zuständigkeit und die Vollständigkeit dieser Angaben für seine spezifische Anwendung zu kontrollieren.

Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Legende der im Sicherheisdatenblatt verwendeten Abkürzungen und Akronyme:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

AND: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter durch den Wasserstrassen

ATE: Schätzung Akuter Toxizität

ATEmix: Schätzwert der akuten Toxizität (Gemische)

BCF: Biokonzentrationsfaktor

BEI: Biologischer Expositionsindex

BOD: Biochemischer Sauerstoffbedarf

CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)

CAV: Giftzentrale

CE: Europäische Gemeinschaft

CLP: Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung

CMR: karzinogen, mutagen und reproduktionstoxisch

COD: Chemischer Sauerstoffbedarf

COV: Flüchtige organische Verbindung

CSA: Stoffsicherheitsbeurteilung

CSR: Stoffsicherheitsbericht

DMEL: Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung

DNEL: Abgeleitetes NullEffektNiveau (DNEL)

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Code Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie Beschreibung

2.6/2 Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2

2.6/3 Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3

3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4

3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4

3.10/1 Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

3.2/2 Skin Irrit. 2 Reizung der Haut, Kategorie 2

3.3/2 Eye Irrit. 2 Reizung der Augen, Kategorie 2

3.4.2/1 Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

3.8/3 STOT SE 3 Spezifische ZielorganToxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3

3.9/2 STOT RE 2 Spezifische ZielorganToxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2

4.1/A1 Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1

4.1/C2 Aquatic Chronic 2 Chronisch (langfristig) gewässergefährdend, Kategorie 2

4.1/C3 Aquatic Chronic 3 Chronisch (langfristig) gewässergefährdend, Kategorie 3

Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]
verwendet wurde:

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Einstufungsverfahren

Flam. Liq. 2, H225 auf der Basis von Prüfdaten

Eye Irrit. 2, H319 Berechnungsmethode

STOT SE 3, H336 Berechnungsmethode

Aquatic Chronic 3, H412 Berechnungsmethode
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DNEL: Abgeleitetes NullEffektNiveau (DNEL)

DPD: Richtlinie über gefährliche Zubereitungen

DSD: Richtlinie über gefährliche Stoffe

EC50: Mittlere effektive Konzentration

ECHA: Europäische Chemikalienagentur

EINECS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe

ES: Expositionsszenarium

GefStoffVO: Gefahrstoffverordnung

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

IARC: Internationales Krebsforschungszentrum

IATA: Internationale FlugTransportVereinigung (IATA)

IATADGR: Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter der Internationalen FlugTransportVereinigung (IATA)

IC50: Mittlere Inhibitorkonzentration

ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)

ICAOTI: Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)

IMDG: Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr (IMDGCode)

INCI: Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe (INCI)

IRCCS: Kranken und Kurhaus mit wissenschaftlichem Charakter

KAFH: KAFH

KSt: ExplosionsKoeffizient

LC50: Letale Konzentration für 50 Prozent der Testpopulation

LD50: Letale Dosis für 50 Prozent der Testpopulation

LDLo: Niedrige letale Dosis

N.A.: Nicht anwendbar

N/A: Nicht anwendbar

N/D: Nicht definiert/Nicht anwendbar

NA: Nicht verfügbar

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

NOAEL: Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

PBT: persistent, bioakkumulativ und giftig

PGK: Verpackungsvorschrift

PNEC: Abgeschätzte NichtEffektKonzentration (PNECWert)

PSG: Passagiere

RID: Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr

STEL: Grenzwert für Kurzzeitexposition

STOT: ZielorganToxizität

TLV: Arbeitsplatzgrenzwert

TWATLV: Schwellenwert für zeitgemittelzen 8StundenZag (TWATLV) (ACGIHStandard)

vPvB: sehr persistent, sehr bioakkumulativ

WGK: Wassergefährdungsklasse

Modifikation der Paragraphen seit der letzten Revision:

 ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

 ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

 ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
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EXPOSITIONSSZENARIUM : XYLOL, ISOMERENGEMISCH 

   

Expositionsszenarium-nummer : 18 

 

   

Anhang zum Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 (Abschnitt 7) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH 
    

Identifizierten Verwendungen des Komponente: Xylol, Isomerengemisch 

CAS: 1330-20-7 , EG: 215-535-7 , INDEX: 601-022-00-9 und Nr. REACH: 01-2119488216-32-XXXX  

   
Produkt für industrielle oder professionelle Zwecke zur Herstellung von Verdünnern, Farben, Additiven, Härtern und 
Pasten für Lackprodukte 

   

Stoffdaten   

Physikalischer Zustand bei 20°C 
 

Flüssigkeit 

Siedebeginn  135-145°C (1.013 hPa) 

Dampfdruck 
 

6.5-6.9 hPa 20°C 

Bioabbau 

 
Leicht biologisch abbaubar 

    

Firmendaten 

  
Jährliche Menge pro Anlage 

 

1278600 kg 

Tägliche Menge pro Anlage 5440.85 kg 

Jährliche Nutzungstage 

 
235 tage 

Dauer und Häufigkeit der Anwendung 480 min 5 Tage pro Woche 

Durchschnittliche Gebrauchstemperatur 20°C 

Prozessdruck 

 

Umgebungsdruck 

Lokale Absaugung Effektivität: 70% 

Luftwechselrate pro Stunde 7 

Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen Effektivität: 80% 

Verwendung des Stoffes 

 Verwendung im Innenbereich   

Substanzkonzentration in der Produkten Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 85% im 
Produkt ab (sofern nicht anders angegeben). 

   



Umweltfaktoren 

  

Emissions - oder Freisetzungsfaktor in der 
Wasser  0% 

Emissions - oder Freisetzungsfaktor in der 
Boden 
  

0% 

Verdünnungsfaktor Süßwasser 10 

Verdünnungsfaktor marin  100 

   

Kläranlage 

  
Kläranlagentyp 

 

kommunale Kläranlage 

Abflussrate der wasserkläranlage 2000 m³/tag 

Schlammbehandlung 

 

Entsorgung oder Rückgewinnung 

 

    

Allgemeine Expositionen 

 

Befolgen Sie die allgemeinen Lüftungsnormen, die sowohl durch das Öffnen von Türen und/oder Fenstern als auch 
durch die Verwendung eines elektrisch betriebenen Lüftungssystems auf natürliche Weise einzuhalten sind. 

Stellen Sie sicher, dass Materialtransfers unter Eindämmungsmaßnahmen oder unter Absaugung erfolgen. 

Tragen Sie ausreichenden Augenschutz. Bei wiederholter Hautexposition gegenüber dem Stoff Handschuhe gemäß EN 
374 tragen. 
   

    
1 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 2: Formulierung & (Wieder) verpacken von Stoffen und 
Gemischen 

Hauptanwendergruppen 

 
SU3: Industrielle 

  

   

Endverwendungssektor 
  

SU10: Formulierung 

  

Verfahrenskategorien 

PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher 
kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 

PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 

PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen 
Anlagen 

PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien 

 

ERC2: Formulierung zu einem Gemisch  

    
   

2 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 



Hauptanwendergruppen 

 
SU3: Industrielle 

  

   

   

Verfahrenskategorien 

  
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher 

kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 

PROC7: Industrielles Sprühen 

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen 

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz 

 

   

Umweltfreisetzungskategorien 

 
ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein 
Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)  

   

   

3 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen 

 
SU22: Gewerbliche Verwendungen 

  

   

Verfahrenskategorien 

  

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen 

PROC11: Nicht-industrielles Sprühen 

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen  

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt  

   

Umweltfreisetzungskategorien 

 
ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, 
Innenverwendung) 

   

   

 
Legende  

  
SU Verwendungssektorkategorie 

PROC Verfahrenskategorien 

 
ERC Umweltfreisetzungskategorien 

   



   
Hinweis: Alle Verwendungen, die nicht im Expositionsszenario abgedeckt sind, werden dringend 
abgeraten. 

   

ICA S.p.A. - Regulatory affairs  

   

Datum der Bearbeitung: 17/12/2019 

 

Fassung 1 

  

 



 

 

EXPOSITIONSSZENARIUM: ACETON  

   

Expositionsszenarium-nummer: 4  

   

Anhang zum Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 (Abschnitt 7) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH 

Identifizierten Verwendungen des Komponente Aceton 

CAS: 67-64-1 , EG: 200-662-2, INDEX: 606-001-00-8 und Nr. REACH: 01-2119471330-49-XXXX 
   
Produkt für industrielle oder professionelle Zwecke zur Herstellung von Verdünnern, Farben, Additiven, Pasten 
für Lackprodukte 

   

Stoffdaten   

Physikalischer Zustand bei 20°C  Flüssigkeit 

Siedebeginn  56°C a 1.013 hPa 

Dampfdruck  240 hPa a 20°C 

Bioabbau  Schnell biologisch abbaubar 

   

Firmendaten   

Jährliche Menge pro Anlage  658875 kg 

Tägliche Menge pro Anlage 2803.72 kg 

Jährliche Nutzungstage  235 tage 

Dauer und Häufigkeit der Anwendung 480 min 5 Tage pro Woche 

Durchschnittliche Gebrauchstemperatur 20 °C 

Prozessdruck  Umgebungsdruck 

Lokale Absaugung Effektivität: 70 %  

Ventilation rate per hour 7 

Wear chemically resistant gloves Effektivität: 80 %  

Verwendung des Stoffes  Verwendung im Innenbereich 

   
Substanzkonzentration in der Produkten Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im 

Produkt ab (sofern nicht anders angegeben). 

   

Umweltfaktoren   

Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der Wasser 0% 

Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der Boden 0% 

Verdünnungsfaktor Süßwasser 10 

Verdünnungsfaktor marin 100 

   

Kläranlage   

Kläranlagentyp  Kommunale Kläranlage 

Abflussrate der wasserkläranlage 2000 m³/tag 

Schlammbehandlung  Entsorgung oder Rückgewinnung 



Allgemeine Expositionen  
Befolgen Sie die allgemeinen Lüftungsnormen, die sowohl durch das Öffnen von Türen und/oder Fenstern als 
auch durch die Verwendung eines elektrisch betriebenen Lüftungssystems auf natürliche Weise einzuhalten 
sind.  
Stellen Sie sicher, dass Materialtransfers unter Eindämmungsmaßnahmen oder unter Absaugung erfolgen. 
Tragen Sie ausreichenden Augenschutz. Bei wiederholter Hautexposition gegenüber dem Stoff Handschuhe 
gemäß EN 374 tragen. 

   

   

1 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums: Verteilung der Substanz 

Hauptanwendergruppen  
SU3: Industrielle   
SU22: Gewerbliche Verwendungen   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  
PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  
ERC1: Herstellung des Stoffs  
ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in 
oder auf einem Erzeugnis) 

   

   
2 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 2: Formulierung & (Wieder)verpacken von 
Stoffen und Gemischen 

Hauptanwendergruppen  
SU3: Industrielle   

   
Sector of End-Use   
SU10: Formulierung   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  
PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  

ERC2: Formulierung zu einem Gemisch  



3 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 

PROC7: Industrielles Sprühen  
PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  
PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  
PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt  

   

Umweltfreisetzungskategorien  
ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in 
oder auf einem Erzeugnis) 
ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem 
Erzeugnis, Innenverwendung) 

   
   

4 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen  

SU22: Gewerbliche Verwendungen   

   

Verfahrenskategorien   
PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  
PROC11: Nicht-industrielles Sprühen  
PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  
PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt  

   

Umweltfreisetzungskategorien  
ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem 
Erzeugnis, Innenverwendung) 

   

Legende   

SU Verwendungssektorkategorie 

PROC Verfahrenskategorien  

ERC Umweltfreisetzungskategorien 

   

   
Hinweis: Alle Verwendungen, die nicht im Expositionsszenario abgedeckt sind, werden dringend 
abgeraten. 

   

ICA S.p.A. - Regulatory affairs  

   

Datum der Bearbeitung:  18/10/2019   

Fassung 1   

 



 

 

EXPOSITIONSSZENARIUM: N-BUTYLACETAT 

   

Expositionsszenarium-nummer: 1  

   
Anhang zum Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 (Abschnitt 7) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH 

   

Identifizierten Verwendungen des Komponente N-butylacetat 

CAS: 123-86-4 , EG: 204-658-1 , INDEX: 607-025-00-1 und Nr. REACH: 01-2119485493-29-XXXX  

   
Produkt für industrielle oder professionelle Zwecke zur Herstellung von Verdünnern, Farben, Additiven, Härtern und 
Pasten für Lackprodukte. 

   

Stoffdaten   

Physikalischer Zustand bei 20°C  Flüssigkeit 

Siedebeginn  125°C a 1.013 hPa 

Dampfdruck  11.6 mbar a 20°C 

Bioabbau  Leicht biologisch abbaubar (Verfahren OCSE 301D) 

   
Firmendaten   
Jährliche Menge pro Anlage  1762195 Kg 

Tägliche Menge pro Anlage 7498.70 Kg 

Jährliche Nutzungstage  235 tage 

Dauer und Häufigkeit der Anwendung 480 min 5 Tage pro Woche 

Durchschnittliche Gebrauchstemperatur 20 °C 

Prozessdruck  Umgebungsdruck 

Lokale Absaugung Effektivität: 70 %  

Luftwechselrate pro Stunde 7 

Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen Effektivität: 80 %  

Verwendung des Stoffes  Verwendung im Innenbereich 

Substanzkonzentration in der Produkten 
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im 
Produkt ab (sofern nicht anders angegeben). 

   

Umweltfaktoren   

Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der Wasser  0% 

Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der Boden  0% 

Wasserführung des aufnehmenden Wasserlaufs 18.000 m³/tag 

Verdünnungsfaktor Süßwasser 10 

Verdünnungsfaktor marin 100 
    

Kläranlage   

Kläranlagentyp  Kommunale Kläranlage 

Abflussrate der wasserkläranlage 2000 m³/tag 

Schlammbehandlung  Entsorgung oder Rückgewinnung 



Allgemeine Expositionen  
Befolgen Sie die allgemeinen Lüftungsnormen, die sowohl durch das Öffnen von Türen und/oder Fenstern als auch durch 
die Verwendung eines elektrisch betriebenen Lüftungssystems auf natürliche Weise einzuhalten sind.  
Stellen Sie sicher, dass Materialtransfers unter Eindämmungsmaßnahmen oder unter Absaugung erfolgen. Tragen Sie 
ausreichenden Augenschutz. Bei wiederholter Hautexposition gegenüber dem Stoff Handschuhe gemäß EN 374 tragen. 
   

    

1 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums: Verteilung der Substanz 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

SU22: Gewerbliche Verwendungen   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher 
kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen 
Anlagen 

PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  

ERC1: Herstellung des Stoffs  

    
   
2 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 2: Formulierung & (Wieder)verpacken von Stoffen und 
Gemischen 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

   

Endverwendungssektor   

SU10: Formulierung   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher 
kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen 
Anlagen 

PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  

ERC2: Formulierung zu einem Gemisch  

   

   



3 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher 
kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 

PROC7: Industrielles Sprühen  

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

   

Umweltfreisetzungskategorien  
ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf 
einem Erzeugnis) 

   

   

4 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten   

Hauptanwendergruppen   

SU22: Gewerbliche Verwendungen   
   
   
Verfahrenskategorien   

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen   

PROC11: Nicht-industrielles Sprühen   

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen   

PROC15: Verwendung als Laborreagenz   

PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt   

   

Umweltfreisetzungskategorien   
ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem 
Erzeugnis, Innenverwendung)   

 
 
 
Legende   

SU Verwendungssektorkategorie 

PROC Verfahrenskategorien  

ERC Umweltfreisetzungskategorien 

   

   

Hinweis: Alle Verwendungen, die nicht im Expositionsszenario abgedeckt sind, werden dringend abgeraten. 

   

ICA S.p.A. - Regulatory affairs  

   

Datum der Bearbeitung: 03/09/2019  

Fassung 1   

 



 

 

EXPOSITIONSSZENARIUM: ISOBUTYLACETAT 

   

Expositionsszenarium-nummer: 3  

   
Anhang zum Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 (Abschnitt 7) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH 

   

Identifizierten Verwendungen des Komponente Isobutylacetat 

CAS: 110-19-0 , EG: 203-745-1, INDEX: 607-026-00-7 und Nr. REACH: 01-2119488971-22-XXXX 

   
Produkt für industrielle oder professionelle Zwecke zur Herstellung von Verdünnern, Farben, Additiven, 
Härtern und Pasten für Lackprodukte. 

   

Stoffdaten   

Physikalischer Zustand bei 20°C  Flüssigkeit 

Siedebeginn  117°C (1.013 hPa) 

Dampfdruck  18 hPa (20°C) 

Bioabbau  Leicht biologisch abbaubar (Verfahren OECD 301 D) 

   
Firmendaten   
Jährliche Menge pro Anlage  59495 Kg 

Tägliche Menge pro Anlage 253.17 Kg 

Jährliche Nutzungstage  235 tage 

Dauer und Häufigkeit der Anwendung 480 min 5 Tage pro Woche 

Durchschnittliche Gebrauchstemperatur 20°C 

Prozessdruck  Umgebungsdruck 

Lokale Absaugung Effektivität : 70%  

Luftwechselrate pro Stunde 7 
 
Tragen von chemikalienbeständigen 
Handschuhen Effektivität : 80%  

Verwendung des Stoffes  Verwendung im Innenbereich 

Substanzkonzentration in der Produkten 
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100% im 
Produkt ab (sofern nicht anders angegeben). 

   

Umweltfaktoren 

  
Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der 
Wasser  0% 
Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der 
Boden  0% 
Wasserführung des aufnehmenden 
Wasserlaufs  18.000 m³/tag 

Verdünnungsfaktor Süßwasser 10 

Verdünnungsfaktor marin 100 



   

Kläranlage   

Kläranlagentyp  kommunale Kläranlage 

Abflussrate der wasserkläranlage 2000 m³/tag 

Schlammbehandlung  Entsorgung oder Rückgewinnung 

   

Allgemeine Expositionen  
Befolgen Sie die allgemeinen Lüftungsnormen, die sowohl durch das Öffnen von Türen und/oder Fenstern als 
auch durch die Verwendung eines elektrisch betriebenen Lüftungssystems auf natürliche Weise einzuhalten 
sind. Stellen Sie sicher, dass Materialtransfers unter Eindämmungsmaßnahmen oder unter Absaugung 
erfolgen. Tragen Sie ausreichenden Augenschutz. Bei wiederholter Hautexposition gegenüber dem Stoff 
Handschuhe gemäß EN 374 tragen. 
 
   

1 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums: Verteilung der Substanz 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

SU22: Gewerbliche Verwendungen   

   

Verfahrenskategorien   

PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  

ERC1: Herstellung des Stoffs  

   
   
2 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums : Formulierung & (Wieder) verpacken von Stoffen 
und Gemischen 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

   

Endverwendungssektor   

SU10: Formulierung   

   

Verfahrenskategorien   

PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 



PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  

ERC2: Formulierung zu einem Gemisch  

   
   

3 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 

PROC7: Industrielles Sprühen  

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz 

   

Umweltfreisetzungskategorien  
ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein 
Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)   
 
 
   

4 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten   

Hauptanwendergruppen   

SU22: Gewerbliche Verwendungen   
   
   
Verfahrenskategorien   

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen   

PROC11: Nicht-industrielles Sprühen   

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen   

PROC15: Verwendung als Laborreagenz   

PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt   
 
   
Umweltfreisetzungskategorien   
ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem 
Erzeugnis, Innenverwendung)   

 
 
 
Legende   

SU Verwendungssektorkategorie 

PROC Verfahrenskategorien  

ERC Umweltfreisetzungskategorien 



   
   
Hinweis: Alle Verwendungen, die nicht im Expositionsszenario abgedeckt sind, werden dringend 
abgeraten. 

   

ICA S.p.A. - Regulatory affairs  

   

Datum der Bearbeitung : 30/10/2019  

Fassung 1   
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

ARTITOP-seidenmatt

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Farbe, Lack. Industrielle Holzbeschichtung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Sherwin Williams Deutschland GmbHFirmenname:

Straße: Paul-Gerhardt-Straße 31

D-42389 WuppertalOrt:

+49 202 5747 0 Telefax:+49 202 555182Telefon:

office@arti.deE-Mail:

Matthias KorosecAnsprechpartner: +49 202 5747 202Telefon:

E-Mail: matthias.korosec@sherwin.com

www.arti.deInternet:

Labor

Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten erreichbar.: Mo-Fr (07:00 - 16:00 Uhr)

Auskunftgebender Bereich:

Lieferant

Firmenname: MORSCHER Farben- und Werkzeughandel GmbH

Straße: Treiet 43

Ort: A-6833 Weiler

Telefax:Telefon: +43 5523 62454 0 +43 5523 62454 49

E-Mail: office@farbenmorscher.at

Ansprechpartner: Telefon:Jürgen Morscher +43 5523 62454 71

E-Mail: office@farbenmorscher.at

Internet: www.farbenmorscher.at

1.4. Notrufnummer: +43 5523 62454 0

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 2

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Gewässergefährdend: Aqu. chron. 3

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
n-Butylacetat

Aceton; Propan-2-on; Propanon

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch; Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert

A - DE Druckdatum: 06.02.2019Revisions-Nr.: 3
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Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 

Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.

P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P370+P378 Bei Brand:  zum Löschen verwenden.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sicherheitshinweise

EUH208 Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen.

       < 0 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen 

unbekannter akuter Toxizität (oral).

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG:

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Farbe, Lack.
Chemische Charakterisierung

A - DE Druckdatum: 06.02.2019Revisions-Nr.: 3
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Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

123-86-4 n-Butylacetat 45 - < 50 %

204-658-1 607-025-00-1

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon 15 - < 20 %

200-662-2 606-001-00-8

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

1330-20-7 Xylol 1 - < 5 %

215-535-7 601-022-00-9

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzol 1 - < 5 %

202-436-9 601-043-00-3

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H226 H332 

H319 H335 H315 H411

64742-95-6 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch; Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert 1 - < 5 %

265-199-0 01-2119455851-35

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 

H411

100-41-4 Ethylbenzol 0,3 - < 1 %

202-849-4 601-023-00-4

Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304

80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat 0,3 - < 1 %

201-297-1 607-035-00-6

Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H225 H335 H315 H317

131-57-7 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon 0,1 - < 0,3 %

205-031-5

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H400 H411

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen 

Beatmung. Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät verwenden. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel 

Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten 

spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

A - DE Druckdatum: 06.02.2019Revisions-Nr.: 3
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Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztliche Behandlung notwendig. KEIN Erbrechen 

herbeiführen.

Nach Verschlucken

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Kohlendioxid (CO2).  Schaum.  Löschpulver.

Geeignete Löschmittel

Scharfer Wasserstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen .  

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  Explosionsgefahr.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Mit Detergentien reinigen. Lösemittel 

vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Funkenarmes Werkzeug verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt. 

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol 

nicht einatmen. Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dämpfe in Keller , Kanalisation und Gruben 

verhindern. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder 

rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Dämpfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten 

Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der diese Zubereitung 

gebraucht wird.

Weitere Angaben zur Handhabung
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 

Personen zugänglich ist. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Der Fußboden soll dicht, fugenlos 

und nicht saugfähig sein.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit:  Material, sauerstoffreich, brandfördernd.

Zusammenlagerungshinweise

Empfohlene Lagerungstemperatur: von °C: 5 bis °C: 30

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für Arbeitsstoffe (MAK/TRK)

KategorieF/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Herkunft

Tmw (8 h)201,2,4-Trimethylbenzol95-63-6 100 MAK

Kzw (15 min)30 150 MAK

Tmw (8 h)500Aceton67-64-1 1200 MAK

Kzw (15 min)2000 4800 MAK

Tmw (8 h)100Ethylbenzol100-41-4 440 MAK

Momentanwert200 880 MAK

Tmw (8 h)50Methylmethacrylat80-62-6 210 MAK

Momentanwert100 420 MAK

Tmw (8 h)50Xylol (alle Isomeren)1330-20-7 221 MAK

Kzw (15 min)100 442 MAK

Tmw (8 h)100n-Butylacetat123-86-4 480 MAK

Momentanwert100 480 MAK

Biologische Grenzwerte (VGÜ)

Proben.- 

Zeitpunkt

Parameter Grenzwert Unters.- materialBezeichnungCAS-Nr.

1330-20-7 Xylole Harn1,5 g/l nach Ablauf einer 

Arbeitswoche/am 

Ende des 

Arbeitstages/am 

Schichtende

Methylhippursäure

Keine Daten verfügbar

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

persönlicher Schutzausrüstungen.

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
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nicht einatmen.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.  Nach 

Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.  Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille.  195

Augen-/Gesichtsschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Geeignetes Material: Butylkautschuk. Durchdringungszeit 

(maximale Tragedauer): > 480 min. Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4 mm. DIN-/EN-Normen: DIN EN 374 

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des 

Materials sind zu berücksichtigen.

Handschutz

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung) 

erforderlich.  Erforderliche Eigenschaften: antistatisch. hitzebeständig.

Körperschutz

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz 

getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerät: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) 

(DIN EN 133). Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von 

Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.

Atemschutz

Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

opak

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert: Keine Daten verfügbar

Zustandsänderungen

Keine Daten verfügbarSublimationstemperatur:

Keine Daten verfügbarErweichungspunkt:

10 °C DIN 53213Flammpunkt:

Untere Explosionsgrenze:

Obere Explosionsgrenze:

420 °CZündtemperatur:

Keine Daten verfügbar

Brandfördernde Eigenschaften

246 hPaDampfdruck:

  (bei 20 °C)

814 hPaDampfdruck:

  (bei 50 °C)

Dichte (bei 20 °C): 0.915 g/cm³ DIN 53217

Nicht mischbarWasserlöslichkeit:

  (bei 20 °C)

Auslaufzeit:

  (bei 20 °C)

DIN 5321126 s

Dampfdichte: Keine Daten verfügbar
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Keine Daten verfügbarVerdampfungsgeschwindigkeit:

< 3% ADR/RIDLösemitteltrennprüfung:

9.2. Sonstige Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alkalien (Laugen). Säure. Oxidationsmittel.

10.5. Unverträgliche Materialien

Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Stickoxide (NOx).

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

 Die Bildung brennbarer Dämpfe ist möglich, bei Temperaturen über: 20°C

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) 

vorgenommen.
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Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

123-86-4 n-Butylacetat

Fehlende Datenoral

rabbitLD50 > 14112 

mg/kg
OECD 402dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 23,4 mg/l rat OECD 403,

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

RatteLD50 5800 

mg/kg
RTECSoral

KaninchenLD50 20000 

mg/kg
IUCLIDdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 76 mg/l Ratte

1330-20-7 Xylol

ATE 1100 

mg/kg
dermal

inhalativ Dampf ATE 11 mg/l

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzol

RatteLD50 5000 

mg/kg
RTECSoral

inhalativ (4 h) Dampf LC50 18 mg/l Ratte RTECS

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

64742-95-6 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch; Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert

ratLD50 3592 

mg/kg
oral

rabbitLD50 3160 

mg/kg
dermal

100-41-4 Ethylbenzol

RatteLD50 3500 

mg/kg
GESTISoral

KaninchenLD50 15400 

mg/kg
GESTISdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 17,2 mg/l Ratte

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

RatteLD50 7870 

mg/kg
oral

RabbitLD50 5000 

mg/kg
dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 78 mg/l

131-57-7 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

RatteLD50 5000 

mg/kg
oral

Allgemeine Bemerkungen

Nicht geprüfte Zubereitung. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG: Die Einstufung wurde 

nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Die 

ökotoxikologischen Eigenschaften dieser Mischung sind durch die ökotoxikologischen Eigenschaften der 
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Einzelkomponenten (siehe Abschnitt 3) bestimmt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Keine Daten verfügbar

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

n-Butylacetat123-86-4

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 18 mg/l Pimephales promelas

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 44 mg/l Daphnia magna

Aceton; Propan-2-on; Propanon67-64-1

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 5540 

mg/l

Onchorhynchus 

mykiss

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 6100 

mg/l

Daphnia magna

1,2,4-Trimethylbenzol95-63-6

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 7,72 

mg/l

Pimephales promelas

Akute 

Crustaceatoxizität

48 h ECOTOX 

Database

EC50 3,6 mg/l Daphnia

Ethylbenzol100-41-4

Akute Algentoxizität 96 h GESTISErC50 3,6 mg/l

Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat80-62-6

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 311 mg/l

2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon131-57-7

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 3,8 mg/l Oryzia latipes

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

67-64-1 -0,24Aceton; Propan-2-on; Propanon

95-63-6 3,631,2,4-Trimethylbenzol

100-41-4 3,15Ethylbenzol

Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) 

vorgenommen.

Weitere Hinweise
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Vollständig entleerte Verpackungen können einer 

Verwertung zugeführt werden.

Abfallschlüssel Produktreste

ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON 

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND 

DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, 

die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten ; gefährlicher Abfall

080111

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

150110

Nicht kontaminierte Verpackungen müssen wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

FARBE (einschließlich Farbe, Lackfarbe, Emaillelack, Beize, 

Schellacklösungen, Firnis, Poliermittel, flüssiger Füllstoff und flüssiger 

Grundierlack)

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Sondervorschriften: 163 367 640D 650

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

Beförderungskategorie: 2

33Gefahrnummer:

Tunnelbeschränkungscode: D/E

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

Paint14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3
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163, 367Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

EmS: F-E, S-E

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

Paint14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

II14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A3 A72 A192

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L

Y341Passenger LQ:

Freigestellte Menge: E2

353IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

5 LIATA-Maximale Menge - Passenger:

364IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

60 LIATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren

neinUMWELTGEFÄHRDEND: 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 28: Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch; Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert

77.01 % (704.638 g/l)Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 

(VOC):

77.01 % (704.638 g/l)Angaben zur VOC-Richtlinie 

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU:
P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

(94/33/EG) beachten. Beschäftigungsbeschränkungen nach der 

Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende oder 

stillende Mütter beachten.

Beschäftigungsbeschränkung:

AI - Flüssigkeit mit Flpkt. < 21 °CKlassifizierung nach VbF:

2 - deutlich wassergefährdendWassergefährdungsklasse (D):

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Flam. Liq. 2; H225 Auf Basis von Prüfdaten

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein .

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur. 

Bei Mischungen die Kennzeichnungsschilder und Sicherheitsdatenblätter aller Komponenten beachten.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine Zusicherung 

von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

ARTITOP SE Seidenmatt

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Farbe, Lack. Industrielle Holzbeschichtung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Sherwin Williams Deutschland GmbHFirmenname:

Straße: Paul-Gerhardt-Straße 31

Ort: D-42389 Wuppertal

Telefon: Telefax:+49 202 5747 0 +49 202 5747 149

office.wuppertal@sherwin.comE-Mail:

Matthias KorosecAnsprechpartner: +49 202 5747 202Telefon:

E-Mail: matthias.korosec@sherwin.com

www.sherwin-williams.euInternet:

Labor

Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten erreichbar.: Mo-Fr (07:00 - 15:00 Uhr)

Auskunftgebender Bereich:

Lieferant

Firmenname: MORSCHER Farben- und Werkzeughandel GmbH

Straße: Treiet 43

Ort: A-6833 Weiler

Telefax:Telefon: +43 5523 62454 0 +43 5523 62454 49

E-Mail: office@farbenmorscher.at

Ansprechpartner: Telefon:Jürgen Morscher +43 5523 62454 71

E-Mail: office@farbenmorscher.at

Internet: www.farbenmorscher.at

1.4. Notrufnummer: +43 5523 62454 0

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 2

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Gewässergefährdend: Aqu. chron. 3

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

n-Butylacetat

Aceton; Propan-2-on; Propanon

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch; Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen.

P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.

P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P370+P378 Bei Brand:  zum Löschen verwenden.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sicherheitshinweise

EUH208 Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen.

       < 0 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen 

unbekannter akuter Toxizität (oral).

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG:

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Farbe, Lack.
Chemische Charakterisierung
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Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

50 - < 55 %123-86-4 n-Butylacetat

204-658-1 607-025-00-1

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

15 - < 20 %67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

200-662-2 606-001-00-8

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

3 - < 10 %Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

918-668-5 01-2119455851-35

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 

H411 EUH066

3 - < 10 %1330-20-7 Xylol

215-535-7 601-022-00-9

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

0,3 - < 1 %100-41-4 Ethylbenzol

202-849-4 601-023-00-4

Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304

0,3 - < 1 %80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

201-297-1 607-035-00-6

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335

0,1 - < 0,3 %131-57-7 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

205-031-5

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H400 H411

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen 

Beatmung. Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät verwenden. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel 

Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten 

spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztliche Behandlung notwendig. KEIN Erbrechen 

herbeiführen.

Nach Verschlucken
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Kohlendioxid (CO2).  Schaum.  Löschpulver.

Geeignete Löschmittel

Scharfer Wasserstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen .  

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  Explosionsgefahr.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Mit Detergentien reinigen. Lösemittel 

vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Funkenarmes Werkzeug verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt. Bei 

offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen. Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dämpfe in Keller , Kanalisation und Gruben verhindern. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Dämpfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten 

Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der diese Zubereitung gebraucht 

wird.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
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Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 

Personen zugänglich ist. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Der Fußboden soll dicht, fugenlos 

und nicht saugfähig sein.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit:  Material, sauerstoffreich, brandfördernd.

Zusammenlagerungshinweise

Empfohlene Lagerungstemperatur: von °C: 5 bis °C: 30

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für Arbeitsstoffe (MAK/TRK, GKV 2018)

KategorieF/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Herkunft

Tmw (8 h)500Aceton67-64-1 1200 MAK

Kzw (15 min)2000 4800 MAK

Tmw (8 h)100Ethylbenzol100-41-4 440 MAK

Momentanwert200 880 MAK

Tmw (8 h)50Methylmethacrylat80-62-6 210 MAK

Momentanwert100 420 MAK

Tmw (8 h)50Xylol (alle Isomeren)1330-20-7 221 MAK

Kzw (15 min)100 442 MAK

Tmw (8 h)100n-Butylacetat123-86-4 480 MAK

Momentanwert100 480 MAK

Biologische Grenzwerte (VGÜ)

Proben.- 

Zeitpunkt

Parameter Grenzwert Unters.- materialBezeichnungCAS-Nr.

1330-20-7 Xylole Harn1,5 g/l nach Ablauf einer 

Arbeitswoche/am 

Ende des 

Arbeitstages/am 

Schichtende

Methylhippursäure

Keine Daten verfügbar

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

persönlicher Schutzausrüstungen.

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
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Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.  Nach 

Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.  Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille.  195

Augen-/Gesichtsschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Geeignetes Material: Butylkautschuk. Durchdringungszeit 

(maximale Tragedauer): > 480 min. Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4 mm. DIN-/EN-Normen: EN ISO 374 

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des 

Materials sind zu berücksichtigen.

Handschutz

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung) 

erforderlich.  Erforderliche Eigenschaften: antistatisch. hitzebeständig.

Körperschutz

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz 

getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerät: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) (DIN 

EN 133). Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von 

Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.

Atemschutz

Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

opak

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert: Keine Daten verfügbar

Zustandsänderungen

Keine Daten verfügbarSublimationstemperatur:

Keine Daten verfügbarErweichungspunkt:

10 °C DIN 53213Flammpunkt:

Untere Explosionsgrenze:

Obere Explosionsgrenze:

420 °CZündtemperatur:

Keine Daten verfügbar

Brandfördernde Eigenschaften

246 hPaDampfdruck:

  (bei 20 °C)

Dampfdruck:

  (bei 50 °C)

814 hPa

Dichte (bei 20 °C): 0.914 g/cm³ DIN 53217

Wasserlöslichkeit:

  (bei 20 °C)

Nicht mischbar

Auslaufzeit:

  (bei 20 °C)

DIN 5321126 s
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Dampfdichte: Keine Daten verfügbar

Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfügbar

< 3% ADR/RIDLösemitteltrennprüfung:

77.56 %Lösemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben

22.44 %Festkörpergehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alkalien (Laugen). Säure. Oxidationsmittel.

10.5. Unverträgliche Materialien

Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Stickoxide (NOx).

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

 Die Bildung brennbarer Dämpfe ist möglich, bei Temperaturen über: 20°C

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.
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Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

123-86-4 n-Butylacetat

Fehlende Datenoral

rabbitLD50 > 14112 

mg/kg

OECD 402dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 23,4 mg/l rat OECD 403,

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

RatteLD50 5800 

mg/kg

RTECSoral

KaninchenLD50 20000 

mg/kg

IUCLIDdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 76 mg/l Ratte

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Fehlende Datenoral

Fehlende Datendermal

inhalativ Fehlende Daten

1330-20-7 Xylol

ATE 1100 

mg/kg

dermal

inhalativ Dampf ATE 11 mg/l

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

100-41-4 Ethylbenzol

RatteLD50 3500 

mg/kg

GESTISoral

KaninchenLD50 15400 

mg/kg

GESTISdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 17,2 mg/l Ratte

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

RatteLD50 7870 

mg/kg

oral

RabbitLD50 5000 

mg/kg

dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 78 mg/l

131-57-7 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

RatteLD50 5000 

mg/kg

oral

Allgemeine Bemerkungen

Nicht geprüfte Zubereitung. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG: Die Einstufung wurde 

nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Die ökotoxikologischen 

Eigenschaften dieser Mischung sind durch die ökotoxikologischen Eigenschaften der Einzelkomponenten (siehe 

Abschnitt 3) bestimmt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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12.1. Toxizität

Keine Daten verfügbar

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

n-Butylacetat123-86-4

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 18 mg/l Pimephales 

promelas

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 44 mg/l Daphnia magna

Aceton; Propan-2-on; Propanon67-64-1

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 5540 

mg/l

Onchorhynchus 

mykiss

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 6100 

mg/l

Daphnia magna

Ethylbenzol100-41-4

Akute Algentoxizität 96 h GESTISErC50 3,6 mg/l

Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat80-62-6

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 311 mg/l

2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon131-57-7

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 3,8 mg/l Oryzia latipes

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

67-64-1 -0,24Aceton; Propan-2-on; Propanon

100-41-4 3,15Ethylbenzol

Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung 

zugeführt werden.

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt

Druckdatum: 22.06.2020A - DE
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ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON 

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND 

DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, 

die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten ; gefährlicher Abfall

080111

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

150110

Nicht kontaminierte Verpackungen müssen wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

FARBE14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Sondervorschriften: 163 367 640D 650

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

Beförderungskategorie: 2

33Gefahrnummer:

Tunnelbeschränkungscode: D/E

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

Paint14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

163, 367Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

EmS: F-E, S-E

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

Paint14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:
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314.3. Transportgefahrenklassen:

II14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A3 A72 A192

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L

Y341Passenger LQ:

Freigestellte Menge: E2

353IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

5 LIATA-Maximale Menge - Passenger:

364IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

60 LIATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren

neinUMWELTGEFÄHRDEND: 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch

EU-Vorschriften

77.556 % (708.865 g/l)Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 

(VOC):

77.556 % (708.865 g/l)Angaben zur VOC-Richtlinie 

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU:

P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

(94/33/EG) beachten. Beschäftigungsbeschränkungen nach der 

Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende oder stillende 

Mütter beachten.

Beschäftigungsbeschränkung:

AI - Flüssigkeit mit Flpkt. < 21 °CKlassifizierung nach VbF:

2 - deutlich wassergefährdendWassergefährdungsklasse (D):

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Flam. Liq. 2; H225 Auf Basis von Prüfdaten

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein .

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
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H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen.

Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur. 

Bei Mischungen die Kennzeichnungsschilder und Sicherheitsdatenblätter aller Komponenten beachten.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine Zusicherung von 

Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

ARTITOP SE Seidenmatt

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Farbe, Lack. 

Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Sherwin-Williams Deutschland GmbHFirmenname:

Straße: Paul-Gerhardt-Straße 31

Ort: D-42389 Wuppertal

Telefon: Telefax:+49 202 5747 0 +49 202 5747 149

office.wuppertal@sherwin.comE-Mail:

E-Mail (Ansprechpartner): office.wuppertal@sherwin.com

www.sherwin-williams.euInternet:

Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten erreichbar.: Mo-Do (07:00 - 15:00 Uhr), Fr 

(07:00-12:00 Uhr)

Auskunftgebender Bereich:

Lieferant

Firmenname: MORSCHER Farben- und Werkzeughandel GmbH

Straße: Treiet 43

Ort: A-6837 Weiler

Telefax:Telefon: +43 5523 62454 0 +43 5523 62454 49

E-Mail: office@farbenmorscher.at

Ansprechpartner: Telefon:Jürgen Morscher +43 5523 62454 71

E-Mail: office@farbenmorscher.at

Internet: www.farbenmorscher.at

1.4. Notrufnummer: +43 5523 62454 0

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 2

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Gewässergefährdend: Aqu. chron. 3

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Druckdatum: 26.07.2021 A - DERevisions-Nr.: 1
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

n-Butylacetat

Aceton; Propan-2-on; Propanon

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch; Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen 

fernhalten. Nicht rauchen.

P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.

P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.

P370+P378 Bei Brand:  zum Löschen verwenden.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Sicherheitshinweise

EUH208 Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen.

       < 0 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen 

unbekannter akuter Toxizität (oral).

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG:

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Farbe, Lack.
Chemische Charakterisierung

Druckdatum: 26.07.2021 A - DERevisions-Nr.: 1
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Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

50 - < 55 %123-86-4 n-Butylacetat

204-658-1 607-025-00-1

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

15 - < 20 %67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

200-662-2 606-001-00-8

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

3 - < 10 %64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

918-668-5 01-2119455851-35

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 

H411 EUH066

3 - < 10 %1330-20-7 Xylol

215-535-7 601-022-00-9

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

0,3 - < 1 %100-41-4 Ethylbenzol

202-849-4 601-023-00-4

Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304

0,3 - < 1 %80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

201-297-1 607-035-00-6

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335

0,1 - < 0,3 %131-57-7 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

205-031-5

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H400 H411

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilBezeichnungCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

123-86-4 204-658-1 50 - < 55 %n-Butylacetat

inhalativ:  LC50 = 23,4 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = > 14112 mg/kg; oral:  LD50 = 10768 

mg/kg

67-64-1 200-662-2 15 - < 20 %Aceton; Propan-2-on; Propanon

inhalativ:  LC50 = 76 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = 20000 mg/kg; oral:  LD50 = 5800 mg/kg

64742-95-6 918-668-5 3 - < 10 %Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

inhalativ:  Fehlende Daten (Gase); dermal:  LD50 = 3160 mg/kg; oral:  LD50 = 3592 mg/kg

1330-20-7 215-535-7 3 - < 10 %Xylol

inhalativ:  ATE = 11 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 1,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  ATE 

= 1100 mg/kg; oral:  LD50 = 4300 mg/kg

100-41-4 202-849-4 0,3 - < 1 %Ethylbenzol

inhalativ:  LC50 = 17,2 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 1,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  

LD50 = 15400 mg/kg; oral:  LD50 = 3500 mg/kg

80-62-6 201-297-1 0,3 - < 1 %Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

inhalativ:  LC50 = 78 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = 5000 mg/kg; oral:  LD50 = 7870 mg/kg

131-57-7 205-031-5 0,1 - < 0,3 %2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

oral:  LD50 = 5000 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen 

Beatmung. Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät verwenden. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel 

Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten 

spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztliche Behandlung notwendig. KEIN Erbrechen 

herbeiführen.

Nach Verschlucken

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Kohlendioxid (CO2).  Schaum.  Löschpulver.

Geeignete Löschmittel

Scharfer Wasserstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Druckdatum: 26.07.2021 A - DERevisions-Nr.: 1
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Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.  

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  Explosionsgefahr.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Mit Detergentien reinigen. Lösemittel 

vermeiden.

Weitere Angaben

Funkenarmes Werkzeug verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt. Bei 

offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen. Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dämpfe in Keller, Kanalisation und Gruben verhindern. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Dämpfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.  Nach 

Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.  Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten 

Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der diese Zubereitung gebraucht 

wird.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 

Personen zugänglich ist. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Der Fußboden soll dicht, fugenlos 

und nicht saugfähig sein.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit:  Material, sauerstoffreich, brandfördernd.

Zusammenlagerungshinweise
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Empfohlene Lagerungstemperatur: von °C: 5 bis °C: 30

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar

Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für Arbeitsstoffe (MAK/TRK, GKV 2018)

KategorieF/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Herkunft

Tmw (8 h)500Aceton67-64-1 1200 MAK

Kzw (15 min)2000 4800 MAK

Tmw (8 h)100Ethylbenzol100-41-4 440 MAK

Momentanwert200 880 MAK

Tmw (8 h)50Methylmethacrylat80-62-6 210 MAK

Momentanwert100 420 MAK

Tmw (8 h)100n-Butylacetat123-86-4 480 MAK

Momentanwert100 480 MAK

Tmw (8 h)50Xylol (alle Isomeren)1330-20-7 221 MAK

Kzw (15 min)100 442 MAK

Biologische Grenzwerte (VGÜ)

Proben.- 

Zeitpunkt

Unters.- materialGrenzwertParameterBezeichnungCAS-Nr.

1330-20-7 Xylole Harn1,5 g/l nach Ablauf einer 

Arbeitswoche/am 

Ende des 

Arbeitstages/am 

Schichtende

Methylhippursäure
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

123-86-4 n-Butylacetat

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 960 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 960 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 480 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 480 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 859,7 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 859,7 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 102,34 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 102,34 mg/m³

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 186 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1210 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 2420 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 62 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 200 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 62 mg/kg KG/d

64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 25 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 150 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 11 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 11 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 32 mg/m³

1330-20-7 Xylol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 180 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 108 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 77 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 289 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 14,8 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 174 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 174 mg/m³

80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal lokal 1,5 mg/cm²

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 13,67 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal lokal 1,5 mg/cm²

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 480 mg/m³
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PNEC-Werte

BezeichnungCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

123-86-4 n-Butylacetat

Süßwasser 0,18 mg/l

Meerwasser 0,018 mg/l

Süßwassersediment 0,981 mg/kg

Meeressediment 0,0981 mg/kg

Mikroorganismen in Kläranlagen 35,6 mg/l

Boden 0,0903 mg/kg

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

Süßwasser 10,6 mg/l

Meerwasser 1,06 mg/l

Süßwassersediment 30,4 mg/kg

Mikroorganismen in Kläranlagen 100 mg/l

Boden 29,5 mg/kg

64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

1330-20-7 Xylol

Süßwasser 0,327 mg/l

Meerwasser 0,327 mg/l

Süßwassersediment 12,46 mg/l

Meeressediment 12,46 mg/l

Mikroorganismen in Kläranlagen 6,58 mg/l

Boden 2,31 mg/kg

80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

Süßwasser 0,94 mg/l

Meerwasser 0,094 mg/l

Süßwassersediment 5,74 mg/kg

Boden 1,47 mg/kg

Keine Daten verfügbar

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

persönlicher Schutzausrüstungen.

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille.  195

Augen-/Gesichtsschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Geeignetes Material: Butylkautschuk. Durchdringungszeit 

(maximale Tragedauer): > 480 min. Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4 mm. DIN-/EN-Normen: EN ISO 374 

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des 

Handschutz
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Materials sind zu berücksichtigen.

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung) 

erforderlich.  Erforderliche Eigenschaften: antistatisch. hitzebeständig.

Körperschutz

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz 

getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerät: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) 

(DIN EN 133). Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von 

Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.

Atemschutz

Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

flüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: opak

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

Zustandsänderungen

Keine Daten verfügbarSublimationstemperatur:

Keine Daten verfügbarErweichungspunkt:

10 °C DIN 53213Flammpunkt:

2,1 Vol.-%Untere Explosionsgrenze:

13 Vol.-%Obere Explosionsgrenze:

420 °CZündtemperatur:

Keine Daten verfügbar

Brandfördernde Eigenschaften

pH-Wert: Keine Daten verfügbar

Auslaufzeit:

  (bei 20 °C)

DIN 5321126 s

Wasserlöslichkeit:

  (bei 20 °C)

Nicht mischbar

247 hPaDampfdruck:

  (bei 20 °C)

Dampfdruck:

  (bei 50 °C)

267 hPa

Dichte (bei 20 °C): 0.914 g/cm³ DIN 53217

Relative Dampfdichte: Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfügbar

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

< 3% ADR/RIDLösemitteltrennprüfung:

77.56 %Lösemittelgehalt:

22.44 %Festkörpergehalt:
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Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfügbar

Weitere Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alkalien (Laugen). Säure. Oxidationsmittel.

10.5. Unverträgliche Materialien

Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Stickoxide (NOx).

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

 Die Bildung brennbarer Dämpfe ist möglich, bei Temperaturen über: 20°C

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.
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Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

123-86-4 n-Butylacetat

RatteLD50 10768 

mg/kg

oral

KaninchenLD50 > 14112 

mg/kg

OECD 402dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 23,4 mg/l Ratte OECD 403

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

RatteLD50 5800 

mg/kg

RTECSoral

KaninchenLD50 20000 

mg/kg

IUCLIDdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 76 mg/l Ratte

64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

RatteLD50 3592 

mg/kg

oral OECD Prüfrichtlinie 

401)

KaninchenLD50 3160 

mg/kg

dermal OECD Prüfrichtlinie 

402

inhalativ Fehlende Daten

1330-20-7 Xylol

RatteLD50 4300 

mg/kg

oral

ATE 1100 

mg/kg

dermal

inhalativ Dampf ATE 11 mg/l

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

100-41-4 Ethylbenzol

RatteLD50 3500 

mg/kg

GESTISoral

KaninchenLD50 15400 

mg/kg

GESTISdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 17,2 mg/l Ratte

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

RatteLD50 7870 

mg/kg

oral

KaninchenLD50 5000 

mg/kg

dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 78 mg/l

131-57-7 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

RatteLD50 5000 

mg/kg

oral

Allgemeine Bemerkungen

Nicht geprüfte Zubereitung. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG: Die Einstufung wurde 
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nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Die ökotoxikologischen 

Eigenschaften dieser Mischung sind durch die ökotoxikologischen Eigenschaften der Einzelkomponenten (siehe 

Abschnitt 3) bestimmt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Keine Daten verfügbar

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

n-Butylacetat123-86-4

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 18000 

mg/l

Pimephales 

promelas

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 32 mg/l Krustazeen - Artemia 

salina

Aceton; Propan-2-on; Propanon67-64-1

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 5540 

mg/l

Onchorhynchus 

mykiss

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 6100 

mg/l

Daphnia magna

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten64742-95-6

Akute Fischtoxizität 96 hLL50 9,2 mg/l Regenbogenforelle

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEL50 3,2 mg/l Daphnia magna  OECD- 

Prüfrichtlinie 202

Fischtoxizität NOEC 1,23 

mg/l

28 d Regenbogenforelle

Crustaceatoxizität NOEC 2,14 

mg/l

21 d Daphnia magna

Xylol1330-20-7

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 8500 

mg/l

Krustazeen  - 

Palaemonetespugio

Ethylbenzol100-41-4

Aquatische Toxizität Fehlende Daten

Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat80-62-6

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 275 mg/l Pimephales 

promelas 

flow-through

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 69 mg/l Daphnia magna

Akute Bakterientoxizität   (170 mg/l) Pseudokirchneriella 

subcapitata

2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon131-57-7

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 3,8 mg/l Oryzia latipes

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

Druckdatum: 26.07.2021 A - DERevisions-Nr.: 1



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt
Sherwin-Williams Deutschland GmbH

ARTITOP SE Seidenmatt

Überarbeitet am: 19.01.2021 Materialnummer: SM3300-0040P Seite 13 von 16

CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten64742-95-6

     Sauerstoffverbrauch 78 % 28

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

67-64-1 -0,24Aceton; Propan-2-on; Propanon

1330-20-7 8,1 - 25,9Xylol

100-41-4 3,15Ethylbenzol

Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung 

zugeführt werden.

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt

ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON 

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND 

DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, 

die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; gefährlicher Abfall

080111

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

150110

Nicht kontaminierte Verpackungen müssen wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1263

FARBE14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:
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14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Sondervorschriften: 163 367 640D 650

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

Beförderungskategorie: 2

33Gefahrnummer:

Tunnelbeschränkungscode: D/E

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1263

Paint14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

163, 367Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

EmS: F-E, S-E

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1263

Paint14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

II14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A3 A72 A192

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L

Y341Passenger LQ:

Freigestellte Menge: E2

353IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

5 LIATA-Maximale Menge - Passenger:

364IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

60 LIATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 28

77.556 % (708.865 g/l)Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 

(VOC):

77.556 % (708.865 g/l)Angaben zur VOC-Richtlinie 

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU:

P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

(94/33/EG) beachten. Beschäftigungsbeschränkungen nach der 

Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende oder stillende 

Mütter beachten.

Beschäftigungsbeschränkung:

AI - Flüssigkeit mit Flpkt. < 21 °CKlassifizierung nach VbF:

2 - deutlich wassergefährdendWassergefährdungsklasse (D):

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Flam. Liq. 2; H225 Auf Basis von Prüfdaten

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
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Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur. 

Bei Mischungen die Kennzeichnungsschilder und Sicherheitsdatenblätter aller Komponenten beachten.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 

Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

ARTITOP SE Matt

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Farbe, Lack. 

Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Sherwin-Williams Deutschland GmbHFirmenname:

Straße: Paul-Gerhardt-Straße 31

Ort: D-42389 Wuppertal

Telefon: Telefax:+49 202 5747 0 +49 202 5747 149

office.wuppertal@sherwin.comE-Mail:

E-Mail (Ansprechpartner): office.wuppertal@sherwin.com

www.sherwin-williams.euInternet:

Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten erreichbar.: Mo-Do (07:00 - 15:00 Uhr), Fr 

(07:00-12:00 Uhr)

Auskunftgebender Bereich:

Lieferant

Firmenname: MORSCHER Farben- und Werkzeughandel GmbH

Straße: Treiet 43

Ort: A-6837 Weiler

Telefax:Telefon: +43 5523 62454 0 +43 5523 62454 49

E-Mail: office@farbenmorscher.at

Ansprechpartner: Telefon:Jürgen Morscher +43 5523 62454 71

E-Mail: office@farbenmorscher.at

Internet: www.farbenmorscher.at

1.4. Notrufnummer: +43 5523 62454 0

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 2

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Gewässergefährdend: Aqu. chron. 3

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

n-Butylacetat

Aceton; Propan-2-on; Propanon

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen 

fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behälter dicht verschlossen halten.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P370+P378 Bei Brand:  zum Löschen verwenden.

P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Sicherheitshinweise

EUH208 Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen.

      50 - < 55 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen 

unbekannter akuter Toxizität (oral).

      3 - < 10 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen 

unbekannter akuter Toxizität (dermal).

      3 - < 10 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen 

unbekannter akuter Toxizität (inhalativ).

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG:

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Farbe, Lack.
Chemische Charakterisierung
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Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

45 - < 50 %123-86-4 n-Butylacetat

204-658-1 607-025-00-1

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

10 - < 15 %67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

200-662-2 606-001-00-8

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

3 - < 10 %64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

918-668-5 01-2119455851-35

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 

H411 EUH066

3 - < 10 %1330-20-7 Xylol

215-535-7 601-022-00-9

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

1 - < 3 %100-41-4 Ethylbenzol

202-849-4 601-023-00-4

Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304

0,3 - < 1 %80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

201-297-1 607-035-00-6

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335

0,1 - < 0,3 %131-57-7 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

205-031-5

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H400 H411

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Druckdatum: 25.05.2021 A - DERevisions-Nr.: 1



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt
Sherwin-Williams Deutschland GmbH

ARTITOP SE Matt

Überarbeitet am: 18.01.2021 Materialnummer: SM3300-0025P Seite 4 von 16

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilBezeichnungCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

123-86-4 204-658-1 45 - < 50 %n-Butylacetat

inhalativ:  LC50 = 23,4 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = > 14112 mg/kg; oral:  LD50 = 10768 

mg/kg

67-64-1 200-662-2 10 - < 15 %Aceton; Propan-2-on; Propanon

inhalativ:  LC50 = 76 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = 20000 mg/kg; oral:  LD50 = 5800 mg/kg

64742-95-6 918-668-5 3 - < 10 %Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

inhalativ:  Fehlende Daten (Gase); dermal:  LD50 = 3160 mg/kg; oral:  LD50 = 3592 mg/kg

1330-20-7 215-535-7 3 - < 10 %Xylol

inhalativ:  ATE = 11 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 1,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  ATE = 

1100 mg/kg; oral:  LD50 = 4300 mg/kg

100-41-4 202-849-4 1 - < 3 %Ethylbenzol

inhalativ:  LC50 = 17,2 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 1,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  

LD50 = 15400 mg/kg; oral:  LD50 = 3500 mg/kg

80-62-6 201-297-1 0,3 - < 1 %Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

inhalativ:  LC50 = 78 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = 5000 mg/kg; oral:  LD50 = 7870 mg/kg

131-57-7 205-031-5 0,1 - < 0,3 %2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

oral:  LD50 = 5000 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen 

Beatmung. Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät verwenden. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel 

Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten 

spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztliche Behandlung notwendig. KEIN Erbrechen 

herbeiführen.

Nach Verschlucken

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Kohlendioxid (CO2).  Schaum.  Löschpulver.

Geeignete Löschmittel

Scharfer Wasserstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
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Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen .  

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  Explosionsgefahr.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Mit Detergentien reinigen. Lösemittel 

vermeiden.

Weitere Angaben

Funkenarmes Werkzeug verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt. Bei 

offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen. Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dämpfe in Keller , Kanalisation und Gruben verhindern. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Dämpfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten 

Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der diese Zubereitung gebraucht 

wird.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 

Personen zugänglich ist. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Der Fußboden soll dicht, fugenlos 

und nicht saugfähig sein.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit:  Material, sauerstoffreich, brandfördernd.

Zusammenlagerungshinweise

Empfohlene Lagerungstemperatur: von °C: 5 bis °C: 30

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

7.3. Spezifische Endanwendungen
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Keine Daten verfügbar

Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für Arbeitsstoffe (MAK/TRK, GKV 2018)

KategorieF/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Herkunft

Tmw (8 h)500Aceton67-64-1 1200 MAK

Kzw (15 min)2000 4800 MAK

Tmw (8 h)100Ethylbenzol100-41-4 440 MAK

Momentanwert200 880 MAK

Tmw (8 h)Kieselsäuren, kolloidale amorphe 

Kieselsäure einschl. pyrogener Kieselsäure 

und im Naßverfahren hergestellter 

Kieselsäure (Fällungskieselsäure, 

Kieselgel) und ungebrannter Kieselgur

7631-86-9 4 E MAK

Tmw (8 h)50Methylmethacrylat80-62-6 210 MAK

Momentanwert100 420 MAK

Tmw (8 h)100n-Butylacetat123-86-4 480 MAK

Momentanwert100 480 MAK

Tmw (8 h)50Xylol (alle Isomeren)1330-20-7 221 MAK

Kzw (15 min)100 442 MAK

Biologische Grenzwerte (VGÜ)

Proben.- 

Zeitpunkt

Parameter Grenzwert Unters.- materialBezeichnungCAS-Nr.

1330-20-7 Xylole Harn1,5 g/l nach Ablauf einer 

Arbeitswoche/am 

Ende des 

Arbeitstages/am 

Schichtende

Methylhippursäure
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

123-86-4 n-Butylacetat

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 960 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 960 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 480 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 480 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 859,7 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 859,7 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 102,34 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 102,34 mg/m³

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 186 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1210 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 2420 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 62 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 200 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 62 mg/kg KG/d

64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 25 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 150 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 11 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 11 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 32 mg/m³

1330-20-7 Xylol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 180 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 108 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 77 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 289 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 14,8 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 174 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 174 mg/m³

7631-86-9 Amorphes Siliciumdioxid; chemisch hergestellt

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 4 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 4 mg/m³

80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal lokal 1,5 mg/cm²

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 13,67 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal lokal 1,5 mg/cm²

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 480 mg/m³
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PNEC-Werte

BezeichnungCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

123-86-4 n-Butylacetat

Süßwasser 0,18 mg/l

Meerwasser 0,018 mg/l

Süßwassersediment 0,981 mg/kg

Meeressediment 0,0981 mg/kg

Mikroorganismen in Kläranlagen 35,6 mg/l

Boden 0,0903 mg/kg

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

Süßwasser 10,6 mg/l

Meerwasser 1,06 mg/l

Süßwassersediment 30,4 mg/kg

Mikroorganismen in Kläranlagen 100 mg/l

Boden 29,5 mg/kg

64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

1330-20-7 Xylol

Süßwasser 0,327 mg/l

Meerwasser 0,327 mg/l

Süßwassersediment 12,46 mg/l

Meeressediment 12,46 mg/l

Mikroorganismen in Kläranlagen 6,58 mg/l

Boden 2,31 mg/kg

80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

Süßwasser 0,94 mg/l

Meerwasser 0,094 mg/l

Süßwassersediment 5,74 mg/kg

Boden 1,47 mg/kg

Keine Daten verfügbar

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

persönlicher Schutzausrüstungen.

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.  Nach 

Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.  Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille.  195

Augen-/Gesichtsschutz
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Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Geeignetes Material: Butylkautschuk. Durchdringungszeit 

(maximale Tragedauer): > 480 min. Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4 mm. DIN-/EN-Normen: EN ISO 374 

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des 

Materials sind zu berücksichtigen.

Handschutz

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung) 

erforderlich.  Erforderliche Eigenschaften: antistatisch. hitzebeständig.

Körperschutz

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz 

getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerät: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) (DIN 

EN 133). Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von 

Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.

Atemschutz

Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

flüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: opak

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert: Keine Daten verfügbar

Zustandsänderungen

56 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

Keine Daten verfügbarSublimationstemperatur:

Keine Daten verfügbarErweichungspunkt:

10 °C DIN 53213Flammpunkt:

Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfügbar

420 °CZündtemperatur:

Keine Daten verfügbar

Brandfördernde Eigenschaften

246 hPaDampfdruck:

  (bei 20 °C)

Dampfdruck:

  (bei 50 °C)

814 hPa

Dichte (bei 20 °C): 0.928 g/cm³ DIN 53217

Wasserlöslichkeit:

  (bei 20 °C)

Nicht mischbar

Auslaufzeit:

  (bei 20 °C)

DIN 5321126 s

Relative Dampfdichte: Keine Daten verfügbar

Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfügbar

< 3% ADR/RIDLösemitteltrennprüfung:

75.01 %Lösemittelgehalt:
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9.2. Sonstige Angaben

24.99 %Festkörpergehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alkalien (Laugen). Säure. Oxidationsmittel.

10.5. Unverträgliche Materialien

Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Stickoxide (NOx).

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

 Die Bildung brennbarer Dämpfe ist möglich, bei Temperaturen über: 20°C

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.
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Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

123-86-4 n-Butylacetat

RatteLD50 10768 

mg/kg

oral

KaninchenLD50 > 14112 

mg/kg

OECD 402dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 23,4 mg/l Ratte OECD 403

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

RatteLD50 5800 

mg/kg

RTECSoral

KaninchenLD50 20000 

mg/kg

IUCLIDdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 76 mg/l Ratte

64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

RatteLD50 3592 

mg/kg

oral OECD Prüfrichtlinie 

401)

KaninchenLD50 3160 

mg/kg

dermal OECD Prüfrichtlinie 

402

inhalativ Fehlende Daten

1330-20-7 Xylol

RatteLD50 4300 

mg/kg

oral

ATE 1100 

mg/kg

dermal

inhalativ Dampf ATE 11 mg/l

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

100-41-4 Ethylbenzol

RatteLD50 3500 

mg/kg

GESTISoral

KaninchenLD50 15400 

mg/kg

GESTISdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 17,2 mg/l Ratte

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

RatteLD50 7870 

mg/kg

oral

KaninchenLD50 5000 

mg/kg

dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 78 mg/l

131-57-7 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

RatteLD50 5000 

mg/kg

oral

Allgemeine Bemerkungen

Nicht geprüfte Zubereitung. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG: Die Einstufung wurde 
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nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Die ökotoxikologischen 

Eigenschaften dieser Mischung sind durch die ökotoxikologischen Eigenschaften der Einzelkomponenten (siehe 

Abschnitt 3) bestimmt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Keine Daten verfügbar

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

n-Butylacetat123-86-4

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 18000 

mg/l

Pimephales 

promelas

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 32 mg/l Krustazeen - Artemia 

salina

Aceton; Propan-2-on; Propanon67-64-1

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 5540 

mg/l

Onchorhynchus 

mykiss

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 6100 

mg/l

Daphnia magna

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten64742-95-6

Akute Fischtoxizität 96 hLL50 9,2 mg/l Regenbogenforelle

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEL50 3,2 mg/l Daphnia magna  OECD- 

Prüfrichtlinie 202

Fischtoxizität NOEC 1,23 

mg/l

28 d Regenbogenforelle

Crustaceatoxizität NOEC 2,14 

mg/l

21 d Daphnia magna

Xylol1330-20-7

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 8500 

mg/l

Krustazeen  - 

Palaemonetespugio

Ethylbenzol100-41-4

Aquatische Toxizität Fehlende Daten

Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat80-62-6

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 275 mg/l Pimephales 

promelas 

flow-through

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 69 mg/l Daphnia magna

Akute Bakterientoxizität   (170 mg/l) Pseudokirchneriella 

subcapitata

2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon131-57-7

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 3,8 mg/l Oryzia latipes

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar
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CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten64742-95-6

     Sauerstoffverbrauch 78 % 28

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

67-64-1 -0,24Aceton; Propan-2-on; Propanon

1330-20-7 8,1 - 25,9Xylol

100-41-4 3,15Ethylbenzol

Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung 

zugeführt werden.

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt

ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON 

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND 

DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, 

die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten ; gefährlicher Abfall

080111

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

150110

Nicht kontaminierte Verpackungen müssen wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

FARBE14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:
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14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Sondervorschriften: 163 367 640D 650

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

Beförderungskategorie: 2

33Gefahrnummer:

Tunnelbeschränkungscode: D/E

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

Paint14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

163, 367Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

EmS: F-E, S-E

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

Paint14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

II14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A3 A72 A192

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L

Y341Passenger LQ:

Freigestellte Menge: E2

353IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

5 LIATA-Maximale Menge - Passenger:

364IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

60 LIATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 28

75.01 % (696.089 g/l)Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 

(VOC):

75.01 % (696.089 g/l)Angaben zur VOC-Richtlinie 

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU:

P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

(94/33/EG) beachten. Beschäftigungsbeschränkungen nach der 

Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende oder stillende 

Mütter beachten.

Beschäftigungsbeschränkung:

AI - Flüssigkeit mit Flpkt. < 21 °CKlassifizierung nach VbF:

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse (D):

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Flam. Liq. 2; H225 Auf Basis von Prüfdaten

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein .

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
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Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur. 

Bei Mischungen die Kennzeichnungsschilder und Sicherheitsdatenblätter aller Komponenten beachten.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine Zusicherung von 

Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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ARTITOP SE MATT

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname :

1.1 Produktidentifikator

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das 
Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person 
für dieses SDB

: regulatory.SWI@sherwin.com

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens

Produktcode :

1.4 Notrufnummer

Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

SHERWIN-WILLIAMS Italy S.r.l.
Via del Fiffo, 12 -40065 Pianoro (BO)
Italia - C.P. 18
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152

Verwendungszwecke Farbe oder farbverwandtes Material.:

: Nur zur industriellen Verwendung.

SM3300-0025

Telefonnummer :

Lieferant

Telefonnummer :

Betriebszeiten :

+39 051 770511

Ansprechpartner für Notfälle, 24 Stunden am Tag verfügbar

Nicht verfügbar.

Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : Gemisch

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

2.2 Kennzeichnungselemente

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 08, Dez, 2022 Datum der letzten 
Ausgabe

: 04, Nov, 2022 Version : 4.03 1/40

SHW-A4-EU-CLP44-DE



ARTITOP SE MATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0025

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Gefährliche Inhaltsstoffe : n-Butylacetat
Aceton

:Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen

Gefahrenpiktogramme :

Signalwort :

Gefahrenhinweise :

Prävention :

Sicherheitshinweise

Reaktion :

Lagerung :

Entsorgung :

Gefahr

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen.  Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken,
offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  Einatmen von Dampf vermeiden.

BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen.  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Ergänzende 
Kennzeichnungselemente

:

Spezielle Verpackungsanforderungen

2.3 Sonstige Gefahren

Nicht anwendbar.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Enthält Methylmethacrylat und Maleinsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.  NUR FÜR DEN INDUSTRIELLEN EINSATZ.

Keine bekannt.

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft 
werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemisch :

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Identifikatoren % Einstufung Typ
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwerte,

M-Faktoren und 
ATEs

n-Butylacetat REACH #:
01-2119485493-29
EG: 204-658-1
CAS: 123-86-4
Verzeichnis:
607-025-00-1

≥25 - ≤50 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
EUH066

- [1] [2]

Aceton REACH #:
01-2119471330-49
EG: 200-662-2
CAS: 67-64-1
Verzeichnis:
606-001-00-8

≥10 - ≤25 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
EUH066

- [1] [2]

Xylol, Isomerengemisch REACH #:
01-2119488216-32

<10 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312

ATE [Dermal] = 
1100 mg/kg

[1] [2]

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 08, Dez, 2022 Datum der letzten 
Ausgabe

: 04, Nov, 2022 Version : 4.03 2/40

SHW-A4-EU-CLP44-DE
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Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0025

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

EG: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Verzeichnis:
601-022-00-9

Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304

ATE [Inhalation 
(Gase)] = 6700 
ppm

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), leichte aromatische

REACH #:
01-2119455851-35
CAS: 128601-23-0
Verzeichnis:
649-356-00-4

≤9.3 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
EUH066

- [1]

Äthylbenzol REACH #:
01-2119489370-35
EG: 202-849-4
CAS: 100-41-4
Verzeichnis:
601-023-00-4

≤3 Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373 
(Hörorgane)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3,
H412

ATE [Inhalation 
(Dämpfe)] = 11 mg/
l

[1] [2]

Isobutylacetat REACH #:
01-2119488971-22
EG: 203-745-1
CAS: 110-19-0
Verzeichnis:
607-026-00-7

<1 Flam. Liq. 2, H225
STOT SE 3, H336
EUH066

- [1] [2]

Zinc Stearate EG: 209-151-9
CAS: 557-05-1

≤1 Aquatic Acute 1, H400 M [Akut] = 1 [1]

Methylmethacrylat REACH #:
01-2119452498-28
EG: 201-297-1
CAS: 80-62-6
Verzeichnis:
607-035-00-6

<1 Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

- [1] [2]

Maleinsäureanhydrid REACH #:
01-2119472428-31
EG: 203-571-6
CAS: 108-31-6
Verzeichnis:
607-096-00-9

<0.001 Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1A, H317
STOT RE 1, H372 
(Atmungsorgane)
(Einatmen)
EUH071

ATE [Oral] = 400 
mg/kg
Skin Sens. 1, H317:
C ≥ 0.001%

[1] [2]

Siehe Abschnitt 16 
für den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-
Sätze.

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den 
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw.
gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt 
angegeben werden müssten.

Typ

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.
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Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und 
Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel 
oder Verdünner NICHT verwenden.

An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener 
oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch 
ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemein Bei Auftreten von Symptomen oder bei allen Zweifelsfällen einen Arzt aufsuchen.
Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei 
Bewußtlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

:

Toxikologische Angaben (siehe Abschnitt 11)

Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG)
1272/2008 (CLP/GHS). Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details.

Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen,
wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen 
Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und 
in schweren Fällen Bewußtlosigkeit. Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die 
Haut hervorrufen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Wiederholter oder langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut 
verursachen und zu einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen. Dies 
berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.
Basierend auf den Eigenschaften der Isocyanatbestandteile und unter Berücksichtigung der toxikologischen Daten 
ähnlicher Gemische, kann dieses Gemisch eine akute Reizung und/oder Sensibilisierung der Atemwege verursachen,
die zu Asthma, Keuchen und Engegefühl in der Brust führt. Bei sensibilisierten Personen können bereits deutlich 
unterhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes asthmatische Symptome auftreten. Wiederholte Exposition kann zu 
dauerhaften Atemwegserkrankungen führen.
Wiederholter oder längerer Kontakt mit Reizstoffen kann Dermatitis verursachen.

Enthält Methylmethacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hautkontakt

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hinweise für den Arzt Symptomatisch behandeln.  Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen 
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.

Verschlucken

Inhalativ :

:

:

:

Besondere Behandlungen

Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Bei Verdacht, dass immer 
noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske 
oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  Für die Erste Hilfe leistende 
Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine besondere Behandlung.:

Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und 
reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat 
einholen.
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Empfohlen: alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver

Keinen Wasserstrahl verwenden.

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte

Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen

Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

:

:

:

Geeignete Löschmittel :

Ungeeignete Löschmittel :

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Spezielle 
Schutzmaßnahmen für 
Feuerwehrleute

:

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Die Einwirkung der 
Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen.

Dem Feuer ausgesetzte geschlossene Behälter mit Wasser kühlen. Löschwasser 
nicht in Abflüsse oder Wasserwege gelangen lassen.

Feuerwehrleute müssen umluftunabhängige Überdruck-Atemschutzgeräte und volle 
Schutzausrüstung tragen.

Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide, Cyanwasserstoff, monomere 
Isocyanate.

Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften. Einatmen von Dampf oder Nebel 
vermeiden. Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen 
Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben (siehe Abschnitt 13). In 
geeigneten Behälter füllen. Verschmutzter Bereich sofort mit einem geeigneten 
Dekontaminationsmittel säubern. Ein mögliches (entzündbares)
Dekontaminationsmittel besteht aus (Volumenanteile): Wasser (45 Teile), Ethanol 
oder Isopropanol (50 Teile) und konzentrierter (Dichte=0,88) Ammoniak-Lösung (5 
Teile). Eine nicht-entzündbare Alternative ist Natriumcarbonat (5 Teile) und Wasser 
(95 Teile). Die Überreste mit demselben Mittel aufnehmen und einige Tage in 
unverschlossenem Behälter stehen lassen bis keine Reaktion mehr auftritt. Beim 
Erreichen dieses Zustands Behälter schliessen und unter Einhaltung der lokalen 
Gesetze entsorgen (siehe Abschnitt 13).

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung 
von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen 
die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

6.2 
Umweltschutzmaßnahmen

6.3 Methoden und Material 
für Rückhaltung und 
Reinigung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle 
geschultes Personal

:

Einsatzkräfte :

6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch 
Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

:

:

:

Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Lösemitteldämpfe in der Luft und 
ein Überschreiten der Arbeitsplatz-Grenzwerte vermeiden.
Das Produkt nur an Orten verwenden, wo kein offenes Feuer und andere 
Zündquellen vorhanden sind. Elektrische Geräte gemäss den entsprechenden 
Standards schützen.
Gemisch kann sich elektrostatisch aufladen: Beim Umfüllen von einem Behälter in 
einen anderen sind immer Erdungen zu verwenden.
Arbeiter sollten antistatisches Schuhwerk und Kleidung tragen, und die Fussböden 
sollten leitend sein.
Vorsicht beim erneuten Öffnen gebrauchter Behälter. Massnahmen gegen die 
Einwirkung von Luftfeuchtigkeit oder Wasser treffen. CO₂-Bildung läßt in 
geschlossenen Behältern Druck entstehen. Von Hitze, Funken und Flammen 
fernhalten. Kein funkenerzeugendes Werkzeug verwenden.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub, Partikeln,
Spray oder Nebel, der durch die Anwendung dieses Gemischs entsteht, vermeiden.
Schleifstäube nicht einatmen.
Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.
Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
Nie mit Druck leeren. Behälter ist kein Druckbehälter.
Immer in Behältern lagern, die aus dem gleichen Material gefertigt sind, wie der 
Originalbehälter.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Informationen über Brand- und Explosionsschutz
Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich entlag dem Boden ausbreiten.
Dämpfe können zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen.
Hinweise zur gemeinsamen Lagerung
Fernhalten von: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.
Weitere Informationen zu Lagerungsbedingungen
Hinweise auf dem Etikett beachten. Trocken, kühl und bei guter Durchlüftung lagern.
Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
Behälter dicht geschlossen halten.
Von Zündquellen fernhalten. Rauchverbot. Unbefugten Zutritt verhindern. Behälter,
welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das 
Auslaufen zu verhindern.

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen :

:Spezifische Lösungen für 
den Industriesektor

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

:

7.1 Schutzmaßnahmen zur 
sicheren Handhabung

:

Personen mit Asthma, Allergien oder chronischen oder wiederkehrenden Atemwegserkrankungen sollten 
nicht in Prozessen einsetzt werden, in denen dieses Produkt verwendet wird.

Untersuchung der Lungenfunktion sollte bei Personen, die dieses Gemisch versprühen, auf einer 
regelmäßigen Basis erfolgen.

Lagerklasse : 3

Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das 
freigesetzte Material.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Gute Ordnungsstandards, eine regelmäßige und sichere Entfernung von Abfallstoffen und eine regelmäßige Wartung 
der Spritzkabinenfilter minimieren das Risiko einer spontanen Entzündung und andere Brandgefahren.

Bevor Sie dieses Material verwenden, lesen Sie die Expositionsszenarien, falls diese für spezifische 
Endanwendung, Kontrollmaßnahmen und zusätzliche PSA beigefügt wurden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

Arbeitsplatz-Grenzwerte

8.1 Zu überwachende Parameter

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte

n-Butylacetat DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021).
  8-Stunden-Mittelwert: 100 ppm 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 200 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 480 mg/m³ 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 960 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022).
  Schichtmittelwert: 300 mg/m³ 8 Stunden.
  Schichtmittelwert: 62 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 600 mg/m³ 15 Minuten.
  Kurzzeitwert: 124 ppm 15 Minuten.

Aceton TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022).
  Schichtmittelwert: 1200 mg/m³ 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 2400 mg/m³ 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 500 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 1000 ppm 15 Minuten.
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021).
  8-Stunden-Mittelwert: 500 ppm 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 1000 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 1200 mg/m³ 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 2400 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.

Xylol, Isomerengemisch TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022). [Xylol] Wird über die 
Haut absorbiert.
  Schichtmittelwert: 220 mg/m³ 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 440 mg/m³ 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 50 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 100 ppm 15 Minuten.
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021). [Xylol] Wird 
über die Haut absorbiert.
  8-Stunden-Mittelwert: 50 ppm 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 100 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 220 mg/m³ 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 440 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.

Äthylbenzol TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022). Wird über die Haut 
absorbiert.
  Schichtmittelwert: 88 mg/m³ 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 176 mg/m³ 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 20 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 40 ppm 15 Minuten.
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021). Wird über die 
Haut absorbiert.
  Spitzenbegrenzung: 40 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  Spitzenbegrenzung: 176 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 88 mg/m³ 8 Stunden.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

Empfohlene 
Überwachungsverfahren

Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen 
erfolgen, wie beispielsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 689 
(Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die 
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer 
und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische Norm DIN EN 482 
(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf nationale 
Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.

:

DNELs/DMELs

: Eine regelmäßige Überwachung aller Arbeitsbereiche sollte jederzeit durchgeführt 
werden, einschließlich der Bereiche, die nicht im gleichen Maße belüftet werden 
können.

  8-Stunden-Mittelwert: 20 ppm 8 Stunden.
Isobutylacetat DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021).

  8-Stunden-Mittelwert: 100 ppm 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 200 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 480 mg/m³ 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 960 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022).
  Schichtmittelwert: 300 mg/m³ 8 Stunden.
  Schichtmittelwert: 62 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 600 mg/m³ 15 Minuten.
  Kurzzeitwert: 124 ppm 15 Minuten.

Methylmethacrylat TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022).
  Schichtmittelwert: 210 mg/m³ 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 420 mg/m³ 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 50 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 100 ppm 15 Minuten.
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021).
Hautsensibilisator.
  8-Stunden-Mittelwert: 50 ppm 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 100 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 210 mg/m³ 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 420 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.

Maleinsäureanhydrid TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022). Hautsensibilisator.
Beim Einatmen sensibilisierender Stoff.
  Schichtmittelwert: 0.081 mg/m³ 8 Stunden.
  Momentanwert: 0.2025 mg/m³
  Schichtmittelwert: 0.02 ppm 8 Stunden.
  Momentanwert: 0.05 ppm
  Kurzzeitwert: 0.081 mg/m³ 15 Minuten.
  Kurzzeitwert: 0.02 ppm 15 Minuten.
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021).
Hautsensibilisator. Beim Einatmen sensibilisierender Stoff.
  8-Stunden-Mittelwert: 0.02 ppm 8 Stunden.
  Momentanwert: 0.05 ml/m³
  8-Stunden-Mittelwert: 0.081 mg/m³ 8 Stunden.
  Momentanwert: 0.2 mg/m³
  Spitzenbegrenzung: 0.081 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  Spitzenbegrenzung: 0.02 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

n-Butylacetat DNEL Kurzfristig Inhalativ 960 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Kurzfristig Inhalativ 960 mg/m³ Arbeiter Örtlich
DNEL Langfristig Inhalativ 480 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Langfristig Inhalativ 480 mg/m³ Arbeiter Örtlich
DNEL Kurzfristig Inhalativ 859.7 mg/

m³
Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

DNEL Kurzfristig Inhalativ 859.7 mg/
m³

Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Örtlich

DNEL Langfristig Inhalativ 102.34 mg/
m³

Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

DNEL Langfristig Inhalativ 102.34 mg/
m³

Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Örtlich

Aceton DNEL Langfristig Dermal 186 mg/kg 
bw/Tag

Arbeiter Systemisch

DNEL Langfristig Inhalativ 1210 mg/
m³

Arbeiter Systemisch

DNEL Kurzfristig Inhalativ 2420 mg/
m³

Arbeiter Örtlich

DNEL Langfristig Dermal 62 mg/kg 
bw/Tag

Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

DNEL Langfristig Inhalativ 200 mg/m³ Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

DNEL Langfristig Oral 62 mg/kg 
bw/Tag

Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl),
leichte aromatische

DNEL Langfristig Dermal 25 mg/kg 
bw/Tag

Arbeiter Systemisch

DNEL Langfristig Inhalativ 150 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Langfristig Dermal 11 mg/kg 

bw/Tag
Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

DNEL Langfristig Inhalativ 32 mg/m³ Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

DNEL Langfristig Oral 11 mg/kg 
bw/Tag

Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

Isobutylacetat DNEL Langfristig Dermal 10 mg/kg Arbeiter Systemisch
DNEL Langfristig Inhalativ 300 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Kurzfristig Inhalativ 300 mg/m³ Allgemeinbevölkerung Örtlich
DNEL Kurzfristig Inhalativ 300 mg/m³ Allgemeinbevölkerung Systemisch
DNEL Kurzfristig Dermal 5 mg/kg Allgemeinbevölkerung Systemisch
DNEL Kurzfristig Inhalativ 35.7 mg/m³ Allgemeinbevölkerung Örtlich
DNEL Langfristig Inhalativ 35.7 mg/m³ Allgemeinbevölkerung Systemisch
DNEL Langfristig Dermal 5 mg/kg Allgemeinbevölkerung Systemisch
DNEL Kurzfristig Inhalativ 600 mg/m³ Arbeiter Örtlich
DNEL Kurzfristig Inhalativ 600 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Kurzfristig Dermal 10 mg/kg Arbeiter Systemisch
DNEL Langfristig Inhalativ 300 mg/m³ Arbeiter Örtlich

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Exposition Wert Population Wirkungen

PNECs

n-Butylacetat Frischwasser 0.18 mg/l -
Meerwasser 0.018 mg/l -
Süßwassersediment 0.981 mg/kg -
Meerwassersediment 0.0981 mg/kg -
Boden 0.0903 mg/kg -
Abwasserbehandlungsanlage 35.6 mg/l -

Aceton Frischwasser 10.6 mg/l -
Meerwasser 1.06 mg/l -

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Details zum 
Kompartiment

Wert Methodendetails

Typ
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ARTITOP SE MATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0025

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen.

:Handschuhe

Für ausreichende Lüftung sorgen. Wo vernünftigerweise praktikabel kann dies 
durch lokale Absaugung und einer guten allgemeinen Entlüftung geschehen. Beim 
Spritzen muss selbst bei guter Belüftung ein Gebläse-Atemschutzsystem getragen 
werden. Bei anderen Arbeiten muss, wenn die örtliche Absaugung oder die 
allgemeine Raumabsaugung nicht ausreichen, um Partikel- und 
Lösungsmitteldampfkonzentrationen unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten,
ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. (Siehe Begrenzung und 
Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz.)

Abwasserbehandlungsanlage 100 mg/l -
Süßwassersediment 30.4 mg/kg -
Sediment 3.04 mg/kg -
Boden 29.5 mg/kg -

Aethanol Meerwasser 0.79 mg/l -
Süßwassersediment 3.6 mg/kg -
Meerwassersediment 2.9 mg/kg -
Boden 0.63 mg/kg -
Frischwasser 0.96 mg/l -
Abwasserbehandlungsanlage 580 mg/l -
Sekundärvergiftung 720 mg/kg -

Toluol Süßwassersediment 0.68 mg/l Bewertungsfaktoren
Meerwassersediment 0.68 mg/l Bewertungsfaktoren
Abwasserbehandlungsanlage 13.61 mg/l Bewertungsfaktoren
Boden 2.89 mg/kg Bewertungsfaktoren
Süßwassersediment 16.39 mg/kg dwt -
Meerwassersediment 16.39 mg/kg dwt -

Propan-2-ol Frischwasser 140.9 mg/l -
Meerwasser 140.9 mg/l -
Abwasserbehandlungsanlage 2251 mg/l -
Sediment 552 mg/kg dwt -
Boden 28 mg/kg -
Sekundärvergiftung 160 mg/kg -

Handschutz

Augen-/Gesichtsschutz :

Hautschutz

Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen

:

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten 
Verwendung waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Hygienische Maßnahmen :

Individuelle Schutzmaßnahmen

Personen mit Asthma, Allergien, chronischen oder wiederkehrenden Atembeschwerden dürfen nicht 
Prozessen ausgesetzt werden, wo dieses Produkt verwendet wird.

Untersuchung der Lungenfunktion sollte bei Personen, die dieses Gemisch versprühen, auf einer 
regelmäßigen Basis erfolgen.

Verwendern wird geraten, nationale Arbeitsplatzgrenzwerte oder ähnliche Werte in 
Betracht zu ziehen.

:

Geeignete nach EN374 geprüfte Schutzhandschuhe 
tragen.

:
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ARTITOP SE MATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0025

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

Das Personal sollte antistatische Kleidung aus Naturfaser oder aus hitzebeständiger 
Kunstfaser tragen.

Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit 
diesem Produkt auswählt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen 
Einsatzbedingungen gemäss der Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt 
werden müssen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Atemschutz :

:

Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition

:

Körperschutz :

Anderer Hautschutz Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

Bevor Sie dieses Material verwenden, lesen Sie die Expositionsszenarien, falls diese für spezifische 
Endanwendung, Kontrollmaßnahmen und zusätzliche PSA beigefügt wurden. Die Informationen aus diesem 
Sicherheitsdatenblatt kann nicht als Arbeitsplatzrisikobewertung eingesetzt werden, die gemäß 
Arbeitsschutzbestimmungen erstellt werden muß. Die gesetzlichen Arbeitsschutzmaßnahmen sind bei dem 
Gebrauch des Produktes einzuhalten.

: Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.  Bei einer 
Entzündungsgefahr durch statische Elektrizität muss antistatische Schutzkleidung 
getragen werden.  Für den größtmöglichen Schutz gegenüber statischen 
Entladungen sollte die Kleidung antistatische Overalls, Stiefel und Handschuhe 
umfassen.  Siehe Europäische Norm DIN EN 1149 für weitere Informationen über 
das Material und die Designauslegungen und Testverfahren.

Es gibt kein einziges Handschuhmaterial oder eine Kombination aus Materialien, die 
unbegrenzten Widerstand gegenüber einzelnen Chemikalien oder Kombinationen 
von Chemikalien geben können.
Der Durchbruch Zeitpunkt muss grösser sein als die Nutzungsdauer des Produktes.
Die vom Handschuhhersteller bereitgestellten Anweisungen und Informationen über 
den Gebrauch, die Lagerung, Wartung und den Austausch müssen befolgt werden.
Handschuhe müssen regelmäßig und bei jedem Anzeichen einer Beschädigung des 
Handschuhmaterials ausgetauscht werden.
Immer sicherstellen, dass die Handschuhe fehlerfrei sind und korrekt aufbewahrt 
und vewendet werden.
Die Leistung oder Wirksamkeit der Handschuhe kann sich durch physikalische und 
chemische Beschädigung und schlechte Wartung vermindern.
Für alle unbedeckten Körperteile geeignete Hautschutzsalbe verwenden; nicht nach 
einer eingetretenen Exposition verwenden.

Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes 
und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung 
dies erfordert. Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten 
oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts 
und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.

Handschuhe für kurzzeitige Exposition/als Spritzschutz (weniger als 10 Min.): Nitril >
 0,35 mm 
Handschuhe als Spritzschutz müssen bei Kontakt mit Chemikalien umgehend 
gewechselt werden.Bei längerer Exposition oder Verschüttungen (Durchbruchzeit >
 480 Min.): Verwendung von PE-Laminat-Handschuhen als unter dem eigentlichen 
Paar Handschuhe getragene Handschuhe.
Die praktische Nutzung eines Paars Chemikalienschutzhandschuhe kann aufgrund 
vieler Bedingungen (z. B. Temperatur, Abrieb) in der Praxis viel kürzer sein als die 
durch Tests bestimmte Permeationszeit.
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ARTITOP SE MATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0025

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

55°C

Physikalischer Zustand

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedebeginn und Siedebereich

Dampfdruck

Relative Dichte

Relative Dampfdichte

Löslichkeit(en)

Flüssigkeit.

Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.

0.92

2 [Luft = 1]

24 kPa (180 mm Hg)

Geruch

pH-Wert

Farblos.Farbe

Verdampfungsgeschwindigkeit 5.6 (butylacetat = 1)

Selbstentzündungstemperatur

Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: 10°C [Pensky-Martens Closed Cup]

LEL: 0.7% (Light Aromatic Hydrocarbons)
UEL: 12.8% (Acetone)

Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.

Viskosität Kinematisch (40°C): >20.5 mm2/s

Geruchsschwelle

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Explosive Eigenschaften

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.

Oxidierende Eigenschaften :

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

9.2 Sonstige Angaben

Zersetzungstemperatur :

Verbrennungswärme : 21.855 kJ/g

:

Charakteristisch.

Nicht verfügbar.

Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.

Die Bedingungen für die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders 
angegeben.

Untere und obere 
Explosionsgrenze

Name des Inhaltsstoffs °C °F Methode
n-Butylacetat 415 779
Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische 450 842
Aceton 465 869

Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.

Partikeleigenschaften

Mediane Partikelgröße :

Entzündbarkeit

Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.

unlöslich in Wasser.

Medien Resultat

kaltes Wasser Nicht löslich

Entzündbare Flüssigkeit.
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ARTITOP SE MATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0025

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Fernhalten von: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren, Amine, Alkohole,
Wasser. In Verbindung mit Aminen und Alkoholen treten unkontrollierte exotherme 
Reaktionen auf.

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen

Im Brandfall können gefährliche Zersetzungsprodukte gebildet werden.

Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).10.2 Chemische Stabilität :

:

:

10.5 Unverträgliche 
Materialien

:

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen

: In geschlossenen Behältern baut sich dabei Druck auf, der Verformung, Aufblähung 
und im Extremfall das Zerbersten des Behälters verursachen kann.

10.1 Reaktivität : Die Zubereitung reagiert langsam mit Wasser und entwickelt dabei Kohlendioxid.

Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide, Cyanwasserstoff, monomere 
Isocyanate.

Weitere Informationen zum Umgang mit dem Material und zum Schutze der Mitarbeiter finden Sie in Abschnitt 
7: HANDHABUNG UND LAGERUNG sowie Abschnitt 8: EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Akute Toxizität

Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG)
1272/2008 (CLP/GHS). Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details.

Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen,
wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen 
Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und 
in schweren Fällen Bewußtlosigkeit. Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die 
Haut hervorrufen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Wiederholter oder langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut 
verursachen und zu einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen. Dies 
berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.
Basierend auf den Eigenschaften der Isocyanatbestandteile und unter Berücksichtigung der toxikologischen Daten 
ähnlicher Gemische, kann dieses Gemisch eine akute Reizung und/oder Sensibilisierung der Atemwege verursachen,
die zu Asthma, Keuchen und Engegefühl in der Brust führt. Bei sensibilisierten Personen können bereits deutlich 
unterhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes asthmatische Symptome auftreten. Wiederholte Exposition kann zu 
dauerhaften Atemwegserkrankungen führen.
Wiederholter oder längerer Kontakt mit Reizstoffen kann Dermatitis verursachen.

Enthält Methylmethacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

n-Butylacetat LD50 Dermal Kaninchen >17600 mg/kg -

LD50 Oral Ratte 10768 mg/kg -

Aceton LD50 Oral Ratte 5800 mg/kg -

Xylol, Isomerengemisch LC50 Inhalativ Gas. Ratte 6700 ppm 4 Stunden

LD50 Oral Ratte 4300 mg/kg -

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), leichte aromatische

LD50 Oral Ratte 8400 mg/kg -

Äthylbenzol LD50 Dermal Kaninchen >5000 mg/kg -

LD50 Oral Ratte 3500 mg/kg -

Isobutylacetat LD50 Dermal Kaninchen >17400 mg/kg -

LD50 Oral Ratte 13400 mg/kg -

Zinc Stearate LD50 Oral Ratte >10 g/kg -

Methylmethacrylat LC50 Inhalativ Dampf Ratte 78000 mg/m³ 4 Stunden

LD50 Dermal Kaninchen >5 g/kg -

LD50 Oral Ratte 7872 mg/kg -

Maleinsäureanhydrid LD50 Dermal Kaninchen 2620 mg/kg -

LD50 Oral Ratte 400 mg/kg -

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Resultat Spezies Dosis Exposition

Reizung/Verätzung

n-Butylacetat Augen - Mäßig reizend Kaninchen - 100 mg -
Haut - Mäßig reizend Kaninchen - 24 Stunden 

500 mg
-

Aceton Augen - Mildes Reizmittel Mensch - 186300 ppm -
Augen - Mildes Reizmittel Kaninchen - 10 uL -
Augen - Mäßig reizend Kaninchen - 24 Stunden 

20 mg
-

Augen - Stark reizend Kaninchen - 20 mg -
Haut - Mildes Reizmittel Kaninchen - 395 mg -
Haut - Mildes Reizmittel Kaninchen - 24 Stunden 

500 mg
-

Xylol, Isomerengemisch Augen - Mildes Reizmittel Kaninchen - 87 mg -
Augen - Stark reizend Kaninchen - 24 Stunden 5 

mg
-

Haut - Mildes Reizmittel Ratte - 8 Stunden 60 
uL

-

Haut - Mäßig reizend Kaninchen - 100 % -

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Resultat Punktzahl Exposition BeobachtungSpezies

Schätzungen akuter Toxizität

Dermal 19363.26 mg/kg
Einatmen (Gase) 117939.85 ppm
Einatmen (Dämpfe) 893.42 mg/l

Wirkungsweg ATE-Wert
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Karzinogenität
Daten nicht verfügbar

Mutagenität

Daten nicht verfügbar

Teratogenität

Daten nicht verfügbar

Reproduktionstoxizität

Daten nicht verfügbar

Haut - Mäßig reizend Kaninchen - 24 Stunden 
500 mg

-

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), leichte aromatische

Augen - Mildes Reizmittel Kaninchen - 24 Stunden 
100 
microliters

-

Äthylbenzol Augen - Stark reizend Kaninchen - 500 mg -
Haut - Mildes Reizmittel Kaninchen - 24 Stunden 

15 mg
-

Isobutylacetat Augen - Mäßig reizend Kaninchen - 24 Stunden 
500 mg

-

Haut - Mildes Reizmittel Kaninchen - 500 mg -
Haut - Mäßig reizend Kaninchen - 24 Stunden 

500 mg
-

Maleinsäureanhydrid Augen - Stark reizend Kaninchen - 1 % -

Sensibilisierung

Daten nicht verfügbar

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Kategorie

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Kategorie

Aspirationsgefahr

Expositionsweg Zielorgane

Expositionsweg Zielorgane

n-Butylacetat Kategorie 3 - Narkotisierende 
Wirkungen

Aceton Kategorie 3 - Narkotisierende 
Wirkungen

Xylol, Isomerengemisch Kategorie 3 - Atemwegsreizung
Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische Kategorie 3 - Atemwegsreizung

Kategorie 3 Narkotisierende 
Wirkungen

Isobutylacetat Kategorie 3 - Narkotisierende 
Wirkungen

Methylmethacrylat Kategorie 3 - Atemwegsreizung

Xylol, Isomerengemisch Kategorie 2 - -
Äthylbenzol Kategorie 2 - Hörorgane
Maleinsäureanhydrid Kategorie 1 Einatmen Atmungsorgane

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Resultat

Xylol, Isomerengemisch ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
Äthylbenzol ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1

Nicht verfügbar.

11.2.2 Sonstige Angaben

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS). Siehe Abschnitt 2 und 3 
für Details.

12.1 Toxizität

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

n-Butylacetat Akut LC50 32 mg/l Meerwasser Krustazeen - Artemia salina 48 Stunden
Akut LC50 18000 µg/l Frischwasser Fisch - Pimephales promelas 96 Stunden

Aceton Akut EC50 7200000 µg/l Frischwasser Algen - Selenastrum sp. 96 Stunden
Akut LC50 4.42589 ml/L Meerwasser Krustazeen - Acartia tonsa -

Copepodid
48 Stunden

Akut LC50 7460000 µg/l Frischwasser Daphnie - Daphnia cucullata 48 Stunden
Akut LC50 5600 ppm Frischwasser Fisch - Poecilia reticulata 96 Stunden
Chronisch NOEC 4.95 mg/l 
Meerwasser

Algen - Ulva pertusa 96 Stunden

Chronisch NOEC 0.016 ml/L 
Frischwasser

Krustazeen - Daphniidae 21 Tage

Chronisch NOEC 0.1 ml/L 
Frischwasser

Daphnie - Daphnia magna -
Neugeborenes

21 Tage

Chronisch NOEC 5 µg/l Meerwasser Fisch - Gasterosteus aculeatus -
Larven

42 Tage

Xylol, Isomerengemisch Akut LC50 8500 µg/l Meerwasser Krustazeen - Palaemonetes 
pugio

48 Stunden

Akut LC50 13400 µg/l Frischwasser Fisch - Pimephales promelas 96 Stunden
Äthylbenzol Akut EC50 4900 µg/l Meerwasser Algen - Skeletonema costatum 72 Stunden

Akut EC50 7700 µg/l Meerwasser Algen - Skeletonema costatum 96 Stunden
Akut EC50 6.53 mg/l Meerwasser Krustazeen - Artemia sp. -

Nauplii
48 Stunden

Akut EC50 2.93 mg/l Frischwasser Daphnie - Daphnia magna -
Neugeborenes

48 Stunden

Akut LC50 4200 µg/l Frischwasser Fisch - Oncorhynchus mykiss 96 Stunden
Methylmethacrylat Akut LC50 130000 µg/l Frischwasser Fisch - Pimephales promelas -

Adultus
96 Stunden

Maleinsäureanhydrid Akut LC50 230 ppm Frischwasser Fisch - Gambusia affinis -
Adultus

96 Stunden

SpeziesResultat Exposition

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Daten nicht verfügbar

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Test DosisResultat Inokulum
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ARTITOP SE MATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0025

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Mobilität Nicht verfügbar.:

LogPow BCF Potential

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Xylol, Isomerengemisch - 8.1 bis 25.9 niedrig
Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), leichte aromatische

- 10 bis 2500 hoch

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Aquatische Halbwertszeit Photolyse Biologische 
Abbaubarkeit

n-Butylacetat - - Leicht
Aceton - - Leicht
Xylol, Isomerengemisch - - Leicht
Äthylbenzol - - Leicht

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)

Nicht verfügbar.:

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nicht verfügbar.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Gefährliche Abfälle

:Entsorgungsmethoden

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.  Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden 
erfolgen.  Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein 
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Abfall nicht unbehandelt in 
die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden.

Europäischer 
Abfallkatalog (EAK)

: Isocyanatabfälle  08 05 01*

: Ja.
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ARTITOP SE MATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0025

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Verpackung

Entsorgungsmethoden :

Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen

:

Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Vorsicht beim 
Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden.  Leere 
Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Dampf aus den 
Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch entzündliche oder 
explosive Atmosphäre bilden.  Gebrauchte Behälter nicht aufschneiden oder 
schleifen, bevor diese innen nicht gründlich gereinigt worden sind..  Vermeiden Sie 
die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Rückstände in leeren 
Behältern sollten mit einem Dekontaminationsmittel neutralisiert werden (siehe 
Abschnitt 6).
Bei der Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen von Bund, Ländern und 
Gemeinden zu beachten.
Wird dieses Produkt mit anderen Abfallstoffen vermischt, dann gilt möglicherweise 
der ursprüngliche Abfallproduktcode nicht mehr und es muss ein geeigneter Code 
zugewiesen werden.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallbehörde.

Hinweise zur Entsorgung :

Hinweise zur Entsorgung : Unter Zuhilfenahme der in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten 
Informationen muss von den zuständigen Abfallbehörden über die Klassifizierung 
leerer Behälter Rat eingeholt werden. Leere Behälter müssen verschrottet oder 
überholt werden. Durch das Produkt verunreinigte Behälter sind in 
Übereinstimmung mit lokalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu 
entsorgen.

Europäischer 
Abfallkatalog (EAK)

: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche 
Stoffe verunreinigt sind  15 01 10*

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

FARBE

3

II

PAINT

3

II

UN1263 UN1263

Sondervorschriften 640 (C)
Tunnelcode D/E

Emergency schedules F-E,
S-E

ADR/RID IMDG IATA

14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung

14.3 
Transportrisikoklasse

(n)/Kennzeichnung
(en)

14.4 
Verpackungsgruppe

zusätzliche 
Angaben

14.5 
Umweltgefahren

Nein. No. No.

UN1263

PAINT

3

II

-

14.1 UN-Nummer 
oder ID-Nummer
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ARTITOP SE MATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0025

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender

: Nicht anwendbar.

Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen 
für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen 
sein.

:

Multimodale Versandbeschreibungen sind zu Informationszwecken bereitgestellt und berücksichtigen keine 
Behältergrößen. Das Vorhandensein einer Versandbeschreibung für einen bestimmten Verkehrsträger (See,
Luft usw.) bedeutet nicht, dass das Produkt für diesen Verkehrsträger geeignet verpackt ist. Sämtliches 
Verpackungsmaterial muss vor dem Versand hinsichtlich der Eignung geprüft werden, und die Einhaltung der 
geltenden Vorschriften liegt in der alleinigen Verantwortung der Person, die das Produkt zum Transport 
anbietet. Das zum Be- und Entladen gefährlicher Güter vorgesehene Personal muss über sämtliche Risiken,
die von den Stoffen ausgehen, sowie über alle Maßnahmen im Falle von Notfallsituationen unterrichtet sein.

14.7 Massengutbeförderung 
auf dem Seeweg gemäß 
IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Sonstige EU-Bestimmungen

Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung 
und Verminderung der 
Umweltverschmutzung) – 
Luft

: Gelistet

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt kann zur Berechnung herangezogen werden, um zu bestimmen, ob ein Standort unter die Seveso-
Richtlinie über die Gefahren schwerer Unfälle fällt.

Technische Anleitung 
Luft

: TA-Luft Nummer 5.2.5: 68.7%
TA-Luft Klasse I - Nummer 5.2.5: 7.1%

Wassergefährdungsklassen 
(WGK):

: 2

15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.:

VOC-Gehalt : w/w
g/l

(2010/75/EU)

698
75.9

Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung, des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse

: Nicht anwendbar.
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ARTITOP SE MATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0025

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wichtige Literaturverweise 
und Quellen zu Daten

: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Strasse
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß 
Verordnung (EU) 2020/878
Richtlinie 2012/18/EU mit Änderungen und Ergänzungen
Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions
Richtlinie 2009/161/EU mit Änderungen und Ergänzungen
CEPE Guidelines

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

:Volltext der abgekürzten H-
Sätze

Abkürzungen und 
Akronyme

: ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
N/A = Nicht verfügbar

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung Begründung

Flam. Liq. 2, H225 Auf Basis von Testdaten
Eye Irrit. 2, H319 Rechenmethode
STOT SE 3, H336 Rechenmethode
Aquatic Chronic 3, H412 Rechenmethode

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich 

sein.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 

Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder 

Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter 

Exposition.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.
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ARTITOP SE MATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0025

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Hinweis für den Leser

4.03

08, Dez, 2022.Druckdatum

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

Version

Datum der letzten Ausgabe

:

:

:

:

08, Dez, 2022

04, Nov, 2022

Volltext der Einstufungen 
[CLP/GHS]

: Acute Tox. 4 AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4
Aquatic Acute 1 KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND -

Kategorie 1
Aquatic Chronic 2 LANGFRISTIG (CHRONISCH)

GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2
Aquatic Chronic 3 LANGFRISTIG (CHRONISCH)

GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3
Asp. Tox. 1 ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
Eye Dam. 1 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG -

Kategorie 1
Eye Irrit. 2 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG -

Kategorie 2
Flam. Liq. 2 ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 2
Flam. Liq. 3 ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3
Resp. Sens. 1 SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE - Kategorie 1
Skin Corr. 1B ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B
Skin Irrit. 2 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
Skin Sens. 1 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1
Skin Sens. 1A SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A
STOT RE 1 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT 

(WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 1
STOT RE 2 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT 

(WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2
STOT SE 3 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE 

EXPOSITION) - Kategorie 3

: Sollte es kein vorheriges Validierungsdatum geben, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
Ihrem Lieferanten auf, um mehr Informationen zu erhalten.

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006, REACH-Verordnung, Artikel 31, 37 werden alle notwendigen 
gefahrenbezogenen Informationen zur Verwendung von Stoffen weiter geleitet, die als nachgeschaltete 
Anwender eingehen.
Folglich werden die Sicherheitsdatenblätter für einige Produkte eine SUMI (Safe Use of Mixture Information)
enthalten, die dem Sicherheitsdatenblatt beigefügt sind.

SUMI(s) werden dem Sicherheitsdatenblatt für Produkte hinzugefügt, wenn beide der folgenden Bedingungen 
erfüllt sind:

• Das Produkt ist als gesundheitsgefährdend eingestuft

• Das Produkt enthält einen oder mehrere REACH-registrierte Stoffe, für die erweiterte Sicherheitsdatenblätter 
(Expositionsszenarien) bereitgestellt wurden
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ARTITOP SE MATT

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0025

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Es wird empfohlen, dass jeder Kunde oder Empfänger dieses Sicherheitsdatenblatts (SDB) dieses sorgfältig 
durchliest und nach Bedarf auf Ressourcen zurückgreift, um über die in diesem SDB enthaltenen Angaben 
sowie über alle mit dem Produkt verbundenen Gefahren Kenntnis zu erlangen und diese zu verstehen. Diese 
Angaben werden nach bestem Wissen bereitgestellt und zum darin angegebenen Datum des Inkrafttretens als 
richtig erachtet. Es wird jedoch keinerlei Garantie geleistet, weder ausdrücklicher noch stillschweigender Art.
Die hierin angegebenen Informationen gelten nur für das Produkt, wie es geliefert wird. Die Zugabe eines 
beliebigen Materials kann Zusammensetzung, Gefahren und Risiken des Produkts verändern. Produkte dürfen 
nicht wiederverpackt, modifiziert oder abgetönt werden, sofern dies nicht speziell vom Hersteller angewiesen 
wurde. Dies gilt u. a. für die Einbindung von Produkten, die vom Hersteller nicht näher bezeichnet wurden 
oder die Verwendung bzw. den Zusatz von Produkten in Verhältnissen, die vom Hersteller nicht näher 
bezeichnet wurden. Aufsichtsrechtliche Anforderungen können sich jederzeit ändern und sind an 
verschiedenen Standorten und in verschiedenen Gerichtsbarkeiten möglicherweise unterschiedlich. Der 
Kunde/Käufer/Anwender ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass seine Aktivitäten mit allen Gesetzen 
auf Landes-, Bundes-, Staats-, Provinz- und Kommunalebene übereinstimmen. Die Nutzungsbedingungen des 
Produkts unterliegen nicht der Kontrolle des Herstellers; der Kunde/Käufer/Anwender ist dafür verantwortlich,
sich von den Bedingungen für eine sichere Anwendung des Produkts zu überzeugen. Der Kunde/Käufer/
Anwender sollte das Produkt für keinen anderen als den in dem entsprechenden Abschnitt dieses SDB 
angegebenen Zweck verwenden, ohne sich zuvor an den Lieferanten zu wenden, um schriftliche 
Gebrauchsanweisungen zu erhalten. Aufgrund der Verbreitung von Informationsquellen wie beispielsweise 
herstellerspezifischen SDB kann der Hersteller keine Verantwortung für Sicherheitsdatenblätter aus anderen 
Quellen übernehmen.
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ARTITOP SE MATT Industrielle Spritzlackierung, begehbare Kabine

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Industrielle Spritzlackierung, begehbare Kabine

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackauftrag an Fertigungsanlage mit begehbarer Spritzkabine

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC07 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Reinigung PROC05 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Reinigung von 
Auftragsgeräten außerhalb 
der Einhausung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Abfallbewirtschaftung PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 

PROC07 Druckluftatmungsgerät 
gemäß EN 14594 mit 

Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung
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ARTITOP SE MATT Industrielle Spritzlackierung, begehbare Kabine

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

durch Spritzen einem zugeordneten 
Schutzfaktor von 
mindestens 20.

Schutzhandschuhe tragen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Reinigung von 
Auftragsgeräten außerhalb 
der Einhausung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.
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ARTITOP SE MATT Industrielle Anwendung von Beschichtungen und 
Farben anders als durch Spritzen-Eingeschlossen

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Industrielle Anwendung von Beschichtungen und Farben anders als durch Spritzen-
Eingeschlossen

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackauftrag an Fertigungsanlage mit Pinsel, Roller, Eintauchen, Dispersion, Spule, Fluidisierungsbad oder 
Gießbeschichtung (nur mit örtlicher Abluftanlage)

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
anders als durch Spritzen

PROC10, PROC13 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Reinigung PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Abfallbewirtschaftung PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 

PROC10, PROC13 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 25/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Industrielle Anwendung von Beschichtungen und 
Farben anders als durch Spritzen-Eingeschlossen

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

anders als durch Spritzen Schutzhandschuhe tragen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 26/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Gewerbliche Anwendung von Beschichtungen und 
Farben durch Spritzen-Außenbereich

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Gewerbliche Anwendung von Beschichtungen und Farben durch Spritzen-Außenbereich

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Spritzlackierung im Freien durch Fachleute für allgemeine Anwendungen (z. B. zu Dekorationszwecken)

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung im Freien

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC11 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Reinigung PROC05 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Abfallbewirtschaftung PROC08a 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC11 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 27/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Gewerbliche Anwendung von Beschichtungen und 
Farben durch Spritzen-Außenbereich

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 28/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Gewerbliche Anwendung von Beschichtungen und 
Farben durch Spritzen-Innenbereich

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Gewerbliche Anwendung von Beschichtungen und Farben durch Spritzen-Innenbereich

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Spritzlackierung in Innenräumen durch Fachleute für allgemeine Anwendungen (z. B. zu Dekorationszwecken) bei 
allgemeiner Raumbelüftung (geöffnete Türen/Fenster)

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC11 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Reinigung PROC05 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Abfallbewirtschaftung PROC08a 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC11 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 29/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Gewerbliche Anwendung von Beschichtungen und 
Farben durch Spritzen-Innenbereich

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 30/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Industrielle Anwendung von Beschichtungen und 
Farben anders als durch Spritzen-Eingeschlossen

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Industrielle Anwendung von Beschichtungen und Farben anders als durch Spritzen-
Eingeschlossen

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackauftrag an Fertigungsanlage mit Pinsel, Roller, Eintauchen, Dispersion, Spule, Fluidisierungsbad oder 
Gießbeschichtung (eingehauster Vorgang)

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
anders als durch Spritzen

PROC10, PROC13 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC02 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Reinigung PROC05 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Reinigung von 
Auftragsgeräten außerhalb 
der Einhausung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Abfallbewirtschaftung PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 31/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Industrielle Anwendung von Beschichtungen und 
Farben anders als durch Spritzen-Eingeschlossen

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
anders als durch Spritzen

PROC10, PROC13 Keine Keine Keine

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC02 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Reinigung von 
Auftragsgeräten außerhalb 
der Einhausung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 32/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Industrielle Spritzlackierung, ohne Kabine

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Industrielle Spritzlackierung, ohne Kabine

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackauftrag an Fertigungsanlage ohne Einhausung (nur mit örtlicher Abluftanlage)

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC07 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Reinigung PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Abfallbewirtschaftung PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC07 Mit EN 140 
übereinstimmendes 
Atmungsgerät mit einem 
zugeordneten Schutzfaktor 
von mindestens 10 tragen.

Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 33/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Industrielle Spritzlackierung, ohne Kabine

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 34/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Industrielle Spritzlackierung, geschlossen

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Industrielle Spritzlackierung, geschlossen

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackauftrag an Fertigungsanlage mit komplett eingehaustem Spritzvorgang

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC07 Mehr als 4 Stunden Vollständige Einschließung/
Absaugung

100 oder gleichwertige Zahl

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC02 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Reinigung PROC05 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Reinigung von 
Auftragsgeräten außerhalb 
der Einhausung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Abfallbewirtschaftung PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 

PROC07 Keine Keine Keine

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 35/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Industrielle Spritzlackierung, geschlossen

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

durch Spritzen

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC02 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Reinigung von 
Auftragsgeräten außerhalb 
der Einhausung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 36/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Professionelle Lackierung, Außenraum, mit Pinsel/Roller

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Professionelle Lackierung, Außenraum, mit Pinsel/Roller

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackierung im Freien durch Fachleute mit Pinsel oder Roller

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung im Freien

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Pinsel oder Walze

PROC10 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Reinigung PROC05 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Abfallbewirtschaftung PROC08a 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Pinsel oder Walze

PROC10 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 37/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Professionelle Lackierung, Außenraum, mit Pinsel/Roller

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 38/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Professionelle Lackierung, Innenraum, mit Pinsel/Roller

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Professionelle Lackierung, Innenraum, mit Pinsel/Roller

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackierung in Innenräumen durch Fachleute mit Pinsel oder Roller bei guter allgemeiner Raumbelüftung (geöffnete 
Türen/Fenster)

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Pinsel oder Walze

PROC10 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Reinigung PROC05 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Abfallbewirtschaftung PROC08a 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Pinsel oder Walze

PROC10 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 39/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE MATT Professionelle Lackierung, Innenraum, mit Pinsel/Roller

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 40/40

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE TIEFMATT  - 10 GLOSS

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0010

ARTITOP SE TIEFMATT  - 10 GLOSS

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname :

1.1 Produktidentifikator

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das 
Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

E-Mail-Adresse der 
verantwortlichen Person 
für dieses SDB

: regulatory.SWI@sherwin.com

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens

Produktcode :

1.4 Notrufnummer

Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

SHERWIN-WILLIAMS Italy S.r.l.
Via del Fiffo, 12 -40065 Pianoro (BO)
Italia - C.P. 18
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152

Verwendungszwecke Farbe oder farbverwandtes Material.:

: Nur zur industriellen Verwendung.

SM3300-0010

Telefonnummer :

Lieferant

Telefonnummer :

Betriebszeiten :

+39 051 770511

Ansprechpartner für Notfälle, 24 Stunden am Tag verfügbar

Nicht verfügbar.

Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : Gemisch

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

2.2 Kennzeichnungselemente

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 07, Dez, 2022 Datum der letzten 
Ausgabe

: 04, Nov, 2022 Version : 4.03 1/39

SHW-A4-EU-CLP44-DE



ARTITOP SE TIEFMATT  - 10 GLOSS

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0010

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Gefährliche Inhaltsstoffe : n-Butylacetat
Aceton

:Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen

Gefahrenpiktogramme :

Signalwort :

Gefahrenhinweise :

Prävention :

Sicherheitshinweise

Reaktion :

Lagerung :

Entsorgung :

Gefahr

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen.  Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken,
offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  Einatmen von Dampf vermeiden.

BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen.  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Ergänzende 
Kennzeichnungselemente

:

Spezielle Verpackungsanforderungen

2.3 Sonstige Gefahren

Nicht anwendbar.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Enthält Methylmethacrylat und Maleinsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.  NUR FÜR DEN INDUSTRIELLEN EINSATZ.

Keine bekannt.

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft 
werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemisch :

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Identifikatoren % Einstufung Typ
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwerte,

M-Faktoren und 
ATEs

n-Butylacetat REACH #:
01-2119485493-29
EG: 204-658-1
CAS: 123-86-4
Verzeichnis:
607-025-00-1

≥25 - ≤50 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
EUH066

- [1] [2]

Aceton REACH #:
01-2119471330-49
EG: 200-662-2
CAS: 67-64-1
Verzeichnis:
606-001-00-8

≥10 - ≤25 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
EUH066

- [1] [2]

Xylol, Isomerengemisch REACH #:
01-2119488216-32

<10 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312

ATE [Dermal] = 
1100 mg/kg

[1] [2]

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 07, Dez, 2022 Datum der letzten 
Ausgabe

: 04, Nov, 2022 Version : 4.03 2/39

SHW-A4-EU-CLP44-DE



ARTITOP SE TIEFMATT  - 10 GLOSS

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0010

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

EG: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Verzeichnis:
601-022-00-9

Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304

ATE [Inhalation 
(Gase)] = 6700 
ppm

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), leichte aromatische

REACH #:
01-2119455851-35
CAS: 128601-23-0
Verzeichnis:
649-356-00-4

≤9.3 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
EUH066

- [1]

Äthylbenzol REACH #:
01-2119489370-35
EG: 202-849-4
CAS: 100-41-4
Verzeichnis:
601-023-00-4

≤3 Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373 
(Hörorgane)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3,
H412

ATE [Inhalation 
(Dämpfe)] = 11 mg/
l

[1] [2]

Isobutylacetat REACH #:
01-2119488971-22
EG: 203-745-1
CAS: 110-19-0
Verzeichnis:
607-026-00-7

<1 Flam. Liq. 2, H225
STOT SE 3, H336
EUH066

- [1] [2]

Zinc Stearate EG: 209-151-9
CAS: 557-05-1

≤1 Aquatic Acute 1, H400 M [Akut] = 1 [1]

Methylmethacrylat REACH #:
01-2119452498-28
EG: 201-297-1
CAS: 80-62-6
Verzeichnis:
607-035-00-6

<1 Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

- [1] [2]

Maleinsäureanhydrid REACH #:
01-2119472428-31
EG: 203-571-6
CAS: 108-31-6
Verzeichnis:
607-096-00-9

<0.001 Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1A, H317
STOT RE 1, H372 
(Atmungsorgane)
(Einatmen)
EUH071

ATE [Oral] = 400 
mg/kg
Skin Sens. 1, H317:
C ≥ 0.001%

[1] [2]

Siehe Abschnitt 16 
für den vollständigen 
Wortlaut der oben 
angegebenen H-
Sätze.

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den 
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw.
gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt 
angegeben werden müssten.

Typ

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 07, Dez, 2022 Datum der letzten 
Ausgabe

: 04, Nov, 2022 Version : 4.03 3/39

SHW-A4-EU-CLP44-DE



ARTITOP SE TIEFMATT  - 10 GLOSS

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0010

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und 
Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel 
oder Verdünner NICHT verwenden.

An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener 
oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch 
ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemein Bei Auftreten von Symptomen oder bei allen Zweifelsfällen einen Arzt aufsuchen.
Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei 
Bewußtlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

:

Toxikologische Angaben (siehe Abschnitt 11)

Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG)
1272/2008 (CLP/GHS). Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details.

Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen,
wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen 
Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und 
in schweren Fällen Bewußtlosigkeit.
Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter oder 
langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut verursachen und zu 
einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.

Enthält Methylmethacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hautkontakt

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hinweise für den Arzt Symptomatisch behandeln.  Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen 
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.

Verschlucken

Inhalativ :

:

:

:

Besondere Behandlungen

Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko 
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Bei Verdacht, dass immer 
noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske 
oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  Für die Erste Hilfe leistende 
Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine besondere Behandlung.:

Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und 
reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat 
einholen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Empfohlen: alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver.

Keinen Wasserstrahl verwenden.

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel :

Ungeeignete Löschmittel :

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 07, Dez, 2022 Datum der letzten 
Ausgabe
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ARTITOP SE TIEFMATT  - 10 GLOSS

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0010

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte

Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen

Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung

:

:

:

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Spezielle 
Schutzmaßnahmen für 
Feuerwehrleute

:

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Die Einwirkung der 
Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen.

Dem Feuer ausgesetzte geschlossene Behälter mit Wasser kühlen. Löschwasser 
nicht in Abflüsse oder Wasserwege gelangen lassen.

Feuerwehrleute müssen umluftunabhängige Überdruck-Atemschutzgeräte und volle 
Schutzausrüstung tragen.

Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide.

Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften. Einatmen von Dampf oder Nebel 
vermeiden. Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen 
Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben (siehe Abschnitt 13).
Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern. Den Gebrauch von Lösemittel 
vermeiden.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung 
von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen 
die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

6.2 
Umweltschutzmaßnahmen

6.3 Methoden und Material 
für Rückhaltung und 
Reinigung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle 
geschultes Personal

:

Einsatzkräfte :

6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist 
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch 
Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

:

:

:

Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Lösemitteldämpfe in der Luft und 
ein Überschreiten der Arbeitsplatz-Grenzwerte vermeiden.
Das Produkt nur an Orten verwenden, wo kein offenes Feuer und andere 
Zündquellen vorhanden sind. Elektrische Geräte gemäss den entsprechenden 
Standards schützen.
Gemisch kann sich elektrostatisch aufladen: Beim Umfüllen von einem Behälter in 
einen anderen sind immer Erdungen zu verwenden.
Arbeiter sollten antistatisches Schuhwerk und Kleidung tragen, und die Fussböden 
sollten leitend sein.
Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten. Kein funkenerzeugendes Werkzeug 
verwenden.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub, Partikeln,
Spray oder Nebel, der durch die Anwendung dieses Gemischs entsteht, vermeiden.

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

7.1 Schutzmaßnahmen zur 
sicheren Handhabung

:
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Schleifstäube nicht einatmen.
Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz 
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.
Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
Nie mit Druck leeren. Behälter ist kein Druckbehälter.
Immer in Behältern lagern, die aus dem gleichen Material gefertigt sind, wie der 
Originalbehälter.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Informationen über Brand- und Explosionsschutz
Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich entlag dem Boden ausbreiten.
Dämpfe können zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen.
Hinweise zur gemeinsamen Lagerung
Fernhalten von: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.
Weitere Informationen zu Lagerungsbedingungen
Hinweise auf dem Etikett beachten. Trocken, kühl und bei guter Durchlüftung lagern.
Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Von Zündquellen fernhalten.
Rauchverbot. Unbefugten Zutritt verhindern. Behälter, welche geöffnet wurden,
sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.

7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen :

:Spezifische Lösungen für 
den Industriesektor

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

:

Lagerklasse : 3

Gute Ordnungsstandards, eine regelmäßige und sichere Entfernung von Abfallstoffen und eine regelmäßige Wartung 
der Spritzkabinenfilter minimieren das Risiko einer spontanen Entzündung und andere Brandgefahren.

Bevor Sie dieses Material verwenden, lesen Sie die Expositionsszenarien, falls diese für spezifische 
Endanwendung, Kontrollmaßnahmen und zusätzliche PSA beigefügt wurden.

Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das 
freigesetzte Material.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten 
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

Arbeitsplatz-Grenzwerte

8.1 Zu überwachende Parameter

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte

n-Butylacetat DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021).
  8-Stunden-Mittelwert: 100 ppm 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 200 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 480 mg/m³ 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 960 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022).
  Schichtmittelwert: 300 mg/m³ 8 Stunden.
  Schichtmittelwert: 62 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 600 mg/m³ 15 Minuten.
  Kurzzeitwert: 124 ppm 15 Minuten.

Aceton TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022).
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

  Schichtmittelwert: 1200 mg/m³ 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 2400 mg/m³ 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 500 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 1000 ppm 15 Minuten.
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021).
  8-Stunden-Mittelwert: 500 ppm 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 1000 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 1200 mg/m³ 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 2400 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.

Xylol, Isomerengemisch TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022). [Xylol] Wird über die 
Haut absorbiert.
  Schichtmittelwert: 220 mg/m³ 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 440 mg/m³ 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 50 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 100 ppm 15 Minuten.
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021). [Xylol] Wird 
über die Haut absorbiert.
  8-Stunden-Mittelwert: 50 ppm 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 100 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 220 mg/m³ 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 440 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.

Äthylbenzol TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022). Wird über die Haut 
absorbiert.
  Schichtmittelwert: 88 mg/m³ 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 176 mg/m³ 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 20 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 40 ppm 15 Minuten.
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021). Wird über die 
Haut absorbiert.
  Spitzenbegrenzung: 40 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  Spitzenbegrenzung: 176 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 88 mg/m³ 8 Stunden.
  8-Stunden-Mittelwert: 20 ppm 8 Stunden.

Isobutylacetat DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021).
  8-Stunden-Mittelwert: 100 ppm 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 200 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 480 mg/m³ 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 960 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022).
  Schichtmittelwert: 300 mg/m³ 8 Stunden.
  Schichtmittelwert: 62 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 600 mg/m³ 15 Minuten.
  Kurzzeitwert: 124 ppm 15 Minuten.

Methylmethacrylat TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022).
  Schichtmittelwert: 210 mg/m³ 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 420 mg/m³ 15 Minuten.
  Schichtmittelwert: 50 ppm 8 Stunden.
  Kurzzeitwert: 100 ppm 15 Minuten.
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021).
Hautsensibilisator.
  8-Stunden-Mittelwert: 50 ppm 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 100 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  8-Stunden-Mittelwert: 210 mg/m³ 8 Stunden.
  Spitzenbegrenzung: 420 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.

Maleinsäureanhydrid TRGS 900 AGW (Deutschland, 2/2022). Hautsensibilisator.
Beim Einatmen sensibilisierender Stoff.
  Schichtmittelwert: 0.081 mg/m³ 8 Stunden.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

Empfohlene 
Überwachungsverfahren

Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine 
persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen 
erfolgen, wie beispielsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 689 
(Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die 
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer 
und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische Norm DIN EN 482 
(Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von 
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf nationale 
Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.

:

n-Butylacetat DNEL Kurzfristig Inhalativ 960 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Kurzfristig Inhalativ 960 mg/m³ Arbeiter Örtlich
DNEL Langfristig Inhalativ 480 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Langfristig Inhalativ 480 mg/m³ Arbeiter Örtlich
DNEL Kurzfristig Inhalativ 859.7 mg/

m³
Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

DNEL Kurzfristig Inhalativ 859.7 mg/
m³

Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Örtlich

DNEL Langfristig Inhalativ 102.34 mg/
m³

Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

DNEL Langfristig Inhalativ 102.34 mg/
m³

Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Örtlich

Aceton DNEL Langfristig Dermal 186 mg/kg 
bw/Tag

Arbeiter Systemisch

DNEL Langfristig Inhalativ 1210 mg/
m³

Arbeiter Systemisch

DNEL Kurzfristig Inhalativ 2420 mg/
m³

Arbeiter Örtlich

DNEL Langfristig Dermal 62 mg/kg 
bw/Tag

Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

DNEL Langfristig Inhalativ 200 mg/m³ Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

DNEL Langfristig Oral 62 mg/kg 
bw/Tag

Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Exposition Wert Population Wirkungen

DNELs/DMELs

Typ

: Eine regelmäßige Überwachung aller Arbeitsbereiche sollte jederzeit durchgeführt 
werden, einschließlich der Bereiche, die nicht im gleichen Maße belüftet werden 
können.

  Momentanwert: 0.2025 mg/m³
  Schichtmittelwert: 0.02 ppm 8 Stunden.
  Momentanwert: 0.05 ppm
  Kurzzeitwert: 0.081 mg/m³ 15 Minuten.
  Kurzzeitwert: 0.02 ppm 15 Minuten.
DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 10/2021).
Hautsensibilisator. Beim Einatmen sensibilisierender Stoff.
  8-Stunden-Mittelwert: 0.02 ppm 8 Stunden.
  Momentanwert: 0.05 ml/m³
  8-Stunden-Mittelwert: 0.081 mg/m³ 8 Stunden.
  Momentanwert: 0.2 mg/m³
  Spitzenbegrenzung: 0.081 mg/m³, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
  Spitzenbegrenzung: 0.02 ppm, 4 mal pro Schicht,  15 Minuten.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl),
leichte aromatische

DNEL Langfristig Dermal 25 mg/kg 
bw/Tag

Arbeiter Systemisch

DNEL Langfristig Inhalativ 150 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Langfristig Dermal 11 mg/kg 

bw/Tag
Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

DNEL Langfristig Inhalativ 32 mg/m³ Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

DNEL Langfristig Oral 11 mg/kg 
bw/Tag

Allgemeinbevölkerung 

[Verbraucher]
Systemisch

Isobutylacetat DNEL Langfristig Dermal 10 mg/kg Arbeiter Systemisch
DNEL Langfristig Inhalativ 300 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Kurzfristig Inhalativ 300 mg/m³ Allgemeinbevölkerung Örtlich
DNEL Kurzfristig Inhalativ 300 mg/m³ Allgemeinbevölkerung Systemisch
DNEL Kurzfristig Dermal 5 mg/kg Allgemeinbevölkerung Systemisch
DNEL Kurzfristig Inhalativ 35.7 mg/m³ Allgemeinbevölkerung Örtlich
DNEL Langfristig Inhalativ 35.7 mg/m³ Allgemeinbevölkerung Systemisch
DNEL Langfristig Dermal 5 mg/kg Allgemeinbevölkerung Systemisch
DNEL Kurzfristig Inhalativ 600 mg/m³ Arbeiter Örtlich
DNEL Kurzfristig Inhalativ 600 mg/m³ Arbeiter Systemisch
DNEL Kurzfristig Dermal 10 mg/kg Arbeiter Systemisch
DNEL Langfristig Inhalativ 300 mg/m³ Arbeiter Örtlich

PNECs

n-Butylacetat Frischwasser 0.18 mg/l -
Meerwasser 0.018 mg/l -
Süßwassersediment 0.981 mg/kg -
Meerwassersediment 0.0981 mg/kg -
Boden 0.0903 mg/kg -
Abwasserbehandlungsanlage 35.6 mg/l -

Aceton Frischwasser 10.6 mg/l -
Meerwasser 1.06 mg/l -
Abwasserbehandlungsanlage 100 mg/l -
Süßwassersediment 30.4 mg/kg -
Sediment 3.04 mg/kg -
Boden 29.5 mg/kg -

Aethanol Meerwasser 0.79 mg/l -
Süßwassersediment 3.6 mg/kg -
Meerwassersediment 2.9 mg/kg -
Boden 0.63 mg/kg -
Frischwasser 0.96 mg/l -
Abwasserbehandlungsanlage 580 mg/l -
Sekundärvergiftung 720 mg/kg -

Toluol Süßwassersediment 0.68 mg/l Bewertungsfaktoren
Meerwassersediment 0.68 mg/l Bewertungsfaktoren
Abwasserbehandlungsanlage 13.61 mg/l Bewertungsfaktoren
Boden 2.89 mg/kg Bewertungsfaktoren
Süßwassersediment 16.39 mg/kg dwt -
Meerwassersediment 16.39 mg/kg dwt -

Propan-2-ol Frischwasser 140.9 mg/l -
Meerwasser 140.9 mg/l -
Abwasserbehandlungsanlage 2251 mg/l -
Sediment 552 mg/kg dwt -
Boden 28 mg/kg -
Sekundärvergiftung 160 mg/kg -

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Details zum 
Kompartiment

Wert Methodendetails

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen.

:

Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit 
diesem Produkt auswählt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen 
Einsatzbedingungen gemäss der Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt 
werden müssen.

Handschuhe

Für ausreichende Lüftung sorgen. Wo vernünftigerweise praktikabel kann dies 
durch lokale Absaugung und einer guten allgemeinen Entlüftung geschehen. Falls 
dies nicht ausreicht,um die Partikel- und Lösemitteldampfkonzentration unter den 
Arbeitsplatz- Grenzwerten zu halten, muß ein geeigneter Atemschutz getragen 
werden.

Handschutz

Augen-/Gesichtsschutz :

Hautschutz

Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen

:

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten 
Verwendung waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs 
Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Hygienische Maßnahmen :

Individuelle Schutzmaßnahmen

Verwendern wird geraten, nationale Arbeitsplatzgrenzwerte oder ähnliche Werte in 
Betracht zu ziehen.

:

Es gibt kein einziges Handschuhmaterial oder eine Kombination aus Materialien, die 
unbegrenzten Widerstand gegenüber einzelnen Chemikalien oder Kombinationen 
von Chemikalien geben können.
Der Durchbruch Zeitpunkt muss grösser sein als die Nutzungsdauer des Produktes.
Die vom Handschuhhersteller bereitgestellten Anweisungen und Informationen über 
den Gebrauch, die Lagerung, Wartung und den Austausch müssen befolgt werden.
Handschuhe müssen regelmäßig und bei jedem Anzeichen einer Beschädigung des 
Handschuhmaterials ausgetauscht werden.
Immer sicherstellen, dass die Handschuhe fehlerfrei sind und korrekt aufbewahrt 
und vewendet werden.
Die Leistung oder Wirksamkeit der Handschuhe kann sich durch physikalische und 
chemische Beschädigung und schlechte Wartung vermindern.
Für alle unbedeckten Körperteile geeignete Hautschutzsalbe verwenden; nicht nach 
einer eingetretenen Exposition verwenden.

Geeignete nach EN374 geprüfte Schutzhandschuhe 
tragen.

:

Handschuhe für kurzzeitige Exposition/als Spritzschutz (weniger als 10 Min.): Nitril >
 0,12 mm Handschuhe als Spritzschutz müssen bei Kontakt mit Chemikalien 
umgehend gewechselt werden.
Handschuhe für wiederholte oder längere Exposition (Durchbruchzeit > 240 Min.)
Wenn die in Abschnitt 3 angegebenen gefährlichen Bestandteile einen oder 
mehrere der folgenden Stoffe enthalten:
 Aromatische Lösungsmittel (Xylol, Toluol) oder Aliphatische Lösungsmittel oder 
Mineralöl, werden folgende Handschuhe verwendet: Polyvinylalkohol(PVA)-
Handschuhe 0,2–0,3 mm Ansonsten werden diese Handschuhe verwendet: Butyl-
Handschuhe > 0,3 mm
 Bei längerer Exposition oder Verschüttungen (Durchbruchzeit > 480 Min.):
Verwendung von PE-Laminat-Handschuhen als unter dem eigentlichen Paar 
Handschuhe getragene Handschuhe
Die praktische Nutzung eines Paars Chemikalienschutzhandschuhe kann aufgrund 
vieler Bedingungen (z. B. Temperatur, Abrieb) in der Praxis viel kürzer sein als die 
durch Tests bestimmte Permeationszeit.
Die Empfehlung hinsichtlich der Handschuhart oder -arten, die bei der Handhabung 
dieses Produkts verwendet werden soll(en), basiert auf Informationen aus folgender 
Quelle: Hersteller von Lösungsmittelharz und European Solvents Industry Group 
(ESIG)
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

Das Personal sollte antistatische Kleidung aus Naturfaser oder aus hitzebeständiger 
Kunstfaser tragen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Atemschutz :

:

Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition

:

Körperschutz :

Anderer Hautschutz Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der 
durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und 
vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

Bevor Sie dieses Material verwenden, lesen Sie die Expositionsszenarien, falls diese für spezifische 
Endanwendung, Kontrollmaßnahmen und zusätzliche PSA beigefügt wurden. Die Informationen aus diesem 
Sicherheitsdatenblatt kann nicht als Arbeitsplatzrisikobewertung eingesetzt werden, die gemäß 
Arbeitsschutzbestimmungen erstellt werden muß. Die gesetzlichen Arbeitsschutzmaßnahmen sind bei dem 
Gebrauch des Produktes einzuhalten.

: Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.  Bei einer 
Entzündungsgefahr durch statische Elektrizität muss antistatische Schutzkleidung 
getragen werden.  Für den größtmöglichen Schutz gegenüber statischen 
Entladungen sollte die Kleidung antistatische Overalls, Stiefel und Handschuhe 
umfassen.  Siehe Europäische Norm DIN EN 1149 für weitere Informationen über 
das Material und die Designauslegungen und Testverfahren.

Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepaßtes und einer anerkannten Norm 
entsprechendes Atemgerät mit Partikelfilter, wenn die Risikobeurteilung dies 
erfordert. Empfohlen: A2P2 (EN14387). Die Auswahl von Atemschutzmasken muß 
sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den 
Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen 
Atemschutzmaske richten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

55°C

Physikalischer Zustand

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedebeginn und Siedebereich

Dampfdruck

Relative Dichte

Relative Dampfdichte

Löslichkeit(en)

Flüssigkeit.

Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.

0.92

2 [Luft = 1]

24 kPa (180 mm Hg)

Geruch

pH-Wert

Farblos.Farbe

Verdampfungsgeschwindigkeit 5.6 (butylacetat = 1)

Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: 10°C [Pensky-Martens Closed Cup]

LEL: 0.7% (Light Aromatic Hydrocarbons)
UEL: 12.8% (Acetone)

Geruchsschwelle

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

:

Lösungsmittel.

Nicht verfügbar (nicht getestet).

Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.

Die Bedingungen für die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders 
angegeben.

Untere und obere 
Explosionsgrenze

Entzündbarkeit

unlöslich in Wasser.

Entzündbare Flüssigkeit.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur

Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.

Viskosität Kinematisch (40°C): >20.5 mm2/s

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Explosive Eigenschaften

:

:

:

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.

Oxidierende Eigenschaften :

9.2 Sonstige Angaben

Zersetzungstemperatur :

Verbrennungswärme : 21.73 kJ/g

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.

Name des Inhaltsstoffs °C °F Methode
n-Butylacetat 415 779
Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische 450 842
Aceton 465 869

Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.

Partikeleigenschaften

Mediane Partikelgröße : Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.

Medien Resultat

kaltes Wasser Nicht löslich

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen

Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche 
Zersetzungsprodukte bilden.

Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).10.2 Chemische Stabilität :

:

:

10.5 Unverträgliche 
Materialien

:

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen

: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine 
gefährlichen Reaktionen auf.

10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich 
der Reaktivität vor.

Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide.

Weitere Informationen zum Umgang mit dem Material und zum Schutze der Mitarbeiter finden Sie in Abschnitt 
7: HANDHABUNG UND LAGERUNG sowie Abschnitt 8: EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Akute Toxizität

n-Butylacetat LD50 Dermal Kaninchen >17600 mg/kg -

LD50 Oral Ratte 10768 mg/kg -

Aceton LD50 Oral Ratte 5800 mg/kg -

Xylol, Isomerengemisch LC50 Inhalativ Gas. Ratte 6700 ppm 4 Stunden

LD50 Oral Ratte 4300 mg/kg -

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), leichte aromatische

LD50 Oral Ratte 8400 mg/kg -

Äthylbenzol LD50 Dermal Kaninchen >5000 mg/kg -

LD50 Oral Ratte 3500 mg/kg -

Isobutylacetat LD50 Dermal Kaninchen >17400 mg/kg -

LD50 Oral Ratte 13400 mg/kg -

Zinc Stearate LD50 Oral Ratte >10 g/kg -

Methylmethacrylat LC50 Inhalativ Dampf Ratte 78000 mg/m³ 4 Stunden

LD50 Dermal Kaninchen >5 g/kg -

LD50 Oral Ratte 7872 mg/kg -

Maleinsäureanhydrid LD50 Dermal Kaninchen 2620 mg/kg -

LD50 Oral Ratte 400 mg/kg -

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Resultat Spezies Dosis Exposition

Reizung/Verätzung

Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG)
1272/2008 (CLP/GHS). Siehe Abschnitt 2 und 3 für Details.

Die Einwirkung von Lösemitteldämpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen,
wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen 
Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und 
in schweren Fällen Bewußtlosigkeit.
Lösungsmittel können einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Wiederholter oder 
langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann den Entzug des natürlichen Fett aus der Haut verursachen und zu 
einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der Absorption durch die Haut führen.
Spritzer in die Augen können Reizungen und reversible Schäden verursachen.
Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
Dies berücksichtigt, wenn bekannt, verzögerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der 
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition über orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie 
Augenkontakt.

Enthält Methylmethacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Schätzungen akuter Toxizität

Dermal 19433.6 mg/kg
Einatmen (Gase) 118368.29 ppm
Einatmen (Dämpfe) 897.79 mg/l

Wirkungsweg ATE-Wert
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Karzinogenität
Daten nicht verfügbar

Mutagenität

Daten nicht verfügbar

Teratogenität

Daten nicht verfügbar

Reproduktionstoxizität

Daten nicht verfügbar

n-Butylacetat Augen - Mäßig reizend Kaninchen - 100 mg -
Haut - Mäßig reizend Kaninchen - 24 Stunden 

500 mg
-

Aceton Augen - Mildes Reizmittel Mensch - 186300 ppm -
Augen - Mildes Reizmittel Kaninchen - 10 uL -
Augen - Mäßig reizend Kaninchen - 24 Stunden 

20 mg
-

Augen - Stark reizend Kaninchen - 20 mg -
Haut - Mildes Reizmittel Kaninchen - 395 mg -
Haut - Mildes Reizmittel Kaninchen - 24 Stunden 

500 mg
-

Xylol, Isomerengemisch Augen - Mildes Reizmittel Kaninchen - 87 mg -
Augen - Stark reizend Kaninchen - 24 Stunden 5 

mg
-

Haut - Mildes Reizmittel Ratte - 8 Stunden 60 
uL

-

Haut - Mäßig reizend Kaninchen - 100 % -
Haut - Mäßig reizend Kaninchen - 24 Stunden 

500 mg
-

Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), leichte aromatische

Augen - Mildes Reizmittel Kaninchen - 24 Stunden 
100 
microliters

-

Äthylbenzol Augen - Stark reizend Kaninchen - 500 mg -
Haut - Mildes Reizmittel Kaninchen - 24 Stunden 

15 mg
-

Isobutylacetat Augen - Mäßig reizend Kaninchen - 24 Stunden 
500 mg

-

Haut - Mildes Reizmittel Kaninchen - 500 mg -
Haut - Mäßig reizend Kaninchen - 24 Stunden 

500 mg
-

Maleinsäureanhydrid Augen - Stark reizend Kaninchen - 1 % -

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Resultat Punktzahl Exposition Beobachtung

Sensibilisierung

Daten nicht verfügbar

Spezies

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Kategorie

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Kategorie

Aspirationsgefahr

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Resultat

Expositionsweg Zielorgane

Expositionsweg Zielorgane

Xylol, Isomerengemisch ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
Äthylbenzol ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1

n-Butylacetat Kategorie 3 - Narkotisierende 
Wirkungen

Aceton Kategorie 3 - Narkotisierende 
Wirkungen

Xylol, Isomerengemisch Kategorie 3 - Atemwegsreizung
Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische Kategorie 3 - Atemwegsreizung

Kategorie 3 Narkotisierende 
Wirkungen

Isobutylacetat Kategorie 3 - Narkotisierende 
Wirkungen

Methylmethacrylat Kategorie 3 - Atemwegsreizung

Xylol, Isomerengemisch Kategorie 2 - -
Äthylbenzol Kategorie 2 - Hörorgane
Maleinsäureanhydrid Kategorie 1 Einatmen Atmungsorgane

Nicht verfügbar.

11.2.2 Sonstige Angaben

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS). Siehe Abschnitt 2 und 3 
für Details.

12.1 Toxizität

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

n-Butylacetat Akut LC50 32 mg/l Meerwasser Krustazeen - Artemia salina 48 Stunden
Akut LC50 18000 µg/l Frischwasser Fisch - Pimephales promelas 96 Stunden

Aceton Akut EC50 7200000 µg/l Frischwasser Algen - Selenastrum sp. 96 Stunden
Akut LC50 4.42589 ml/L Meerwasser Krustazeen - Acartia tonsa -

Copepodid
48 Stunden

Akut LC50 7460000 µg/l Frischwasser Daphnie - Daphnia cucullata 48 Stunden
Akut LC50 5600 ppm Frischwasser Fisch - Poecilia reticulata 96 Stunden
Chronisch NOEC 4.95 mg/l 
Meerwasser

Algen - Ulva pertusa 96 Stunden

Chronisch NOEC 0.016 ml/L 
Frischwasser

Krustazeen - Daphniidae 21 Tage

Chronisch NOEC 0.1 ml/L 
Frischwasser

Daphnie - Daphnia magna -
Neugeborenes

21 Tage

Chronisch NOEC 5 µg/l Meerwasser Fisch - Gasterosteus aculeatus -
Larven

42 Tage

SpeziesResultat Exposition
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Mobilität Nicht verfügbar.:

LogPow BCF Potential

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Xylol, Isomerengemisch - 8.1 bis 25.9 niedrig
Lösungsmittelnaphtha 
(Erdöl), leichte aromatische

- 10 bis 2500 hoch

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Aquatische Halbwertszeit Photolyse Biologische 
Abbaubarkeit

n-Butylacetat - - Leicht
Aceton - - Leicht
Xylol, Isomerengemisch - - Leicht
Äthylbenzol - - Leicht

Xylol, Isomerengemisch Akut LC50 8500 µg/l Meerwasser Krustazeen - Palaemonetes 
pugio

48 Stunden

Akut LC50 13400 µg/l Frischwasser Fisch - Pimephales promelas 96 Stunden
Äthylbenzol Akut EC50 4900 µg/l Meerwasser Algen - Skeletonema costatum 72 Stunden

Akut EC50 7700 µg/l Meerwasser Algen - Skeletonema costatum 96 Stunden
Akut EC50 6.53 mg/l Meerwasser Krustazeen - Artemia sp. -

Nauplii
48 Stunden

Akut EC50 2.93 mg/l Frischwasser Daphnie - Daphnia magna -
Neugeborenes

48 Stunden

Akut LC50 4200 µg/l Frischwasser Fisch - Oncorhynchus mykiss 96 Stunden
Methylmethacrylat Akut LC50 130000 µg/l Frischwasser Fisch - Pimephales promelas -

Adultus
96 Stunden

Maleinsäureanhydrid Akut LC50 230 ppm Frischwasser Fisch - Gambusia affinis -
Adultus

96 Stunden

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Daten nicht verfügbar

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Test DosisResultat Inokulum

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)

Nicht verfügbar.:

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nicht verfügbar.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Gefährliche Abfälle

:Entsorgungsmethoden

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Verpackung

Entsorgungsmethoden :

Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen

:

Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung 
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar 
ist.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Vorsicht beim 
Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden.  Leere 
Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Dampf aus den 
Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch entzündliche oder 
explosive Atmosphäre bilden.  Gebrauchte Behälter nicht aufschneiden oder 
schleifen, bevor diese innen nicht gründlich gereinigt worden sind..  Vermeiden Sie 
die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit 
dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.  Die 
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss 
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und 
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden 
erfolgen.  Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein 
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Abfall nicht unbehandelt in 
die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden 
eingehalten werden.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Bei der Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen von Bund, Ländern und 
Gemeinden zu beachten.
Wird dieses Produkt mit anderen Abfallstoffen vermischt, dann gilt möglicherweise 
der ursprüngliche Abfallproduktcode nicht mehr und es muss ein geeigneter Code 
zugewiesen werden.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallbehörde.

Hinweise zur Entsorgung :

Hinweise zur Entsorgung : Unter Zuhilfenahme der in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten 
Informationen muss von den zuständigen Abfallbehörden über die Klassifizierung 
leerer Behälter Rat eingeholt werden. Leere Behälter müssen verschrottet oder 
überholt werden. Durch das Produkt verunreinigte Behälter sind in 
Übereinstimmung mit lokalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu 
entsorgen.

Europäischer 
Abfallkatalog (EAK)

: Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten  08 01 11*

Europäischer 
Abfallkatalog (EAK)

: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche 
Stoffe verunreinigt sind  15 01 10*

: Ja.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

FARBE PAINT

UN1263 UN1263

ADR/RID IMDG IATA

14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung

UN1263

PAINT

14.1 UN-Nummer 
oder ID-Nummer

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

: 07, Dez, 2022 Datum der letzten 
Ausgabe

: 04, Nov, 2022 Version : 4.03 17/39

SHW-A4-EU-CLP44-DE



ARTITOP SE TIEFMATT  - 10 GLOSS

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0010

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

3

II

3

II

Sondervorschriften 640 (C)
Tunnelcode D/E

Emergency schedules F-E,
S-E

14.3 
Transportrisikoklasse

(n)/Kennzeichnung
(en)

14.4 
Verpackungsgruppe

zusätzliche 
Angaben

14.5 
Umweltgefahren

14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender

Nein. No. No.

: Nicht anwendbar.

3

II

-

Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren,
die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen 
für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen 
sein.

:

Multimodale Versandbeschreibungen sind zu Informationszwecken bereitgestellt und berücksichtigen keine 
Behältergrößen. Das Vorhandensein einer Versandbeschreibung für einen bestimmten Verkehrsträger (See,
Luft usw.) bedeutet nicht, dass das Produkt für diesen Verkehrsträger geeignet verpackt ist. Sämtliches 
Verpackungsmaterial muss vor dem Versand hinsichtlich der Eignung geprüft werden, und die Einhaltung der 
geltenden Vorschriften liegt in der alleinigen Verantwortung der Person, die das Produkt zum Transport 
anbietet. Das zum Be- und Entladen gefährlicher Güter vorgesehene Personal muss über sämtliche Risiken,
die von den Stoffen ausgehen, sowie über alle Maßnahmen im Falle von Notfallsituationen unterrichtet sein.

14.7 Massengutbeförderung 
auf dem Seeweg gemäß 
IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch

Sonstige EU-Bestimmungen

Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung 
und Verminderung der 
Umweltverschmutzung) – 
Luft

: Gelistet

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

VOC-Gehalt : w/w
g/l

(2010/75/EU)

697
75.3

Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung, des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse

: Nicht anwendbar.
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SM3300-0010

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Nationale Vorschriften

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt kann zur Berechnung herangezogen werden, um zu bestimmen, ob ein Standort unter die Seveso-
Richtlinie über die Gefahren schwerer Unfälle fällt.

Technische Anleitung 
Luft

: TA-Luft Nummer 5.2.5: 68.2%
TA-Luft Klasse I - Nummer 5.2.5: 7.1%

Wassergefährdungsklassen 
(WGK):

: 2

15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wichtige Literaturverweise 
und Quellen zu Daten

: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Strasse
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß 
Verordnung (EU) 2020/878
Richtlinie 2012/18/EU mit Änderungen und Ergänzungen
Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions
Richtlinie 2009/161/EU mit Änderungen und Ergänzungen
CEPE Guidelines

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

:Volltext der abgekürzten H-
Sätze

Abkürzungen und 
Akronyme

: ATE = Schätzwert akute Toxizität
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
N/A = Nicht verfügbar

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung Begründung

Flam. Liq. 2, H225 Auf Basis von Testdaten
Eye Irrit. 2, H319 Rechenmethode
STOT SE 3, H336 Rechenmethode
Aquatic Chronic 3, H412 Rechenmethode

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich 

sein.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 

Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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ARTITOP SE TIEFMATT  - 10 GLOSS

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0010

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Hinweis für den Leser

4.03

07, Dez, 2022.Druckdatum

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum

Version

Datum der letzten Ausgabe

:

:

:

:

07, Dez, 2022

04, Nov, 2022

Volltext der Einstufungen 
[CLP/GHS]

:

H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder 

Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter 

Exposition.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Acute Tox. 4 AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4
Aquatic Acute 1 KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND -

Kategorie 1
Aquatic Chronic 2 LANGFRISTIG (CHRONISCH)

GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2
Aquatic Chronic 3 LANGFRISTIG (CHRONISCH)

GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3
Asp. Tox. 1 ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
Eye Dam. 1 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG -

Kategorie 1
Eye Irrit. 2 SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG -

Kategorie 2
Flam. Liq. 2 ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 2
Flam. Liq. 3 ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3
Resp. Sens. 1 SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE - Kategorie 1
Skin Corr. 1B ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B
Skin Irrit. 2 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
Skin Sens. 1 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1
Skin Sens. 1A SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A
STOT RE 1 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT 

(WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 1
STOT RE 2 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT 

(WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2
STOT SE 3 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE 

EXPOSITION) - Kategorie 3

: Sollte es kein vorheriges Validierungsdatum geben, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
Ihrem Lieferanten auf, um mehr Informationen zu erhalten.

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006, REACH-Verordnung, Artikel 31, 37 werden alle notwendigen 
gefahrenbezogenen Informationen zur Verwendung von Stoffen weiter geleitet, die als nachgeschaltete 
Anwender eingehen.
Folglich werden die Sicherheitsdatenblätter für einige Produkte eine SUMI (Safe Use of Mixture Information)
enthalten, die dem Sicherheitsdatenblatt beigefügt sind.
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ARTITOP SE TIEFMATT  - 10 GLOSS

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II

SM3300-0010

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Es wird empfohlen, dass jeder Kunde oder Empfänger dieses Sicherheitsdatenblatts (SDB) dieses sorgfältig 
durchliest und nach Bedarf auf Ressourcen zurückgreift, um über die in diesem SDB enthaltenen Angaben 
sowie über alle mit dem Produkt verbundenen Gefahren Kenntnis zu erlangen und diese zu verstehen. Diese 
Angaben werden nach bestem Wissen bereitgestellt und zum darin angegebenen Datum des Inkrafttretens als 
richtig erachtet. Es wird jedoch keinerlei Garantie geleistet, weder ausdrücklicher noch stillschweigender Art.
Die hierin angegebenen Informationen gelten nur für das Produkt, wie es geliefert wird. Die Zugabe eines 
beliebigen Materials kann Zusammensetzung, Gefahren und Risiken des Produkts verändern. Produkte dürfen 
nicht wiederverpackt, modifiziert oder abgetönt werden, sofern dies nicht speziell vom Hersteller angewiesen 
wurde. Dies gilt u. a. für die Einbindung von Produkten, die vom Hersteller nicht näher bezeichnet wurden 
oder die Verwendung bzw. den Zusatz von Produkten in Verhältnissen, die vom Hersteller nicht näher 
bezeichnet wurden. Aufsichtsrechtliche Anforderungen können sich jederzeit ändern und sind an 
verschiedenen Standorten und in verschiedenen Gerichtsbarkeiten möglicherweise unterschiedlich. Der 
Kunde/Käufer/Anwender ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass seine Aktivitäten mit allen Gesetzen 
auf Landes-, Bundes-, Staats-, Provinz- und Kommunalebene übereinstimmen. Die Nutzungsbedingungen des 
Produkts unterliegen nicht der Kontrolle des Herstellers; der Kunde/Käufer/Anwender ist dafür verantwortlich,
sich von den Bedingungen für eine sichere Anwendung des Produkts zu überzeugen. Der Kunde/Käufer/
Anwender sollte das Produkt für keinen anderen als den in dem entsprechenden Abschnitt dieses SDB 
angegebenen Zweck verwenden, ohne sich zuvor an den Lieferanten zu wenden, um schriftliche 
Gebrauchsanweisungen zu erhalten. Aufgrund der Verbreitung von Informationsquellen wie beispielsweise 
herstellerspezifischen SDB kann der Hersteller keine Verantwortung für Sicherheitsdatenblätter aus anderen 
Quellen übernehmen.

SUMI(s) werden dem Sicherheitsdatenblatt für Produkte hinzugefügt, wenn beide der folgenden Bedingungen 
erfüllt sind:

• Das Produkt ist als gesundheitsgefährdend eingestuft

• Das Produkt enthält einen oder mehrere REACH-registrierte Stoffe, für die erweiterte Sicherheitsdatenblätter 
(Expositionsszenarien) bereitgestellt wurden
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ARTITOP SE DEEP MATT Industrielle Spritzlackierung, geschlossen

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Industrielle Spritzlackierung, geschlossen

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackauftrag an Fertigungsanlage mit komplett eingehaustem Spritzvorgang

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC07 Mehr als 4 Stunden Vollständige Einschließung/
Absaugung

100 oder gleichwertige Zahl

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC02 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Reinigung PROC05 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Reinigung von 
Auftragsgeräten außerhalb 
der Einhausung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Abfallbewirtschaftung PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 

PROC07 Keine Keine Keine

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 22/39
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ARTITOP SE DEEP MATT Industrielle Spritzlackierung, geschlossen

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

durch Spritzen

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC02 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Reinigung von 
Auftragsgeräten außerhalb 
der Einhausung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung
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ARTITOP SE DEEP MATT Industrielle Anwendung von Beschichtungen und 
Farben anders als durch Spritzen-Eingeschlossen

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Industrielle Anwendung von Beschichtungen und Farben anders als durch Spritzen-
Eingeschlossen

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackauftrag an Fertigungsanlage mit Pinsel, Roller, Eintauchen, Dispersion, Spule, Fluidisierungsbad oder 
Gießbeschichtung (nur mit örtlicher Abluftanlage)

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
anders als durch Spritzen

PROC10, PROC13 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Reinigung PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Abfallbewirtschaftung PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 

PROC10, PROC13 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung
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ARTITOP SE DEEP MATT Industrielle Anwendung von Beschichtungen und 
Farben anders als durch Spritzen-Eingeschlossen

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

anders als durch Spritzen Schutzhandschuhe tragen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung
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ARTITOP SE DEEP MATT Professionelle Lackierung, Innenraum, mit Pinsel/Roller

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Professionelle Lackierung, Innenraum, mit Pinsel/Roller

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackierung in Innenräumen durch Fachleute mit Pinsel oder Roller bei guter allgemeiner Raumbelüftung (geöffnete 
Türen/Fenster)

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Pinsel oder Walze

PROC10 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Reinigung PROC05 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Abfallbewirtschaftung PROC08a 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Pinsel oder Walze

PROC10 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit
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Ausgabe
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Validierung

Version 1 26/39

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE DEEP MATT Professionelle Lackierung, Innenraum, mit Pinsel/Roller

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung
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ARTITOP SE DEEP MATT Industrielle Spritzlackierung, ohne Kabine

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Industrielle Spritzlackierung, ohne Kabine

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackauftrag an Fertigungsanlage ohne Einhausung (nur mit örtlicher Abluftanlage)

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC07 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Reinigung PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Abfallbewirtschaftung PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC07 Mit EN 140 
übereinstimmendes 
Atmungsgerät mit einem 
zugeordneten Schutzfaktor 
von mindestens 10 tragen.

Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 28/39

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE DEEP MATT Industrielle Spritzlackierung, ohne Kabine

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 29/39

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE DEEP MATT Gewerbliche Anwendung von Beschichtungen und 
Farben durch Spritzen-Innenbereich

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Gewerbliche Anwendung von Beschichtungen und Farben durch Spritzen-Innenbereich

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Spritzlackierung in Innenräumen durch Fachleute für allgemeine Anwendungen (z. B. zu Dekorationszwecken) bei 
allgemeiner Raumbelüftung (geöffnete Türen/Fenster)

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC11 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Reinigung PROC05 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

Abfallbewirtschaftung PROC08a 1 bis 4 Stunden Gute allgemeine 
Raumbelüftung

3 - 5

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC11 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 30/39

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE DEEP MATT Gewerbliche Anwendung von Beschichtungen und 
Farben durch Spritzen-Innenbereich

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 31/39

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE DEEP MATT Industrielle Spritzlackierung, begehbare Kabine

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Industrielle Spritzlackierung, begehbare Kabine

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackauftrag an Fertigungsanlage mit begehbarer Spritzkabine

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC07 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Reinigung PROC05 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Reinigung von 
Auftragsgeräten außerhalb 
der Einhausung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Abfallbewirtschaftung PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 

PROC07 Druckluftatmungsgerät 
gemäß EN 14594 mit 

Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 32/39

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE DEEP MATT Industrielle Spritzlackierung, begehbare Kabine

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

durch Spritzen einem zugeordneten 
Schutzfaktor von 
mindestens 20.

Schutzhandschuhe tragen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Reinigung von 
Auftragsgeräten außerhalb 
der Einhausung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 33/39

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE DEEP MATT Industrielle Anwendung von Beschichtungen und 
Farben anders als durch Spritzen-Eingeschlossen

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Industrielle Anwendung von Beschichtungen und Farben anders als durch Spritzen-
Eingeschlossen

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackauftrag an Fertigungsanlage mit Pinsel, Roller, Eintauchen, Dispersion, Spule, Fluidisierungsbad oder 
Gießbeschichtung (eingehauster Vorgang)

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung in Innenräumen

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
anders als durch Spritzen

PROC10, PROC13 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC02 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Reinigung PROC05 Mehr als 4 Stunden Lokale Absaugung Siehe maßgebliche 
technische Normen

Reinigung von 
Auftragsgeräten außerhalb 
der Einhausung

PROC05 Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

Abfallbewirtschaftung PROC08b Mehr als 4 Stunden Erweiterte (mechanische)
Raumbelüftung

5 - 10

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 34/39

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE DEEP MATT Industrielle Anwendung von Beschichtungen und 
Farben anders als durch Spritzen-Eingeschlossen

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Industrielle Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
anders als durch Spritzen

PROC10, PROC13 Keine Keine Keine

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC02 Keine Keine Keine

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Reinigung von 
Auftragsgeräten außerhalb 
der Einhausung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08b Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 35/39

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE DEEP MATT Gewerbliche Anwendung von Beschichtungen und 
Farben durch Spritzen-Außenbereich

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Gewerbliche Anwendung von Beschichtungen und Farben durch Spritzen-Außenbereich

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Spritzlackierung im Freien durch Fachleute für allgemeine Anwendungen (z. B. zu Dekorationszwecken)

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung im Freien

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC11 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Reinigung PROC05 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Abfallbewirtschaftung PROC08a 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Spritzen

PROC11 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 36/39

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE DEEP MATT Gewerbliche Anwendung von Beschichtungen und 
Farben durch Spritzen-Außenbereich

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 37/39

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE DEEP MATT Professionelle Lackierung, Außenraum, mit Pinsel/Roller

SUMI
Informationen zur sicheren 
Verwendung von Gemischen für 
Endanwender

Titel : Professionelle Lackierung, Außenraum, mit Pinsel/Roller

In diesem Dokument werden die Bedingungen für eine sichere Verwendung des Produkts dargelegt und ist stets 
zusammen mit dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, Technisches Datenblatt und der Produktkennzeichnung zu 
lesen.

Allgemeine Erläuterung des behandelten Verfahrens
Lackierung im Freien durch Fachleute mit Pinsel oder Roller

Betriebsbedingungen
Einsatzort Verwendung im Freien

Risikomanagementmassahmen (RMM)
Belüftung

Typ Luftwechselrate ("n") pro 
Stunde

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Pinsel oder Walze

PROC10 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Reinigung PROC05 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

Abfallbewirtschaftung PROC08a 1 bis 4 Stunden Im Freien 3 - 5

:

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit Maximale 
Einsatzdauer

Respiratorisch Augen Hände

Vorbereitung des Materials für 
die Anwendung

PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Bestückung von 
Auftragsgeräten und 
Umschlag beschichteter Teile 
vor der Aushärtung

PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Gewerbliche Anwendung von 
Beschichtungen und Farben 
durch Pinsel oder Walze

PROC10 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Schichtbildung -
Schnelltrocknen, Einbrennen 
und andere Verfahren

PROC04 Keine Keine Keine

Prozesskategorie
(n) (PROC)

Beitragende Tätigkeit

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 38/39

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum



ARTITOP SE DEEP MATT Professionelle Lackierung, Außenraum, mit Pinsel/Roller

Spezifikationen finden sich in Kapitel 8 des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts.

Haftungsausschluss
Die Informationen im vorliegenden Informationsblatt zur sicheren Verwendung von Gemischen beruhen auf den 
Angaben des Lieferanten der im Produkt enthaltenen Substanzen, für die bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eine 
chemische Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde. Die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts ist 
dadurch nicht garantiert, und diese Angaben ersetzen keine gesetzlich vorgeschriebene berufliche Risikoeinschätzung.
Bei der Entwicklung von Arbeitsanweisungen für Angestellte müssen SUMI-Blätter stets zusammen mit dem SDS und 
der Produktkennzeichnung herangezogen werden.
Für Schäden jeglicher Art, die sich direkt oder indirekt aus Handlungen und/oder Entscheidungen (teilweise) auf 
Grundlage der Angaben in dem vorliegenden Dokument ergeben, wird keine Haftung übernommen.

Reinigung PROC05 Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

Abfallbewirtschaftung PROC08a Keine Augenschutz gemäß EN 
166 verwenden.

Geeignete nach EN374 
geprüfte 
Schutzhandschuhe tragen.

*** :Datum der letzten 
Ausgabe

: Keine frühere 
Validierung

Version 1 39/39

:

Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

ARTITOP SE Tiefmatt

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Farbe, Lack. Industrielle Holzbeschichtung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Sherwin Williams Deutschland GmbHFirmenname:

Straße: Paul-Gerhardt-Straße 31

Ort: D-42389 Wuppertal

Telefon: Telefax:+49 202 5747 0 +49 202 5747 149

office.wuppertal@sherwin.comE-Mail:

Matthias KorosecAnsprechpartner: +49 202 5747 202Telefon:

E-Mail: matthias.korosec@sherwin.com

www.sherwin-williams.euInternet:

Labor

Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten erreichbar.: Mo-Fr (07:00 - 15:00 Uhr)

Auskunftgebender Bereich:

Lieferant

Firmenname: MORSCHER Farben- und Werkzeughandel GmbH

Straße: Treiet 43

Ort: A-6833 Weiler

Telefax:Telefon: +43 5523 62454 0 +43 5523 62454 49

E-Mail: office@farbenmorscher.at

Ansprechpartner: Telefon:Jürgen Morscher +43 5523 62454 71

E-Mail: office@farbenmorscher.at

Internet: www.farbenmorscher.at

1.4. Notrufnummer: +43 5523 62454 0

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 2

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Gewässergefährdend: Aqu. chron. 3

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Druckdatum: 24.02.2020A - DERevisions-Nr.: 1
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

n-Butylacetat

Aceton; Propan-2-on; Propanon

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behälter dicht verschlossen halten.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P370+P378 Bei Brand:  zum Löschen verwenden.

P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Sicherheitshinweise

EUH208 Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen.

      50 - < 55 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen 

unbekannter akuter Toxizität (oral).

      3 - < 10 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen 

unbekannter akuter Toxizität (dermal).

      3 - < 10 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen 

unbekannter akuter Toxizität (inhalativ).

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG:

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Farbe, Lack.
Chemische Charakterisierung

Druckdatum: 24.02.2020A - DERevisions-Nr.: 1
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Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

45 - < 50 %123-86-4 n-Butylacetat

204-658-1 607-025-00-1

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

10 - < 15 %67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

200-662-2 606-001-00-8

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

3 - < 10 %Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

918-668-5 01-2119455851-35

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 

H411 EUH066

3 - < 10 %1330-20-7 Xylol

215-535-7 601-022-00-9

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

1 - < 3 %100-41-4 Ethylbenzol

202-849-4 601-023-00-4

Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304

0,3 - < 1 %80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

201-297-1 607-035-00-6

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335

0,1 - < 0,3 %131-57-7 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

205-031-5

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H400 H411

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen 

Beatmung. Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät verwenden. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel 

Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten 

spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztliche Behandlung notwendig. KEIN Erbrechen 

herbeiführen.

Nach Verschlucken

Druckdatum: 24.02.2020A - DERevisions-Nr.: 1
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Kohlendioxid (CO2).  Schaum.  Löschpulver.

Geeignete Löschmittel

Scharfer Wasserstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen .  

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  Explosionsgefahr.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Mit Detergentien reinigen. Lösemittel 

vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Funkenarmes Werkzeug verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt. Bei 

offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen. Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dämpfe in Keller , Kanalisation und Gruben verhindern. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Dämpfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten 

Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der diese Zubereitung gebraucht 

wird.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Druckdatum: 24.02.2020A - DERevisions-Nr.: 1
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Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 

Personen zugänglich ist. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Der Fußboden soll dicht, fugenlos 

und nicht saugfähig sein.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit:  Material, sauerstoffreich, brandfördernd.

Zusammenlagerungshinweise

Empfohlene Lagerungstemperatur: von °C: 5 bis °C: 30

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für Arbeitsstoffe (MAK/TRK, GKV 2018)

KategorieF/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Herkunft

Tmw (8 h)500Aceton67-64-1 1200 MAK

Kzw (15 min)2000 4800 MAK

Tmw (8 h)100Ethylbenzol100-41-4 440 MAK

Momentanwert200 880 MAK

Tmw (8 h)Kieselsäuren, kolloidale amorphe 

Kieselsäure einschl. pyrogener Kieselsäure 

und im Naßverfahren hergestellter 

Kieselsäure (Fällungskieselsäure, 

Kieselgel) und ungebrannter Kieselgur

7631-86-9 4 E MAK

Tmw (8 h)50Methylmethacrylat80-62-6 210 MAK

Momentanwert100 420 MAK

Tmw (8 h)50Xylol (alle Isomeren)1330-20-7 221 MAK

Kzw (15 min)100 442 MAK

Tmw (8 h)100n-Butylacetat123-86-4 480 MAK

Momentanwert100 480 MAK

Biologische Grenzwerte (VGÜ)

Proben.- 

Zeitpunkt

Parameter Grenzwert Unters.- materialBezeichnungCAS-Nr.

1330-20-7 Xylole Harn1,5 g/l nach Ablauf einer 

Arbeitswoche/am 

Ende des 

Arbeitstages/am 

Schichtende

Methylhippursäure

Keine Daten verfügbar

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Druckdatum: 24.02.2020A - DERevisions-Nr.: 1
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persönlicher Schutzausrüstungen.

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.  Nach 

Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.  Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille.  195

Augen-/Gesichtsschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Geeignetes Material: Butylkautschuk. Durchdringungszeit 

(maximale Tragedauer): > 480 min. Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4 mm. DIN-/EN-Normen: EN ISO 374 

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des 

Materials sind zu berücksichtigen.

Handschutz

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung) 

erforderlich.  Erforderliche Eigenschaften: antistatisch. hitzebeständig.

Körperschutz

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz 

getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerät: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) (DIN 

EN 133). Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von 

Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.

Atemschutz

Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

opak

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert: Keine Daten verfügbar

Zustandsänderungen

Keine Daten verfügbarSublimationstemperatur:

Keine Daten verfügbarErweichungspunkt:

10 °C DIN 53213Flammpunkt:

Untere Explosionsgrenze:

Obere Explosionsgrenze:

420 °CZündtemperatur:

Keine Daten verfügbar

Brandfördernde Eigenschaften

246 hPaDampfdruck:

  (bei 20 °C)

Dampfdruck:

  (bei 50 °C)

814 hPa

Dichte (bei 20 °C): 0.928 g/cm³ DIN 53217

Wasserlöslichkeit:

  (bei 20 °C)

Nicht mischbar
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Auslaufzeit:

  (bei 20 °C)

DIN 5321126 s

Dampfdichte: Keine Daten verfügbar

Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfügbar

< 3% ADR/RIDLösemitteltrennprüfung:

75.01 %Lösemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben

24.99 %Festkörpergehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alkalien (Laugen). Säure. Oxidationsmittel.

10.5. Unverträgliche Materialien

Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Stickoxide (NOx).

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

 Die Bildung brennbarer Dämpfe ist möglich, bei Temperaturen über: 20°C

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.
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Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

123-86-4 n-Butylacetat

Fehlende Datenoral

rabbitLD50 > 14112 

mg/kg

OECD 402dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 23,4 mg/l rat OECD 403,

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

RatteLD50 5800 

mg/kg

RTECSoral

KaninchenLD50 20000 

mg/kg

IUCLIDdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 76 mg/l Ratte

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Fehlende Datenoral

Fehlende Datendermal

inhalativ Fehlende Daten

1330-20-7 Xylol

ATE 1100 

mg/kg

dermal

inhalativ Dampf ATE 11 mg/l

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

100-41-4 Ethylbenzol

RatteLD50 3500 

mg/kg

GESTISoral

KaninchenLD50 15400 

mg/kg

GESTISdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 17,2 mg/l Ratte

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

RatteLD50 7870 

mg/kg

oral

RabbitLD50 5000 

mg/kg

dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 78 mg/l

131-57-7 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

RatteLD50 5000 

mg/kg

oral

Allgemeine Bemerkungen

Nicht geprüfte Zubereitung. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG: Die Einstufung wurde 

nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Die ökotoxikologischen 

Eigenschaften dieser Mischung sind durch die ökotoxikologischen Eigenschaften der Einzelkomponenten (siehe 

Abschnitt 3) bestimmt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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12.1. Toxizität

Keine Daten verfügbar

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

n-Butylacetat123-86-4

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 18 mg/l Pimephales 

promelas

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 44 mg/l Daphnia magna

Aceton; Propan-2-on; Propanon67-64-1

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 5540 

mg/l

Onchorhynchus 

mykiss

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 6100 

mg/l

Daphnia magna

Ethylbenzol100-41-4

Akute Algentoxizität 96 h GESTISErC50 3,6 mg/l

Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat80-62-6

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 311 mg/l

2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon131-57-7

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 3,8 mg/l Oryzia latipes

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

67-64-1 -0,24Aceton; Propan-2-on; Propanon

100-41-4 3,15Ethylbenzol

Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung 

zugeführt werden.

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt

Druckdatum: 24.02.2020A - DERevisions-Nr.: 1



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt
Sherwin Williams Deutschland GmbH

ARTITOP SE Tiefmatt

Überarbeitet am: 11.02.2020 Materialnummer: SM3300-0010SW Seite 10 von 12

ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON 

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND 

DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, 

die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten ; gefährlicher Abfall

080111

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

150110

Nicht kontaminierte Verpackungen müssen wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

FARBE14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Sondervorschriften: 163 367 640D 650

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

Beförderungskategorie: 2

33Gefahrnummer:

Tunnelbeschränkungscode: D/E

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

Paint14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

163, 367Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

EmS: F-E, S-E

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

Paint14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:
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314.3. Transportgefahrenklassen:

II14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A3 A72 A192

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L

Y341Passenger LQ:

Freigestellte Menge: E2

353IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

5 LIATA-Maximale Menge - Passenger:

364IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

60 LIATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren

neinUMWELTGEFÄHRDEND: 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch

EU-Vorschriften

75.01 % (696.089 g/l)Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 

(VOC):

75.01 % (696.089 g/l)Angaben zur VOC-Richtlinie 

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU:

P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

(94/33/EG) beachten. Beschäftigungsbeschränkungen nach der 

Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende oder stillende 

Mütter beachten.

Beschäftigungsbeschränkung:

AI - Flüssigkeit mit Flpkt. < 21 °CKlassifizierung nach VbF:

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse (D):

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Flam. Liq. 2; H225 Auf Basis von Prüfdaten

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein .

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
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H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen.

Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur. 

Bei Mischungen die Kennzeichnungsschilder und Sicherheitsdatenblätter aller Komponenten beachten.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine Zusicherung von 

Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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Sicherheitsdatenblatt

ARTITOP SE STUMPFMATT CLEAR
Sicherheitsdatenblatt vom 10.04.2024 Version 1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Kennzeichnung der Mischung:

Handelsname: ARTITOP SE STUMPFMATT CLEAR

Handelscode: SM33000005

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung: Anstrichstoff für berufliche/industrielle Zwecke

Nicht empfohlene Verwendungen: Verwendungen, die von den empfohlenen Verwendungen nicht vorgesehen sind

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant:             INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.P.A.

            Via S. Pertini, 52

            62012 Civitanova Marche (MC) Italy

            tel: +39 0733 8080

            fax: +39 0733 808140

Verantwortlicher:       regulatoryaffairs@icaspa.com  INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.p.A. N.A.

1.4. Notrufnummer

Giftnotrufzentrale –  Krankenhaus von Florenz (24/24 h)

Telefonnummer: +39 055 794 7819

Notrufnummer : 112
Antipoison Center  Hospital Name 1  City  Telephone nbr. (availability information)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die menschlichen Gesundheit und die Umwelt gefährliche physischchemische Auswirkungen:

Keine weiteren Risiken

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Eye Irrit. 2 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Asp. Tox. 1 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Aquatic Chronic 3 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrenpiktogramme und Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.
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Besondere Regelungen gemäß Anhang XVII der REACH-Verordnung nachfolgenden Änderungen:

Keine

2.3. Sonstige Gefahren

Weitere Risiken: Keine weiteren Risiken

P233 Behälter dicht verschlossen halten.

P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P370+P378 Bei Brand: Pulverfeuerlöscher zum Löschen verwenden.

P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Enthält:

Nbutylacetat

Aceton

Xylol, isomerengemisch

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromatische

Methylmethacrylat Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Polymidwachs Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Maleinsäureanhydrid Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

RL 2004/42/EG (FOV Richtlinie)

Dieses Produkt enthält max. 708.27 g/l VOC.

Keine PBT, vPvBStoffe oder endokrine Disruptoren in Konzentrationen >= 0.1 %:

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

N.A.

3.2. Gemische

Kennzeichnung der Mischung: ARTITOP SE STUMPFMATT CLEAR

Gefährliche Bestandteile gemäß der CLP-Verordnung und dazugehörige Einstufung:

Menge Name Kennnr. Einstufung Registriernummer

3550 % Nbutylacetat CAS:123864
EC:2046581
Index:607025
001

Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3,
H336, EUH066

01211948549329XXXX

1015 % Aceton CAS:67641
EC:2006622
Index:606001
008

Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H336, EUH066

01211947133049XXXX

310 % Xylol, isomerengemisch CAS:1330207
EC:2155357
Index:601022
009

Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1,
H304 Acute Tox. 4, H312 Skin
Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3,
H335 STOT RE 2, H373 Aquatic
Chronic 3, H412

Schätzung Akuter Toxizität:
ATE  Haut: 1100mg/kg KG
ATE  Einatmen (Gas): 6700ppmV

01211948821632XXXX

310 % Kohlenwasserstoffe, C9,
Aromatische

CAS:64742956
EC:9186685
Index:649356
004

Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3,
H335; STOT SE 3, H336; Asp. Tox.
1, H304; Aquatic Chronic 2, H411,
EUH066

01211945585135XXXX

0,251 % Ethylbenzol CAS:100414
EC:2028494
Index:601023
004

Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1,
H304; Acute Tox. 4, H332; STOT
RE 2, H373; Aquatic Chronic 3,
H412

01211948937035XXXX

0,251 % Methylmethacrylat CAS:80626
EC:2012971
Index:607035
006

Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2,
H315; Skin Sens. 1, H317; STOT
SE 3, H335

01211945249828XXXX
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0,10,25 % Isobutylacetat CAS:110190
EC:2037451
Index:607026
007

Flam. Liq. 2, H225; STOT SE 3,
H336, EUH066

01211948897122XXXX

0,10,25 % Polymidwachs EC:4344309 Skin Sens. 1, H317; Aquatic
Chronic 4, H413

01000001805771XXXX

0,0010,1
 %

Ethanol CAS:64175
EC:2005786
Index:603002
005

Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2,
H319

01211945761043XXXX

< 0,001% Maleinsäureanhydrid CAS:108316
EC:2035716
Index:607096
009

Acute Tox. 4, H302 STOT RE 1,
H372 Skin Corr. 1B, H314 Eye
Dam. 1, H318 Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1A, H317, EUH071

Spezifische
Konzentrationsgrenzwerte:
C ≥ 0,001%: Skin Sens. 1A H317

01211947242831XXXX

< 0,001% Toluen CAS:108883
EC:2036259
Index:601021
003

Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1,
H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT
SE 3, H336; Repr. 2, H361d; STOT
RE 2, H373; Aquatic Chronic 3,
H412

01211947131051XXXX

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt:

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.

Körperbereiche, die mit dem Produkt in Kontakt getreten sind, bzw. bei denen dieser Verdacht besteht, müssen sofort mit viel
fließendem Wasser und möglichst mit Seife gewaschen werden.

Den Körper vollständig waschen (Dusche oder Bad).

Die kontaminierten Kleidungsstücke sofort ablegen und sie auf sichere Weise entsorgen.

Im Falle von Hautkontakt sofort mit reichlich Wasser und Seife waschen.

Nach Augenkontakt:

Eventuelle Kontaktlinsen sind zu entfernen. Man muss sich unverzüglich und ausgiebig mit Wasser mindestens 15 Minuten lang
abwaschen, wobei die Augenlieder gut geöffnet werden sollen. Beim weiter bestehenden Problem ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.

Nach Verschlucken:

Ein Arzt ist unverzüglich zur Rate zu ziehen. Kein Erbrechen darf herbeigeführt werden. Kein Arzneimittel darf verabreicht werden,
das nicht vom Arzt verordnet worden ist.

Nach Einatmen:

Den Verletzten ins Freie bringen, ihn ausruhen lassen und warm halten.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Augenreizung

Augenschäden

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Im Falle eines Unfalls bzw. bei Unwohlsein sofort einen Arzt konsultieren (wenn möglich, die Bedienungsanleitung bzw. das
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Bei Brand: Pulverfeuerlöscher zum Löschen verwenden.

Bei nicht entzündeten Produktaustritten bzw. Verschüttungen kann Sprühwasser zur Verstreuung entflammbarer Dämpfen und zum
Schutz der dem Austritt entgegentretenden Personen verwendet werden.

Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden dürfen:

Es dürfen keine Wasserstrahlen eingesetzt werden. Wasser ist zur Brandlöschung nicht wirksam, kann jedoch zur Kühlung der
geschlossenen, den Flammen ausgesetzten Behältern eingesetzt werden, um Explosionen vorzubeugen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Die Explosions bzw. Verbrennungsgase nicht einatmen.

Durch die Verbrennung entsteht ein dichter Rauch.

Bei Feuer ausgesetzten Behältern kann Explosionsgefahr bestehen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

ALLGEMEINE ANGABEN
Die Behälter sind mit Wasserstrahlen abzukühlen, um den Zerfall des Produkts und die Bildung von potentiell
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Die Behälter sind mit Wasserstrahlen abzukühlen, um den Zerfall des Produkts und die Bildung von potentiell
gesundheitsschädlichen Substanzen zu verhindern. Eine komplette Brandschutzkleidung ist stets zu tragen. Löschwasser, die nicht in
die Abwasserleitungen gelangen dürfen, sind aufzunehmen. Das zum Löschen verwendete Wasser und die Brandrückstände sind
gemäß den gültigen Bestimmungen aufzunehmen.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Normale Feuerbekämpfungskleidungstücke, z. B. ein Druckluftbeatmungsgerät mit offenem Kreislauf (EN 137)
Feuerbekämpfungssatz (EN 469), Feuerbekämpfungshandschuhe (EN 659) und Feuerwehrstiefel (HO A 29 bzw. A30).

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal:

Die Leckage darf blockiert werden, wenn keine Gefahr besteht.
Angemessene Schutzvorrichtungen (einschl. der Personenschutzvorrichtungen gemäß Abs. 8 aus den Sicherheitsangaben) sind zur
Vorbeugung der Kontaminierung von Haut, Augen und persönlichen Kleidungsstücken aufzusetzen. Diese Anweisungen gelten
sowohl für Aufbereitungsaufseher als auch für NotAusEingriffe.
Personen ohne Schutzkleidung vom Ort entfernen. Eine explosionsschützende Vorrichtung verwenden. Jede Art von Zündquelle
(Zigaretten, Flammen, Funken usw.) oder Wärmequelle ist aus dem Bereich zu entsorgen, in dem das Produkt ausgetreten ist.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in den Boden/Unterboden verhindern. Das Abfließen in das Grundwasser oder in die Kanalisation verhindern.

Das kontaminierte Waschwasser auffangen und entsorgen.

Bei Austritt von Gas oder bei Eintritt in Wasserläufe, den Boden oder die Kanalisation die zuständigen Behörden informieren.

Geeignetes material zum Auffangen: absorbierende oder organische Materialien, Sand

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Das ausgetretene Produkt ist in ein geeignetes Behältnis einzusaugen. Das einzusetzende Behältnis ist auf Verträglichkeit mit dem
Produkt zu prüfen, wobei der Absch. 10 maßgebend ist. Das Restprodukt ist mit trägem, absorbierendem Material aufzunehmen.
Es ist für eine ausreichende Belüftung des betroffenen Bereichs zu sorgen. Die Entsorgung von verseuchtem Material muss gemäß
den Vorschriften unter Punkt 13 erfolgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch die Abschnitte 8 und 13

Eventuelle Angaben zum persönlichen Schutz und der Entsorgung sind unter den Abschnitten 8 und 13 aufgeführt.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Es ist von Hitze, Funken und freier Flamme fernzuhalten, vom Rauchen und von Streichhölzer bzw. Feuerzeuggebrauch abzusehen.
Ohne die erforderliche Belüftung können sich die Dämpfe in den unteren Schichten in Fußbodennähe ansammeln und sich auch
unter Gefahr eines Flammrückschlags fernzünden.Ansammlung elektrostatischer Ladungen sind zu vermeiden.
Bei großformatigen Verpackungen ist während des Umfüllens ein Anschluss an eine Erdungssteckdose herzustellen und antistatische
Schuhe sind anzuziehen. Starkes Schütteln und rasches Fliessen der Flüssigkeit in Rohrleitungen und Geräten können zur Bildung
und Ansammlung elektrostatischer Aufladungen führen. Um eine Brand und Explosionsgefahr zu vermeiden, darf nie Druckluft bei
der Handhabung benutzt werden. Die Behälter sind vorsichtig zu öffnen, da sie unter Druck stehen können. Essen, Trinken, Rauchen
sind bei dem Produkteinsatz verboten. Produktstreuung in der Umwelt ist vorzubeugen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Aufbewahrung nur in Originalbehältern. Die Behälter sind geschlossen, an einem gut belüfteten Ort, geschützt vor der direkten
Sonneneinstrahlung aufzubewahren. Es ist an einem kühlen und gut belüfteten Ort aufzubewahren, von Wärmeqüllen, freier
Flamme, Funken und anderen Zündquellen fernzuhalten.

Die Gebinden sind von ggf. unverträglichen Werkstoffen fernzuhalten, wobei auf den Abschnitt 10 Bezug zu nehmen ist.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen

Kein besonderer Verwendungszweck

Spezifische Lösungen für den Industriesektor

Kein besonderer Verwendungszweck

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile der Rezeptur mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

MAK-Typ Land Decke Langzeit
mg/m3

Langzeit
ppm

Kurzzeit
mg/m3

Kurzzeit
ppm

Anmerkunge

Nbutylacetat
CAS: 123864

Nationalen ALBANIA C 300 62 600 124

Nationalen BELARUS C 950 950

Nationalen BOSNIA AND
HERZEGOVINA

C 720 150 960 200

Nationalen BHUTAN C 200 950

Nationalen AZERBAIJAN C 710 150 950 200
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Nationalen ANTIGUA AND BARBUDA C 710 150 1420 300

Nationalen BELIZE C 715 150 950 200

Nationalen ARGENTINA C 724 150 965 200

Nationalen AFGHANISTAN C 723 150 964 200

Nationalen ANGUILLA C 710 150 940 200

Nationalen ARMENIA C 724 150 966 200

Nationalen POLAND C 240,000 720,000

Aceton
CAS: 67641

EU C 1210 500 750

Nationalen BARBADOS C 295 125

Nationalen ANTIGUA AND BARBUDA C 600 250

Nationalen POLAND C 600,000 1800,000

Xylol, isomerengemisch
CAS: 1330207

EU C 221 50 442 100

Nationalen BARBADOS C 109 25

Nationalen ANTIGUA AND BARBUDA C 109 25 218 50

Nationalen ANTARCTICA C 221 50 442 100

Nationalen POLAND C 100,000 200,000

Ethylbenzol
CAS: 100414

EU C 442 100 884 200

Nationalen ANTIGUA AND BARBUDA C 217 50 434 100

Nationalen BARBADOS C 20 5

Nationalen ANTARCTICA C 442 100 884 200

Nationalen POLAND C 200,000 400,000

Methylmethacrylat
CAS: 80626

Nationalen ALBANIA C 210 50 420 100

Nationalen BELARUS C 208 415

Nationalen BENIN C 50 100

Nationalen BOSNIA AND
HERZEGOVINA

C 42 10 210 50

Nationalen BAHRAIN C 210 50 420 100

Nationalen BHUTAN C 100 300

Nationalen AUSTRIA C 200 50 400 100

Nationalen BOTSWANA C 50 100

EU C 50 100

Nationalen AZERBAIJAN C 50 100

Nationalen BRAZIL C 208 416 100

Nationalen BONAIRE, SINT EUSTATIUS
AND SABA

C 10

Nationalen ANGOLA C 205 410

Nationalen BURUNDI C 50 100

Nationalen BARBADOS C 100 25 400 100

Nationalen BELIZE C 205 50 410 100

Nationalen BOUVET ISLAND C 50 12,2 150 36,6

Nationalen GREECE C 50 100

Nationalen CANADA C 50 100

Nationalen ÅLAND ISLANDS C 50 100

Nationalen BAHAMAS C 200 50 600 150

Nationalen ANTIGUA AND BARBUDA C 102 25

ACGIH C 205 50 410 100

Nationalen ARUBA C 50 100

Nationalen ARGENTINA C 50 100

Nationalen AMERICAN SAMOA C 50 100

Nationalen ANGUILLA C 205 50 410 100

Nationalen ANTARCTICA C 50 100
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Nationalen AFGHANISTAN C 208 50 416 100

Nationalen AUSTRALIA C 210 50 420 100

Nationalen ARMENIA C 208 50 416 100

Nationalen POLAND C 100,000 300,000

Isobutylacetat
CAS: 110190

EU C 150 150

Nationalen POLAND C 240,000 720,000

Ethanol
CAS: 64175

EU C 1000 1000

Nationalen BARBADOS C 950 500

Nationalen ANTIGUA AND BARBUDA C 1900 1000 3800 2000

Nationalen ANTARCTICA C 1000 1000

Nationalen POLAND C 1900,000

Maleinsäureanhydrid
CAS: 108316

Nationalen ALBANIA C 0,081 0,02 0,081 0,02

Nationalen BELARUS C 0,4 0,4

Nationalen BENIN C 0,41 0,1 0,8 0,2

Nationalen BENIN C 0,41 0,1 0,8 0,2

Nationalen BOSNIA AND
HERZEGOVINA

C 0,41 0,1 0,81 0,2

Nationalen BAHRAIN C 0,41 0,1 0,41 0,1

Nationalen BHUTAN C 0,5 1

Nationalen AUSTRIA C 0,2 0,05 0,4 0,1

Nationalen BOTSWANA C 0,41 0,1

Nationalen AZERBAIJAN C 0,01

Nationalen BRAZIL C 1,2 0,3 2,5 0,6

Nationalen BONAIRE, SINT EUSTATIUS
AND SABA

C 1

Nationalen BAHAMAS C 1,2 0,3 2,5 0,6

Nationalen BARBADOS C 0,8 0,2

Nationalen BELIZE C 1 0,25 3 0,75

Nationalen BOUVET ISLAND C 1 0,249 2 0,498

Nationalen ANTIGUA AND BARBUDA C 0,4 0,1

Nationalen CANADA C 1

Nationalen ÅLAND ISLANDS C 1

ACGIH C 0,01 0,003

Nationalen ARGENTINA C 0,4 0,1

Nationalen ANGUILLA C 1

Nationalen AFGHANISTAN C 0,01 0,003

Nationalen AUSTRALIA C 0,4 0,1 0,4 0,1

Nationalen ARMENIA C 1 3

Nationalen POLAND C 0,500 1,000

Toluen
CAS: 108883

EU C 192 50 384 100

Nationalen BARBADOS C 94 25

Nationalen ANTIGUA AND BARBUDA C 94 25 188 50

Nationalen ANTARCTICA C 192 50

Nationalen POLAND C 100,000 200,000

Liste der Komponenten in der Formel mit PNEC-Wert

PNEC-
GRENZWERT

Expositionsweg Expositionshäu
figkeit

Bemerkung

Nbutylacetat
CAS: 123864

0,09 mg/kg Boden (Landwirtschaft)

0,18 mg/l Wasser

0,36 mg/l WATER, INTERMITTING RELEASE
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0,018 mg/l Wasser

0,981 mg/kg Luft

0,098 mg/kg MeerwasserSedimente

35,6 mg/l Mikroorganismen in Kläranlagen

Aceton
CAS: 67641

33,3 mg/kg Boden (Landwirtschaft)

10,6 mg/l Wasser

1,06 mg/l Wasser

3,04 mg/kg MeerwasserSedimente

29,5 mg/l Mikroorganismen in Kläranlagen

Xylol, isomerengemisch
CAS: 1330207

2,31 mg/kg Boden (Landwirtschaft)

0,32 mg/l Wasser

0,32 mg/l Wasser

12,46 mg/kg Luft

12,46 mg/kg MeerwasserSedimente

6,58 mg/l Mikroorganismen in Kläranlagen

Ethylbenzol
CAS: 100414

2,68 mg/kg Boden (Landwirtschaft)

0,1 mg/l Wasser

0,1 mg/l WATER, INTERMITTING RELEASE

0,01 mg/l Wasser

13,7 mg/kg Luft

13,7 mg/kg MeerwasserSedimente

9,6 mg/l Mikroorganismen in Kläranlagen

Isobutylacetat
CAS: 110190

0,076 mg/kg Boden (Landwirtschaft)

0,17 mg/l Wasser

0,34 mg/l WATER, INTERMITTING RELEASE

0,017 mg/l Wasser

0,877 mg/kg Luft

0,088 mg/kg MeerwasserSedimente

200 mg/l Mikroorganismen in Kläranlagen

Ethanol
CAS: 64175

0,63 mg/kg Boden (Landwirtschaft)

0,96 mg/l Wasser

0,79 mg/l Wasser

3,6 mg/kg Luft

2,9 mg/kg MeerwasserSedimente

580 mg/l Mikroorganismen in Kläranlagen

Toluen
CAS: 108883

0,68 mg/l Wasser

0,68 mg/l WATER, INTERMITTING RELEASE

0,68 mg/l Wasser

16,39 mg/kg Luft

16,39 mg/kg MeerwasserSedimente

13,61 mg/l Mikroorganismen in Kläranlagen

Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL)

Arbeitnehmer
Industrie

Arbeitnehmer
Gewerbe

Verbraucher Expositionswe
g

Expositionshäufigkeit Bemerkung

Nbutylacetat
CAS: 123864

Dermal Kurzfristig, lokale
Auswirkungen

11 mg/kg 6 mg/kg Dermal Kurzfristig, systemische
Auswirkungen
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600 mg/m3 300 mg/m3 inhalative Kurzfristig, lokale
Auswirkungen

600 mg/m3 300 mg/m3 inhalative Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

2 mg/kg Oral Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

Dermal Langfristig, lokale
Auswirkungen

11 mg/kg 6 mg/kg Dermal Langfristig, systemische
Auswirkungen

300 mg/m3 35,7 mg/m3 inhalative Langfristig, lokale
Auswirkungen

300 mg/m3 35,7 mg/m3 inhalative Langfristig, systemische
Auswirkungen

2 mg/kg Oral Langfristig, systemische
Auswirkungen

Aceton
CAS: 67641

62 mg/kg Dermal Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

1210 mg/m3 200 mg/m3 inhalative Langfristig, systemische
Auswirkungen

62 mg/kg Oral Langfristig, systemische
Auswirkungen

2420 mg/m3 inhalative Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

186 mg/kg Dermal Langfristig, systemische
Auswirkungen

Xylol,
isomerengemisch
CAS: 1330207

442 mg/m3 260 inhalative Kurzfristig, lokale
Auswirkungen

442 260 inhalative Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

Dermal Langfristig, lokale
Auswirkungen

212 mg/kg 125 mg/kg Dermal Langfristig, systemische
Auswirkungen

221 65,3 inhalative Langfristig, lokale
Auswirkungen

221 mg/m3 65,3 mg/m3 inhalative Langfristig, systemische
Auswirkungen

12,5 mg/kg Oral Langfristig, systemische
Auswirkungen

Ethylbenzol
CAS: 100414

77 mg/m3 15 mg/m3 inhalative Langfristig, systemische
Auswirkungen

293 mg/m3 inhalative Kurzfristig, lokale
Auswirkungen

180 mg/kg Dermal Langfristig, systemische
Auswirkungen

Isobutylacetat
CAS: 110190

10 mg/kg 5 mg/kg Dermal Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

600 mg/m3 300 mg/m3 inhalative Kurzfristig, lokale
Auswirkungen

600 mg/m3 300 mg/m3 inhalative Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

5 mg/kg Oral Kurzfristig, systemische
Auswirkungen
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Augenschutz:

Die Sicherheitsvisiere schließen, keine Kontaktlinsen verwenden.

Der Einsatz von eindringungssicheren Brillen ist empfohlen (Bez. Norm EN 166).

Hautschutz:

Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und Unfallschutzschuhe der Kategorie II sind zu tragen (siehe Verordnung 89/688/EWG und
Norm EN ISO 20344). Nach Ausziehen der Schutzkleidung muss man sich mit Wasser und Seife waschen.
Birgt das Arbeitsumfeld eine Explosionsgefahr, so ist die Bereitstellung von antistatischen Kleidungsstücken in Erwägung zu ziehen.

Handschutz:

Schutzhandschuhe tragen, die einen vollständigen Schutz garantieren, z.B. aus PVC, Neopren oder Gummi.

Die Hände sind mit Arbeitshandschuhen der Kategorie III zu schützen (Bez. Norm EN 374).
Zur endgültigen Materialauswahl für die Arbeitshandschuhe müssen folgende Aspekte einbezogen werden: Verträglichkeit, Abbau,
Bruchzeit und Permeabilität.
Bei Präparaten ist die Arbeitshandschuhbeständigkeit an chemischen Wirkmitteln vor deren Verwendung geprüft werden, da sie
nicht vorhersehbar ist. Die Handschuhverschleißzeit wird durch Aussetzungsdauer und Einsatzmodalitäten bedingt.

Atemschutz:

Einen angemessenen Atemschutz verwenden.

Wärmerisiken:

N.A.

Kontrollen der Umweltexposition:

Die Emissionen aus Herstellverfahren, einschl. derer aus Belüftungsgeräten, sollten auf Einhaltung der Umweltschutzvorschriften
geprüft werden.
Die Produktrückstände dürfen nicht in Abwässer bzw. Gewässer nicht überwacht abgelassen werden.

Hygienische und technische Maßnahmen

N.A.

10 mg/kg 5 mg/kg Dermal Langfristig, systemische
Auswirkungen

300 mg/m3 35,7 mg/m3 inhalative Langfristig, lokale
Auswirkungen

300 mg/m3 35,7 mg/m3 inhalative Langfristig, systemische
Auswirkungen

5 mg/kg Oral Langfristig, systemische
Auswirkungen

Ethanol
CAS: 64175

1900 mg/m3 950 mg/m3 inhalative Kurzfristig, lokale
Auswirkungen

343 mg/kg 206 mg/kg Dermal Langfristig, systemische
Auswirkungen

950 mg/m3 114 mg/m3 inhalative Langfristig, systemische
Auswirkungen

343 mg/kg 87 mg/kg Oral Langfristig, systemische
Auswirkungen

Toluen
CAS: 108883

384 mg/m3 226 mg/m3 inhalative Kurzfristig, lokale
Auswirkungen

384 mg/m3 226 mg/m3 inhalative Kurzfristig, systemische
Auswirkungen

384 mg/kg 226 mg/kg Dermal Langfristig, systemische
Auswirkungen

192 mg/m3 56,5 mg/m3 inhalative Langfristig, lokale
Auswirkungen

192 mg/m3 56,5 mg/m3 inhalative Langfristig, systemische
Auswirkungen

8,13 mg/kg Oral Langfristig, systemische
Auswirkungen

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flüssig/Flüssigkeit

Aussehen und Farbe: Transparent

Farbe: transparent
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Farbe: transparent

Geruch: N.A.

Geruchsschwelle: N.A.

pHWert: N.A.

Kinematische Viskosität: N.A.

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: N.A.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: N.A.

Flammpunkt: 18°C ≤ T < 23°C

Untere und obere Explosionsgrenze: N.A.

Relative Dampfdichte: N.A.

Dampfdruck: N.A.

Dichte und/oder relative Dichte: 0.94 g/ml

Wasserlöslichkeit: N.A.

Löslichkeit in Öl: N.A.

Verteilungskoeffizient nOktanol/Wasser (logWert): N.A.

Dispersionsstabilität von Nanoformen:

Selbstentzündungstemperatur: N.A.

Zersetzungstemperatur: N.A.

Explosionsgrenzen: N.A.

Oxidierende Eigenschaften: N.A.

Entzündbarkeit Festkörper/Gas: N.A.

Entzündbarkeit: Das Produkt ist eingestuft Flam. Liq. 2 H225

VOC content (g/L) in the product (2010/75/UE) 705.56

VOC content % in the product  (2010/75/UE) 75.28

Partikeleigenschaften:

Teilchengröße: N.A.

9.2. Sonstige Angaben

Typische Eigenschaften der Stoffgruppen N.A.

Mischbarkeit: N.A.

Leitfähigkeit: N.A.

Verdampfungsgeschwindigkeit: N.A. Keine weiteren relevanten Informationen

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Stabil unter Normalbedingungen

Keine besonderen Reaktionsgefahren mit anderen Stoffen unter den normalen Einsatzbedingungen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Verarbeitungs und Lagerbedingungen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Dämpfe können mit Luft explosive Mischungen bilden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unter normalen Umständen stabil.

Erhitzung ist zu vermeiden. Ansammlung elektrostatischer Ladungen sind zu vermeiden. Beliebige Zündquellen sind zu vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Kontakt mit brandfördernden Materialien vermeiden. Das Produkt könnte in Brand geraten.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Durch thermische Zersetzung oder im Brandfall können sich potentiell für die Gesundheit gefährliche Dämpfe bilden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikologische Informationen zum Produkt:

a) akute Toxizität Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

b) Ätz/Reizwirkung auf die Haut Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

c) schwere Augenschädigung/
reizung

Das Produkt ist eingestuft: Eye Irrit. 2(H319)

d) Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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e) KeimzellMutagenität Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

f) Karzinogenität Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

g) Reproduktionstoxizität Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

h) spezifische ZielorganToxizität
bei einmaliger Exposition

Das Produkt ist eingestuft: STOT SE 3(H336)

i) spezifische ZielorganToxizität
bei wiederholter Exposition

Nicht klassifiziert

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

j) Aspirationsgefahr Das Produkt ist eingestuft: Asp. Tox. 1(H304)

Toxikologische Informationen zu den Hauptbestandteilen des Produkts:

Nbutylacetat a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte 10760 mg/kg

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut Kaninchen > 14112 mg/kg

j) Aspirationsgefahr LC50 Einatembarer Dampf Ratte > 21,1 mg/l 4h

Aceton a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte 5800 mg/kg 4h

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut Ratte 15800 mg/kg

j) Aspirationsgefahr LC50 Einatembarer Dampf Ratte 76 ppm 8h

Xylol, isomerengemisch a) akute Toxizität ATE    Haut :  1100 mg/kg KG

ATE    Einatmen (Gas) :  6700 ppmV

LD50 Oral Maus 5627 mg/kg

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut Kaninchen > 5000 mg/kg

j) Aspirationsgefahr LC50 Einatembarer Dampf Ratte 6700 ppm 4h

Ethylbenzol a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte 3500 mg/kg

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut Kaninchen 15400 mg/kg

j) Aspirationsgefahr LC50 Einatembarer Dampf Ratte 4000 mg/l 4h

Methylmethacrylat a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte > 5000 mg/kg

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut > 5000

j) Aspirationsgefahr LC50 Einatembarer Dampf Ratte > 29,8 mg/l 4h

Isobutylacetat a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte 13413 mg/kg

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut Kaninchen > 17400 mg/kg

j) Aspirationsgefahr LC50 Einatembarer Dampf Ratte > 23,4 mg/l 4h

Ethanol a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte 10470 mg/kg

j) Aspirationsgefahr LC50 Einatembarer Dampf Ratte 124,7 mg/l 4h

Maleinsäureanhydrid a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte 400 mg/kg

b) Ätz/Reizwirkung auf
die Haut

LD50 Haut Ratte 610 mg/kg

Toluen a) akute Toxizität LD50 Oral Ratte 636 mg/kg

j) Aspirationsgefahr LC50 Einatembarer Dampf Ratte 49 mg/l 4h
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11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften:

Keine PBT, vPvB Stoffe in Konzentrationen >= 0.1 %

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Im Einklang mit der GLP verwenden, nicht herumliegen lassen.

Angaben zur Ökotoxizität:

Liste der ökotoxikologischen Eigenschaften des Produkts

Das Produkt ist eingestuft: Aquatic Chronic 3(H412)

Liste der Bestandteile mit ökotoxikologischen Wirkungen

Bestandteil Kennnr. Ökotox-Infos

Nbutylacetat CAS: 123864 
EINECS: 204
6581  INDEX:
607025001

a) Akute aquatische Toxizität :  EC50 Daphnia 44 mg/L 48h

b) Chronische aquatische Toxizität :  IC50 Algen 397 mg/L 72h    Alga

a) Akute aquatische Toxizität :  LC50 Fische 18 mg/L 96h    Fish

Aceton CAS: 67641 
EINECS: 200
6622  INDEX:
606001008

a) Akute aquatische Toxizität :  EC50 Daphnia 8800 mg/L 48h    Daphnia
magna

a) Akute aquatische Toxizität :  LC50 Fische 5540 mg/L 96h    Trota iridea

Xylol, isomerengemisch CAS: 1330207
 EINECS: 215
5357  INDEX:
601022009

a) Akute aquatische Toxizität :  EC50 Daphnia 8,5 mg/L 48h

a) Akute aquatische Toxizität :  LC50 Fische 2,6 mg/L 96h    Fish

b) Chronische aquatische Toxizität :  NOEC 1,57 mg/L

b) Chronische aquatische Toxizität :  NOEC Fische > 1,3 mg/L

Ethylbenzol CAS: 100414 
EINECS: 202
8494  INDEX:
601023004

a) Akute aquatische Toxizität :  LC50 Fische 48,5 mg/L 96h    Fish

Methylmethacrylat CAS: 80626 
EINECS: 201
2971  INDEX:
607035006

a) Akute aquatische Toxizität :  EC50 Daphnia 69 mg/L 48h

b) Chronische aquatische Toxizität :  IC50 Algen > 110 mg/L 72h

a) Akute aquatische Toxizität :  LC50 Fische > 79 mg/L 96h

b) Chronische aquatische Toxizität :  NOEC Algen > 110 mg/L

b) Chronische aquatische Toxizität :  NOEC 37 mg/L

b) Chronische aquatische Toxizität :  NOEC Fische > 9,4 mg/L

Isobutylacetat CAS: 110190 
EINECS: 203
7451  INDEX:
607026007

a) Akute aquatische Toxizität :  EC50 Daphnia 24,6 mg/L 48h    Daphnia
magna

b) Chronische aquatische Toxizität :  IC50 Algen 397 mg/L 72h    Alga

a) Akute aquatische Toxizität :  LC50 Fische 16,6 mg/L 96h

b) Chronische aquatische Toxizität :  NOEC Daphnia 23,2 mg/L    Daphnia
magna

Ethanol CAS: 64175 
EINECS: 200
5786  INDEX:
603002005

b) Chronische aquatische Toxizität :  EC10 Algen 675 mg/L 96h    Alga

a) Akute aquatische Toxizität :  LC50 Fische 15,3 g/L 96h    Fish

Toluen CAS: 108883 
EINECS: 203
6259  INDEX:

a) Akute aquatische Toxizität :  EC50 Daphnia 11,6 mg/L 48h
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

N.A.

6259  INDEX:
601021003

b) Chronische aquatische Toxizität :  IC50 Algen 12,5 mg/L 72h

b) Chronische aquatische Toxizität :  NOEC 1 mg/L

Bestandteil Persistenz/Abbaubarkeit Wert

Nbutylacetat Schnell abbaubar 0

Aceton Schnell abbaubar 0

Xylol, isomerengemisch Schnell abbaubar 0

Ethylbenzol Schnell abbaubar 0

Methylmethacrylat Schnell abbaubar

Isobutylacetat Schnell abbaubar 0

Ethanol Schnell abbaubar 0

Toluen Schnell abbaubar 0

Bestandteil Test Wert

Nbutylacetat 1,27

Aceton BCF 
Biokonzentrationsfaktor

3

Maleinsäureanhydrid 2,78

Toluen BCF 
Biokonzentrationsfaktor

8,32

N.A.

Aufgrund der vorliegenden Angaben enthãlt das Produkt keine PBT bzw. vPvBStoffen in Gehaltsprozenten größer als 0,1%.

Keine PBT, vPvB Stoffe in Konzentrationen >= 0.1 %

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Wieder verwenden, falls
möglich. Produktrückstände sind als gefährlicher Abfall zu betrachten. Die Gefährlichkeit der Abfälle, die dieses

Produkt teilweise enthalten, muss auf der Grundlage der gültigen Rechtsbestimmungen evaluiert werden.

Die Beseitigung muss einem für die Abfallwirtschaft zugelassenen Unternehmen unter Berücksichtigung der Landes und ggf. der lokalen

Bestimmungen anvertraut werden.

Der Transport der Abfälle kann dem ADR unterliegen.

KONTAMINIERTES VERPACKUNGSMATERIAL

Kontaminiertes Verpackungsmaterial muss der Wiederverwertung oder Beseitigung gemäß den Landesvorschriften für die Abfallwirtschaft
zugeführt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

1263

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADRBezeichnung: FARBE

IATABezeichnung: FARBE

IMDGBezeichnung: FARBE

14.3. Transportgefahrenklassen

ADRStraßentransport: 3

IATAKlasse: 3

IMDGKlasse: 3

14.4. Verpackungsgruppe

ADRVerpackungsgruppe: II

Seite Nr. von13 1710.04.2024 Trade Code SM3300-0005Datum



ADRVerpackungsgruppe: II

IATAVerpackungsgruppe: II

IMDGVerpackungsgruppe: II

14.5. Umweltgefahren

Menge der toxischen Bestandteile: 0.00

Menge der stark toxischen Bestandteile: 0.00

Meeresschadstoff: Nein

Umweltbelastung: Nein

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Straßen und Eisenbahntransport (ADRRID):

ADRLabel: 3

ADR  Gefahrnummer: 33

ADRSondervorschriften: 163 367 640C 650

ADRTunnelbeschränkungscode: 2 (D/E)

Lufttransport (IATA):

IATAPassagierflugzeug: 353

IATAFrachtflugzeug: 364

IATALabel: 3

IATANebengefahr: 

IATAErg: 3L

IATASondervorschriften: A3 A72 A192

Seetransport (IMDG):

IMDGStauung und Handhabung: Category B

IMDGSegregation: 

IMDGNebengefahr: 

IMDGSondervorschriften: 163 367

N/A

IMDGEMS: FE, [SE]

IMDGMFAG: N/A

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

N.A.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das
Gemisch

RL 98/24/EG (Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit)

RL 2000/39/EG (ArbeitsplatzRichtgrenzwerte)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (1. ATP CLP) und (EU) Nr. 758/2013

Verordnung (EU) Nr. 2020/878

Verordnung (EU) Nr. 286/2011 (2. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 618/2012 (3. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 487/2013 (4. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (5. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 605/2014 (6. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2015/1221 (7. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2016/918 (8. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2016/1179 (9. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2017/776 (10. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2018/669 (11. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2018/1480 (13. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2019/521 (12. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2020/217 (14. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2020/1182 (15. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2021/643 (16. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2021/849 (17. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2022/692 (18. ATP CLP)

Beschränkungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemäß Anhang XVII der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und nachfolgenden
Änderungen:
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Beschränkungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemäß Anhang XVII der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und nachfolgenden
Änderungen:

Beschränkungen zum Produkt: 3, 40

Beschränkungen zu den Inhaltsstoffen gemäß: 48, 70, 75

Anordnungen zu der Richtlinie EU 2012/18 (Seveso III):

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 (PICVerordnung)

Wassergefährdungsklasse

WGK 3: stark wassergefährdend.

SVHCStoffe:

RL 2004/42/EG (FOV Richtlinie)

(gebrauchsfertig)

Flüchtige Organische Verbindung  FOV = 75.35 %

Flüchtige Organische Verbindung  FOV = 708.27 g/L

ARTITOP SE STUMPFMATT CLEAR (nicht gebrauchsfertig)

Flüchtige Organische Verbindung  FOV = 75.35 %

Flüchtige Organische Verbindung  FOV = 706.24 g/L

RL 2010/75/EG (FOV Richtlinie)

Flüchtige Organische Verbindung  FOV = 75.28 %

Flüchtige Organische Verbindung  FOV = 705.56 g/L

Wassergehalt (%)

0.00

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt für das Gemisch

Seveso III Kategorie gemäß
dem Anhang 1, Teil 1

Unterer Schwellenwert
(Tonnen)

Oberer Schwellenwert
(Tonnen)

Das Produkt gehört zur Kategorie:
P5c

5000 50000

Kein Stoff gelistet

Enthãlt das Produkt keine SVHCStoffen in Gehaltsprozenten größer als 0,1%.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Code Beschreibung

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H373 Kann bei einatmen, verschlucken und hautkontakt die organe schädigen bei längerer oder wiederholter
exposition.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Code Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie Beschreibung

2.6/2 Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2

2.6/3 Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3

3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4

3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4

3.10/1 Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1
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Diese Unterlagen wurden von einem Fachmann mit entsprechender Ausbildung abgefasst.

Hauptsächliche Literatur:

ECDIN  Daten und Informationsnetz über umweltrelevante Chemikalien  Vereinigtes Forschungszentrum, Kommission der
Europäischen Gemeinschaft

SAX's GEFÄHRLICHE EIGENSCHAFTEN VON INDUSTRIELLEN SUBSTANZEN  Achte Auflage  Van Nostrand Reinold

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur für das angegebene Produkt und stellen
keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Es obliegt dem Anwender die Zuständigkeit und die Vollständigkeit dieser Angaben für seine spezifische Anwendung zu kontrollieren.

Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Legende der im Sicherheisdatenblatt verwendeten Abkürzungen und Akronyme:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

AND: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter durch den Wasserstrassen

ATE: Schätzung Akuter Toxizität

ATEmix: Schätzwert der akuten Toxizität (Gemische)

BCF: Biokonzentrationsfaktor

BEI: Biologischer Expositionsindex

BOD: Biochemischer Sauerstoffbedarf

CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)

CAV: Giftzentrale

CE: Europäische Gemeinschaft

CLP: Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung

CMR: karzinogen, mutagen und reproduktionstoxisch

COD: Chemischer Sauerstoffbedarf

COV: Flüchtige organische Verbindung

CSA: Stoffsicherheitsbeurteilung

CSR: Stoffsicherheitsbericht

DMEL: Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung

DNEL: Abgeleitetes NullEffektNiveau (DNEL)

DPD: Richtlinie über gefährliche Zubereitungen

DSD: Richtlinie über gefährliche Stoffe

EC50: Mittlere effektive Konzentration

ECHA: Europäische Chemikalienagentur

EINECS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe

ES: Expositionsszenarium

GefStoffVO: Gefahrstoffverordnung

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

IARC: Internationales Krebsforschungszentrum

IATA: Internationale FlugTransportVereinigung (IATA)

IATADGR: Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter der Internationalen FlugTransportVereinigung (IATA)

IC50: Mittlere Inhibitorkonzentration

ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)

ICAOTI: Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)

3.2/2 Skin Irrit. 2 Reizung der Haut, Kategorie 2

3.3/2 Eye Irrit. 2 Reizung der Augen, Kategorie 2

3.4.2/1 Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

3.7/2 Repr. 2 Reproduktionstoxizität, Kategorie 2

3.8/3 STOT SE 3 Spezifische ZielorganToxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3

3.9/2 STOT RE 2 Spezifische ZielorganToxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2

4.1/C2 Aquatic Chronic 2 Chronisch (langfristig) gewässergefährdend, Kategorie 2

4.1/C3 Aquatic Chronic 3 Chronisch (langfristig) gewässergefährdend, Kategorie 3

4.1/C4 Aquatic Chronic 4 Chronisch (langfristig) gewässergefährdend, Kategorie 4

Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]
verwendet wurde:

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Einstufungsverfahren

Flam. Liq. 2, H225 auf der Basis von Prüfdaten

Eye Irrit. 2, H319 Berechnungsmethode

STOT SE 3, H336 Berechnungsmethode

Asp. Tox. 1, H304 Berechnungsmethode

Aquatic Chronic 3, H412 Berechnungsmethode
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ICAOTI: Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)

IMDG: Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr (IMDGCode)

INCI: Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe (INCI)

IRCCS: Kranken und Kurhaus mit wissenschaftlichem Charakter

KAFH: KAFH

KSt: ExplosionsKoeffizient

LC50: Letale Konzentration für 50 Prozent der Testpopulation

LD50: Letale Dosis für 50 Prozent der Testpopulation

LDLo: Niedrige letale Dosis

N.A.: Nicht anwendbar

N/A: Nicht anwendbar

N/D: Nicht definiert/Nicht anwendbar

NA: Nicht verfügbar

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

NOAEL: Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

PBT: persistent, bioakkumulativ und giftig

PGK: Verpackungsvorschrift

PNEC: Abgeschätzte NichtEffektKonzentration (PNECWert)

PSG: Passagiere

RID: Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr

STEL: Grenzwert für Kurzzeitexposition

STOT: ZielorganToxizität

TLV: Arbeitsplatzgrenzwert

TWATLV: Schwellenwert für zeitgemittelzen 8StundenZag (TWATLV) (ACGIHStandard)

vPvB: sehr persistent, sehr bioakkumulativ

WGK: Wassergefährdungsklasse
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EXPOSITIONSSZENARIUM : ETHANOL 

   

Expositionsszenarium-nummer: 9 

 

   
Anhang zum Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 (Abschnitt 7) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH 

   

Identifizierten Verwendungen des Komponente Ethanol 

CAS: 64-17-5, EG: 200-578-6, INDEX: 603-002-00-5 und Nr. REACH: 01-2119457610-43-XXXX 

   
Produkt für industrielle oder professionelle Zwecke zur Herstellung von Verdünnern, Farben, Additiven und 
Pasten für Lackprodukte 

   

Stoffdaten 

  

Physikalischer Zustand bei 20°C  Flüssigkeit 

Siedebeginn  78.3°C (1.013 hPa) 

Dampfdruck  58.5 hPa (20°C) 

Bioabbau  Leicht biologisch abbaubar 

   

Firmendaten 

  
Jährliche Menge pro Anlage  15050 Kg 

Tägliche Menge pro Anlage 64.04 Kg 

Jährliche Nutzungstage  235 tage 

Dauer und Häufigkeit der Anwendung 480 min 5 Tage pro Woche 

Durchschnittliche Gebrauchstemperatur 20°C 

Prozessdruck  Umgebungsdruck 

Lokale Absaugung Effektivität: 70%  

Luftwechselrate pro Stunde 7 
Tragen von chemikalienbeständigen 

Handschuhen Effektivität: 80 %  

Verwendung des Stoffes  Verwendung im Innenbereich  

Substanzkonzentration in der Produkten 
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 95% im 
Produkt ab (sofern nicht anders angegeben). 

   

Umweltfaktoren 

  
Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der 

Wasser  0% 
Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der 

Boden  0% 
Wasserführung des aufnehmenden 

Wasserlaufs  18000 m³/tag 



 

 

Kläranlage 

  

Kläranlagentyp  kommunale Kläranlage 

Abflussrate der wasserkläranlage 2000 m³/tag 

Schlammbehandlung  Entsorgung oder Rückgewinnung 

   

Allgemeine Expositionen 

 
Befolgen Sie die allgemeinen Lüftungsnormen, die sowohl durch das Öffnen von Türen und/oder Fenstern als 
auch durch die Verwendung eines elektrisch betriebenen Lüftungssystems auf natürliche Weise einzuhalten 
sind. Stellen Sie sicher, dass Materialtransfers unter Eindämmungsmaßnahmen oder unter Absaugung 
erfolgen. Tragen Sie ausreichenden Augenschutz. Bei wiederholter Hautexposition gegenüber dem Stoff 
Handschuhe gemäß EN 374 tragen. 

 
   

   

1 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 2: Formulierung & (Wieder) verpacken von 
Stoffen und Gemischen 

Hauptanwendergruppen 

 

SU3: Industrielle   

   

Endverwendungssektor 
  

SU10: Formulierung   

   

Verfahrenskategorien 

  

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC5: Mischen in Chargenverfahren 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 

   

Umweltfreisetzungskategorien 

 

ERC2: Formulierung zu einem Gemisch  

   
   

2 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen 

 
SU3: Industrielle 

  
  

Verfahrenskategorien 

  

PROC7: Industrielles Sprühen 

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen 

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

 

Umweltfreisetzungskategorien  



ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in 
oder auf einem Erzeugnis)  
   

3 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen 

 

SU22: Gewerbliche Verwendungen   
   

Verfahrenskategorien 

  

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  

PROC11: Nicht-industrielles Sprühen  

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt 

   

Umweltfreisetzungskategorien 

 
ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem 
Erzeugnis, Innenverwendung)   
   

 
Legende   

SU Verwendungssektorkategorie 

PROC Verfahrenskategorien 

 

ERC Umweltfreisetzungskategorien 

   
   
Hinweis: Alle Verwendungen, die nicht im Expositionsszenario abgedeckt sind, werden dringend 
abgeraten. 

   

ICA S.p.A. - Regulatory affairs  

   

Datum der Bearbeitung: 10/09/2019  

Fassung 1   

 



 

 

EXPOSITIONSSZENARIUM : TOLUEN  

   

Expositionsszenarium-nummer : 16  

   

Anhang zum Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 (Abschnitt 7) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH 

   

Identifizierten Verwendungen des Komponente Toluen 

CAS: 108-88-3, EG: 203-625-9, INDEX: 601-021-00-3 und Nr. REACH: 01-2119471310-51-XXXX 

   
Produkt für industrielle oder professionelle Zwecke zur Herstellung von Verdünnern, Farben, Additiven, Härtern 
und Pasten für Lackprodukte 

    

Stoffdaten   

Physikalischer Zustand bei 20°C  Flüssigkeit 

Siedebeginn  111°C 1013 hPa 

Dampfdruck  30 hPa 20°C 

Bioabbau  Leicht biologisch abbaubar 

   

Firmendaten   
Jährliche Menge pro Anlage 

 
230880 kg 

Tägliche Menge pro Anlage 982.47 kg 

Jährliche Nutzungstage  235 tage 

Dauer und Häufigkeit der Anwendung 480 min 5 Tage pro Woche 

Durchschnittliche Gebrauchstemperatur 20°C 

Prozessdruck  Umgebungsdruck 

Lokale Absaugung Effektivität : 70%  

Luftwechselrate pro Stunde 7 

Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen Effektivität : 80 %  

Verwendung des Stoffes  Verwendung im Innenbereich 

Substanzkonzentration in der Produkten 

 
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100% im 
Produkt ab (sofern nicht anders angegeben). 

    

Umweltfaktoren   

Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der Wasser 0% 

Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der Boden 0% 

Verdünnungsfaktor Süßwasser 10 

Verdünnungsfaktor marin 100 

   
 
 
Kläranlage   



Kläranlagentyp 

 

kommunale Kläranlage 

 

Abflussrate der wasserkläranlage 2000 m³/tag  

Schlammbehandlung  Entsorgung oder Rückgewinnung 

    

Allgemeine Expositionen 

 
Befolgen Sie die allgemeinen Lüftungsnormen, die sowohl durch das Öffnen von Türen und/oder Fenstern als 
auch durch die Verwendung eines elektrisch betriebenen Lüftungssystems auf natürliche Weise einzuhalten sind. 
Stellen Sie sicher, dass Materialtransfers unter Eindämmungsmaßnahmen oder unter Absaugung erfolgen. Tragen 
Sie ausreichenden Augenschutz. Bei wiederholter Hautexposition gegenüber dem Stoff Handschuhe gemäß EN 
374 tragen. 
 
 
1 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums : Formulierung & (Wieder) verpacken von Stoffen 
und Gemischen 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

   

Endverwendungssektor   

SU10: Formulierung   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  

ERC2: Formulierung zu einem Gemisch  

   

   

2 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 

PROC7: Industrielles Sprühen  

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   



Umweltfreisetzungskategorien  
ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder 
auf einem Erzeugnis) 

   

   

3 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen  

SU22: Gewerbliche Verwendungen   

   

Verfahrenskategorien   

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  

PROC11: Nicht-industrielles Sprühen  

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  
ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem 
Erzeugnis, Innenverwendung) 

   

    

Legende   
SU Verwendungssektorkategorie 

 
PROC Verfahrenskategorien 

 
ERC Umweltfreisetzungskategorien 

   

   
Hinweis: Alle Verwendungen, die nicht im Expositionsszenario abgedeckt sind, werden dringend 
abgeraten. 

   

ICA S.p.A. - Regulatory affairs  

   

Datum der Bearbeitung : 13/12/2019  

Fassung 1   

 



 

 

EXPOSITIONSSZENARIUM : XYLOL, ISOMERENGEMISCH 

   

Expositionsszenarium-nummer : 18 

 

   

Anhang zum Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 (Abschnitt 7) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH 
    

Identifizierten Verwendungen des Komponente: Xylol, Isomerengemisch 

CAS: 1330-20-7 , EG: 215-535-7 , INDEX: 601-022-00-9 und Nr. REACH: 01-2119488216-32-XXXX  

   
Produkt für industrielle oder professionelle Zwecke zur Herstellung von Verdünnern, Farben, Additiven, Härtern und 
Pasten für Lackprodukte 

   

Stoffdaten   

Physikalischer Zustand bei 20°C 
 

Flüssigkeit 

Siedebeginn  135-145°C (1.013 hPa) 

Dampfdruck 
 

6.5-6.9 hPa 20°C 

Bioabbau 

 
Leicht biologisch abbaubar 

    

Firmendaten 

  
Jährliche Menge pro Anlage 

 

1278600 kg 

Tägliche Menge pro Anlage 5440.85 kg 

Jährliche Nutzungstage 

 
235 tage 

Dauer und Häufigkeit der Anwendung 480 min 5 Tage pro Woche 

Durchschnittliche Gebrauchstemperatur 20°C 

Prozessdruck 

 

Umgebungsdruck 

Lokale Absaugung Effektivität: 70% 

Luftwechselrate pro Stunde 7 

Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen Effektivität: 80% 

Verwendung des Stoffes 

 Verwendung im Innenbereich   

Substanzkonzentration in der Produkten Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 85% im 
Produkt ab (sofern nicht anders angegeben). 

   



Umweltfaktoren 

  

Emissions - oder Freisetzungsfaktor in der 
Wasser  0% 

Emissions - oder Freisetzungsfaktor in der 
Boden 
  

0% 

Verdünnungsfaktor Süßwasser 10 

Verdünnungsfaktor marin  100 

   

Kläranlage 

  
Kläranlagentyp 

 

kommunale Kläranlage 

Abflussrate der wasserkläranlage 2000 m³/tag 

Schlammbehandlung 

 

Entsorgung oder Rückgewinnung 

 

    

Allgemeine Expositionen 

 

Befolgen Sie die allgemeinen Lüftungsnormen, die sowohl durch das Öffnen von Türen und/oder Fenstern als auch 
durch die Verwendung eines elektrisch betriebenen Lüftungssystems auf natürliche Weise einzuhalten sind. 

Stellen Sie sicher, dass Materialtransfers unter Eindämmungsmaßnahmen oder unter Absaugung erfolgen. 

Tragen Sie ausreichenden Augenschutz. Bei wiederholter Hautexposition gegenüber dem Stoff Handschuhe gemäß EN 
374 tragen. 
   

    
1 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 2: Formulierung & (Wieder) verpacken von Stoffen und 
Gemischen 

Hauptanwendergruppen 

 
SU3: Industrielle 

  

   

Endverwendungssektor 
  

SU10: Formulierung 

  

Verfahrenskategorien 

PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher 
kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 

PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 

PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen 
Anlagen 

PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien 

 

ERC2: Formulierung zu einem Gemisch  

    
   

2 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 



Hauptanwendergruppen 

 
SU3: Industrielle 

  

   

   

Verfahrenskategorien 

  
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher 

kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 

PROC7: Industrielles Sprühen 

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen 

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz 

 

   

Umweltfreisetzungskategorien 

 
ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein 
Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)  

   

   

3 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen 

 
SU22: Gewerbliche Verwendungen 

  

   

Verfahrenskategorien 

  

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen 

PROC11: Nicht-industrielles Sprühen 

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen  

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt  

   

Umweltfreisetzungskategorien 

 
ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, 
Innenverwendung) 

   

   

 
Legende  

  
SU Verwendungssektorkategorie 

PROC Verfahrenskategorien 

 
ERC Umweltfreisetzungskategorien 

   



   
Hinweis: Alle Verwendungen, die nicht im Expositionsszenario abgedeckt sind, werden dringend 
abgeraten. 

   

ICA S.p.A. - Regulatory affairs  

   

Datum der Bearbeitung: 17/12/2019 

 

Fassung 1 

  

 



 

 

EXPOSITIONSSZENARIUM: ACETON  

   

Expositionsszenarium-nummer: 4  

   

Anhang zum Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 (Abschnitt 7) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH 

Identifizierten Verwendungen des Komponente Aceton 

CAS: 67-64-1 , EG: 200-662-2, INDEX: 606-001-00-8 und Nr. REACH: 01-2119471330-49-XXXX 
   
Produkt für industrielle oder professionelle Zwecke zur Herstellung von Verdünnern, Farben, Additiven, Pasten 
für Lackprodukte 

   

Stoffdaten   

Physikalischer Zustand bei 20°C  Flüssigkeit 

Siedebeginn  56°C a 1.013 hPa 

Dampfdruck  240 hPa a 20°C 

Bioabbau  Schnell biologisch abbaubar 

   

Firmendaten   

Jährliche Menge pro Anlage  658875 kg 

Tägliche Menge pro Anlage 2803.72 kg 

Jährliche Nutzungstage  235 tage 

Dauer und Häufigkeit der Anwendung 480 min 5 Tage pro Woche 

Durchschnittliche Gebrauchstemperatur 20 °C 

Prozessdruck  Umgebungsdruck 

Lokale Absaugung Effektivität: 70 %  

Ventilation rate per hour 7 

Wear chemically resistant gloves Effektivität: 80 %  

Verwendung des Stoffes  Verwendung im Innenbereich 

   
Substanzkonzentration in der Produkten Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im 

Produkt ab (sofern nicht anders angegeben). 

   

Umweltfaktoren   

Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der Wasser 0% 

Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der Boden 0% 

Verdünnungsfaktor Süßwasser 10 

Verdünnungsfaktor marin 100 

   

Kläranlage   

Kläranlagentyp  Kommunale Kläranlage 

Abflussrate der wasserkläranlage 2000 m³/tag 

Schlammbehandlung  Entsorgung oder Rückgewinnung 



Allgemeine Expositionen  
Befolgen Sie die allgemeinen Lüftungsnormen, die sowohl durch das Öffnen von Türen und/oder Fenstern als 
auch durch die Verwendung eines elektrisch betriebenen Lüftungssystems auf natürliche Weise einzuhalten 
sind.  
Stellen Sie sicher, dass Materialtransfers unter Eindämmungsmaßnahmen oder unter Absaugung erfolgen. 
Tragen Sie ausreichenden Augenschutz. Bei wiederholter Hautexposition gegenüber dem Stoff Handschuhe 
gemäß EN 374 tragen. 

   

   

1 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums: Verteilung der Substanz 

Hauptanwendergruppen  
SU3: Industrielle   
SU22: Gewerbliche Verwendungen   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  
PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  
ERC1: Herstellung des Stoffs  
ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in 
oder auf einem Erzeugnis) 

   

   
2 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 2: Formulierung & (Wieder)verpacken von 
Stoffen und Gemischen 

Hauptanwendergruppen  
SU3: Industrielle   

   
Sector of End-Use   
SU10: Formulierung   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  
PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  

ERC2: Formulierung zu einem Gemisch  



3 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 

PROC7: Industrielles Sprühen  
PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  
PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  
PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt  

   

Umweltfreisetzungskategorien  
ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in 
oder auf einem Erzeugnis) 
ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem 
Erzeugnis, Innenverwendung) 

   
   

4 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen  

SU22: Gewerbliche Verwendungen   

   

Verfahrenskategorien   
PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  
PROC11: Nicht-industrielles Sprühen  
PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  
PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt  

   

Umweltfreisetzungskategorien  
ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem 
Erzeugnis, Innenverwendung) 

   

Legende   

SU Verwendungssektorkategorie 

PROC Verfahrenskategorien  

ERC Umweltfreisetzungskategorien 

   

   
Hinweis: Alle Verwendungen, die nicht im Expositionsszenario abgedeckt sind, werden dringend 
abgeraten. 

   

ICA S.p.A. - Regulatory affairs  

   

Datum der Bearbeitung:  18/10/2019   

Fassung 1   

 



 

 

EXPOSITIONSSZENARIUM: N-BUTYLACETAT 

   

Expositionsszenarium-nummer: 1  

   
Anhang zum Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 (Abschnitt 7) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH 

   

Identifizierten Verwendungen des Komponente N-butylacetat 

CAS: 123-86-4 , EG: 204-658-1 , INDEX: 607-025-00-1 und Nr. REACH: 01-2119485493-29-XXXX  

   
Produkt für industrielle oder professionelle Zwecke zur Herstellung von Verdünnern, Farben, Additiven, Härtern und 
Pasten für Lackprodukte. 

   

Stoffdaten   

Physikalischer Zustand bei 20°C  Flüssigkeit 

Siedebeginn  125°C a 1.013 hPa 

Dampfdruck  11.6 mbar a 20°C 

Bioabbau  Leicht biologisch abbaubar (Verfahren OCSE 301D) 

   
Firmendaten   
Jährliche Menge pro Anlage  1762195 Kg 

Tägliche Menge pro Anlage 7498.70 Kg 

Jährliche Nutzungstage  235 tage 

Dauer und Häufigkeit der Anwendung 480 min 5 Tage pro Woche 

Durchschnittliche Gebrauchstemperatur 20 °C 

Prozessdruck  Umgebungsdruck 

Lokale Absaugung Effektivität: 70 %  

Luftwechselrate pro Stunde 7 

Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen Effektivität: 80 %  

Verwendung des Stoffes  Verwendung im Innenbereich 

Substanzkonzentration in der Produkten 
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100 % im 
Produkt ab (sofern nicht anders angegeben). 

   

Umweltfaktoren   

Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der Wasser  0% 

Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der Boden  0% 

Wasserführung des aufnehmenden Wasserlaufs 18.000 m³/tag 

Verdünnungsfaktor Süßwasser 10 

Verdünnungsfaktor marin 100 
    

Kläranlage   

Kläranlagentyp  Kommunale Kläranlage 

Abflussrate der wasserkläranlage 2000 m³/tag 

Schlammbehandlung  Entsorgung oder Rückgewinnung 



Allgemeine Expositionen  
Befolgen Sie die allgemeinen Lüftungsnormen, die sowohl durch das Öffnen von Türen und/oder Fenstern als auch durch 
die Verwendung eines elektrisch betriebenen Lüftungssystems auf natürliche Weise einzuhalten sind.  
Stellen Sie sicher, dass Materialtransfers unter Eindämmungsmaßnahmen oder unter Absaugung erfolgen. Tragen Sie 
ausreichenden Augenschutz. Bei wiederholter Hautexposition gegenüber dem Stoff Handschuhe gemäß EN 374 tragen. 
   

    

1 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums: Verteilung der Substanz 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

SU22: Gewerbliche Verwendungen   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher 
kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen 
Anlagen 

PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  

ERC1: Herstellung des Stoffs  

    
   
2 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 2: Formulierung & (Wieder)verpacken von Stoffen und 
Gemischen 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

   

Endverwendungssektor   

SU10: Formulierung   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher 
kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 
PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen 
Anlagen 

PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  

ERC2: Formulierung zu einem Gemisch  

   

   



3 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher 
kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 

PROC7: Industrielles Sprühen  

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

   

Umweltfreisetzungskategorien  
ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf 
einem Erzeugnis) 

   

   

4 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten   

Hauptanwendergruppen   

SU22: Gewerbliche Verwendungen   
   
   
Verfahrenskategorien   

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen   

PROC11: Nicht-industrielles Sprühen   

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen   

PROC15: Verwendung als Laborreagenz   

PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt   

   

Umweltfreisetzungskategorien   
ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem 
Erzeugnis, Innenverwendung)   

 
 
 
Legende   

SU Verwendungssektorkategorie 

PROC Verfahrenskategorien  

ERC Umweltfreisetzungskategorien 

   

   

Hinweis: Alle Verwendungen, die nicht im Expositionsszenario abgedeckt sind, werden dringend abgeraten. 

   

ICA S.p.A. - Regulatory affairs  

   

Datum der Bearbeitung: 03/09/2019  

Fassung 1   

 



 

 

EXPOSITIONSSZENARIUM: ISOBUTYLACETAT 

   

Expositionsszenarium-nummer: 3  

   
Anhang zum Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 (Abschnitt 7) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH 

   

Identifizierten Verwendungen des Komponente Isobutylacetat 

CAS: 110-19-0 , EG: 203-745-1, INDEX: 607-026-00-7 und Nr. REACH: 01-2119488971-22-XXXX 

   
Produkt für industrielle oder professionelle Zwecke zur Herstellung von Verdünnern, Farben, Additiven, 
Härtern und Pasten für Lackprodukte. 

   

Stoffdaten   

Physikalischer Zustand bei 20°C  Flüssigkeit 

Siedebeginn  117°C (1.013 hPa) 

Dampfdruck  18 hPa (20°C) 

Bioabbau  Leicht biologisch abbaubar (Verfahren OECD 301 D) 

   
Firmendaten   
Jährliche Menge pro Anlage  59495 Kg 

Tägliche Menge pro Anlage 253.17 Kg 

Jährliche Nutzungstage  235 tage 

Dauer und Häufigkeit der Anwendung 480 min 5 Tage pro Woche 

Durchschnittliche Gebrauchstemperatur 20°C 

Prozessdruck  Umgebungsdruck 

Lokale Absaugung Effektivität : 70%  

Luftwechselrate pro Stunde 7 
 
Tragen von chemikalienbeständigen 
Handschuhen Effektivität : 80%  

Verwendung des Stoffes  Verwendung im Innenbereich 

Substanzkonzentration in der Produkten 
Deckt prozentualen Anteil des Stoffes von bis zu 100% im 
Produkt ab (sofern nicht anders angegeben). 

   

Umweltfaktoren 

  
Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der 
Wasser  0% 
Emissions- oder Freisetzungsfaktor in der 
Boden  0% 
Wasserführung des aufnehmenden 
Wasserlaufs  18.000 m³/tag 

Verdünnungsfaktor Süßwasser 10 

Verdünnungsfaktor marin 100 



   

Kläranlage   

Kläranlagentyp  kommunale Kläranlage 

Abflussrate der wasserkläranlage 2000 m³/tag 

Schlammbehandlung  Entsorgung oder Rückgewinnung 

   

Allgemeine Expositionen  
Befolgen Sie die allgemeinen Lüftungsnormen, die sowohl durch das Öffnen von Türen und/oder Fenstern als 
auch durch die Verwendung eines elektrisch betriebenen Lüftungssystems auf natürliche Weise einzuhalten 
sind. Stellen Sie sicher, dass Materialtransfers unter Eindämmungsmaßnahmen oder unter Absaugung 
erfolgen. Tragen Sie ausreichenden Augenschutz. Bei wiederholter Hautexposition gegenüber dem Stoff 
Handschuhe gemäß EN 374 tragen. 
 
   

1 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums: Verteilung der Substanz 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

SU22: Gewerbliche Verwendungen   

   

Verfahrenskategorien   

PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  

ERC1: Herstellung des Stoffs  

   
   
2 - Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums : Formulierung & (Wieder) verpacken von Stoffen 
und Gemischen 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

   

Endverwendungssektor   

SU10: Formulierung   

   

Verfahrenskategorien   

PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 



PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt 
vorgesehenen Anlagen 
PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz  

   

Umweltfreisetzungskategorien  

ERC2: Formulierung zu einem Gemisch  

   
   

3 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten 

Hauptanwendergruppen  

SU3: Industrielle   

   

Verfahrenskategorien   
PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 

PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 

PROC7: Industrielles Sprühen  

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen  

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 

PROC15: Verwendung als Laborreagenz 

   

Umweltfreisetzungskategorien  
ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein 
Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)   
 
 
   

4 - Kurztitel des Expositionsszenario: Verwendung in Farben und verbundenen Produkten   

Hauptanwendergruppen   

SU22: Gewerbliche Verwendungen   
   
   
Verfahrenskategorien   

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen   

PROC11: Nicht-industrielles Sprühen   

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen   

PROC15: Verwendung als Laborreagenz   

PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt   
 
   
Umweltfreisetzungskategorien   
ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem 
Erzeugnis, Innenverwendung)   

 
 
 
Legende   

SU Verwendungssektorkategorie 

PROC Verfahrenskategorien  

ERC Umweltfreisetzungskategorien 



   
   
Hinweis: Alle Verwendungen, die nicht im Expositionsszenario abgedeckt sind, werden dringend 
abgeraten. 

   

ICA S.p.A. - Regulatory affairs  

   

Datum der Bearbeitung : 30/10/2019  

Fassung 1   
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

ARTITOP SE Stumpfmatt

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Farbe, Lack. 

Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Sherwin-Williams Deutschland GmbHFirmenname:

Straße: Paul-Gerhardt-Straße 31

Ort: D-42389 Wuppertal

Telefon: Telefax:+49 202 5747 0 +49 202 5747 149

office.wuppertal@sherwin.comE-Mail:

E-Mail (Ansprechpartner): office.wuppertal@sherwin.com

www.sherwin-williams.euInternet:

Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten erreichbar.: Mo-Do (07:00 - 15:00 Uhr), Fr 

(07:00-12:00 Uhr)

Auskunftgebender Bereich:

Lieferant

Firmenname: MORSCHER Farben- und Werkzeughandel GmbH

Straße: Treiet 43

Ort: A-6837 Weiler

Telefax:Telefon: +43 5523 62454 0 +43 5523 62454 49

E-Mail: office@farbenmorscher.at

Ansprechpartner: Telefon:Jürgen Morscher +43 5523 62454 71

E-Mail: office@farbenmorscher.at

Internet: www.farbenmorscher.at

1.4. Notrufnummer: +43 5523 62454 0

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 2

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Gewässergefährdend: Aqu. chron. 3

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Druckdatum: 31.05.2021 A - DERevisions-Nr.: 1
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

n-Butylacetat

Aceton; Propan-2-on; Propanon

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen 

fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behälter dicht verschlossen halten.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P370+P378 Bei Brand:  zum Löschen verwenden.

P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Sicherheitshinweise

EUH208 Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen.

      50 - < 55 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen 

unbekannter akuter Toxizität (oral).

      3 - < 10 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen 

unbekannter akuter Toxizität (dermal).

      3 - < 10 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen 

unbekannter akuter Toxizität (inhalativ).

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG:

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Farbe, Lack.
Chemische Charakterisierung

Druckdatum: 31.05.2021 A - DERevisions-Nr.: 1
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Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

45 - < 50 %123-86-4 n-Butylacetat

204-658-1 607-025-00-1

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

10 - < 15 %67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

200-662-2 606-001-00-8

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

3 - < 10 %64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

918-668-5 01-2119455851-35

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 

H411 EUH066

3 - < 10 %1330-20-7 Xylol

215-535-7 601-022-00-9

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

1 - < 3 %100-41-4 Ethylbenzol

202-849-4 601-023-00-4

Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304

0,3 - < 1 %80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

201-297-1 607-035-00-6

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335

0,1 - < 0,3 %131-57-7 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

205-031-5

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H400 H411

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Druckdatum: 31.05.2021 A - DERevisions-Nr.: 1
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilBezeichnungCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

123-86-4 204-658-1 45 - < 50 %n-Butylacetat

inhalativ:  LC50 = 23,4 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = > 14112 mg/kg; oral:  LD50 = 10768 

mg/kg

67-64-1 200-662-2 10 - < 15 %Aceton; Propan-2-on; Propanon

inhalativ:  LC50 = 76 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = 20000 mg/kg; oral:  LD50 = 5800 mg/kg

64742-95-6 918-668-5 3 - < 10 %Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

inhalativ:  Fehlende Daten (Gase); dermal:  LD50 = 3160 mg/kg; oral:  LD50 = 3592 mg/kg

1330-20-7 215-535-7 3 - < 10 %Xylol

inhalativ:  ATE = 11 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 1,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  ATE = 

1100 mg/kg; oral:  LD50 = 4300 mg/kg

100-41-4 202-849-4 1 - < 3 %Ethylbenzol

inhalativ:  LC50 = 17,2 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 1,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  

LD50 = 15400 mg/kg; oral:  LD50 = 3500 mg/kg

80-62-6 201-297-1 0,3 - < 1 %Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

inhalativ:  LC50 = 78 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = 5000 mg/kg; oral:  LD50 = 7870 mg/kg

131-57-7 205-031-5 0,1 - < 0,3 %2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

oral:  LD50 = 5000 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen 

Beatmung. Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät verwenden. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel 

Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten 

spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztliche Behandlung notwendig. KEIN Erbrechen 

herbeiführen.

Nach Verschlucken

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Kohlendioxid (CO2).  Schaum.  Löschpulver.

Geeignete Löschmittel

Scharfer Wasserstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Druckdatum: 31.05.2021 A - DERevisions-Nr.: 1
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Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen .  

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  Explosionsgefahr.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Mit Detergentien reinigen. Lösemittel 

vermeiden.

Weitere Angaben

Funkenarmes Werkzeug verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt. Bei 

offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen. Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dämpfe in Keller , Kanalisation und Gruben verhindern. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Dämpfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten 

Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der diese Zubereitung gebraucht 

wird.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 

Personen zugänglich ist. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Der Fußboden soll dicht, fugenlos 

und nicht saugfähig sein.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit:  Material, sauerstoffreich, brandfördernd.

Zusammenlagerungshinweise

Empfohlene Lagerungstemperatur: von °C: 5 bis °C: 30

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

7.3. Spezifische Endanwendungen

Druckdatum: 31.05.2021 A - DERevisions-Nr.: 1
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Keine Daten verfügbar

Nur für industrielle und gewerbliche Verwendung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für Arbeitsstoffe (MAK/TRK, GKV 2018)

KategorieF/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Herkunft

Tmw (8 h)500Aceton67-64-1 1200 MAK

Kzw (15 min)2000 4800 MAK

Tmw (8 h)100Ethylbenzol100-41-4 440 MAK

Momentanwert200 880 MAK

Tmw (8 h)Kieselsäuren, kolloidale amorphe 

Kieselsäure einschl. pyrogener Kieselsäure 

und im Naßverfahren hergestellter 

Kieselsäure (Fällungskieselsäure, 

Kieselgel) und ungebrannter Kieselgur

7631-86-9 4 E MAK

Tmw (8 h)50Methylmethacrylat80-62-6 210 MAK

Momentanwert100 420 MAK

Tmw (8 h)100n-Butylacetat123-86-4 480 MAK

Momentanwert100 480 MAK

Tmw (8 h)50Xylol (alle Isomeren)1330-20-7 221 MAK

Kzw (15 min)100 442 MAK

Biologische Grenzwerte (VGÜ)

Proben.- 

Zeitpunkt

Parameter Grenzwert Unters.- materialBezeichnungCAS-Nr.

1330-20-7 Xylole Harn1,5 g/l nach Ablauf einer 

Arbeitswoche/am 

Ende des 

Arbeitstages/am 

Schichtende

Methylhippursäure

Druckdatum: 31.05.2021 A - DERevisions-Nr.: 1
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

123-86-4 n-Butylacetat

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 960 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 960 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 480 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 480 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 859,7 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 859,7 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 102,34 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 102,34 mg/m³

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 186 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1210 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 2420 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 62 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 200 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 62 mg/kg KG/d

64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 25 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 150 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 11 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 11 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 32 mg/m³

1330-20-7 Xylol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 180 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 108 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 77 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 289 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 14,8 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 174 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 174 mg/m³

7631-86-9 Amorphes Siliciumdioxid; chemisch hergestellt

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 4 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 4 mg/m³

80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal lokal 1,5 mg/cm²

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 13,67 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal lokal 1,5 mg/cm²

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 480 mg/m³

Druckdatum: 31.05.2021 A - DERevisions-Nr.: 1
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PNEC-Werte

BezeichnungCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

123-86-4 n-Butylacetat

Süßwasser 0,18 mg/l

Meerwasser 0,018 mg/l

Süßwassersediment 0,981 mg/kg

Meeressediment 0,0981 mg/kg

Mikroorganismen in Kläranlagen 35,6 mg/l

Boden 0,0903 mg/kg

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

Süßwasser 10,6 mg/l

Meerwasser 1,06 mg/l

Süßwassersediment 30,4 mg/kg

Mikroorganismen in Kläranlagen 100 mg/l

Boden 29,5 mg/kg

64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

1330-20-7 Xylol

Süßwasser 0,327 mg/l

Meerwasser 0,327 mg/l

Süßwassersediment 12,46 mg/l

Meeressediment 12,46 mg/l

Mikroorganismen in Kläranlagen 6,58 mg/l

Boden 2,31 mg/kg

80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

Süßwasser 0,94 mg/l

Meerwasser 0,094 mg/l

Süßwassersediment 5,74 mg/kg

Boden 1,47 mg/kg

Keine Daten verfügbar

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

persönlicher Schutzausrüstungen.

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.  Nach 

Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.  Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille.  195

Augen-/Gesichtsschutz

Druckdatum: 31.05.2021 A - DERevisions-Nr.: 1
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Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Geeignetes Material: Butylkautschuk. Durchdringungszeit 

(maximale Tragedauer): > 480 min. Dicke des Handschuhmaterials: > 0,4 mm. DIN-/EN-Normen: EN ISO 374 

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des 

Materials sind zu berücksichtigen.

Handschutz

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung) 

erforderlich.  Erforderliche Eigenschaften: antistatisch. hitzebeständig.

Körperschutz

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz 

getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerät: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) (DIN 

EN 133). Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von 

Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.

Atemschutz

Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

flüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: opak

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert: Keine Daten verfügbar

Zustandsänderungen

56 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

Keine Daten verfügbarSublimationstemperatur:

Keine Daten verfügbarErweichungspunkt:

10 °C DIN 53213Flammpunkt:

Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfügbar

2,1 Vol.-%Untere Explosionsgrenze:

13 Vol.-%Obere Explosionsgrenze:

420 °CZündtemperatur:

Keine Daten verfügbar

Brandfördernde Eigenschaften

247 hPaDampfdruck:

  (bei 20 °C)

Dampfdruck:

  (bei 50 °C)

267 hPa

Dichte (bei 20 °C): 0.928 g/cm³ DIN 53217

Wasserlöslichkeit:

  (bei 20 °C)

Nicht mischbar

Auslaufzeit:

  (bei 20 °C)

DIN 5321126 s

Relative Dampfdichte: Keine Daten verfügbar

Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfügbar
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< 3% ADR/RIDLösemitteltrennprüfung:

75.01 %Lösemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben

24.99 %Festkörpergehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Keine Daten verfügbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alkalien (Laugen). Säure. Oxidationsmittel.

10.5. Unverträgliche Materialien

Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Stickoxide (NOx).

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

 Die Bildung brennbarer Dämpfe ist möglich, bei Temperaturen über: 20°C

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.
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Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

123-86-4 n-Butylacetat

RatteLD50 10768 

mg/kg

oral

KaninchenLD50 > 14112 

mg/kg

OECD 402dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 23,4 mg/l Ratte OECD 403

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

RatteLD50 5800 

mg/kg

RTECSoral

KaninchenLD50 20000 

mg/kg

IUCLIDdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 76 mg/l Ratte

64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

RatteLD50 3592 

mg/kg

oral OECD Prüfrichtlinie 

401)

KaninchenLD50 3160 

mg/kg

dermal OECD Prüfrichtlinie 

402

inhalativ Fehlende Daten

1330-20-7 Xylol

RatteLD50 4300 

mg/kg

oral

ATE 1100 

mg/kg

dermal

inhalativ Dampf ATE 11 mg/l

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

100-41-4 Ethylbenzol

RatteLD50 3500 

mg/kg

GESTISoral

KaninchenLD50 15400 

mg/kg

GESTISdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 17,2 mg/l Ratte

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

80-62-6 Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat

RatteLD50 7870 

mg/kg

oral

KaninchenLD50 5000 

mg/kg

dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 78 mg/l

131-57-7 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon

RatteLD50 5000 

mg/kg

oral

Allgemeine Bemerkungen

Nicht geprüfte Zubereitung. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG: Die Einstufung wurde 

Druckdatum: 31.05.2021 A - DERevisions-Nr.: 1



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt
Sherwin-Williams Deutschland GmbH

ARTITOP SE Stumpfmatt

Überarbeitet am: 19.01.2021 Materialnummer: SM3300-0005P Seite 12 von 16

nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Die ökotoxikologischen 

Eigenschaften dieser Mischung sind durch die ökotoxikologischen Eigenschaften der Einzelkomponenten (siehe 

Abschnitt 3) bestimmt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Keine Daten verfügbar

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

n-Butylacetat123-86-4

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 18000 

mg/l

Pimephales 

promelas

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 32 mg/l Krustazeen - Artemia 

salina

Aceton; Propan-2-on; Propanon67-64-1

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 5540 

mg/l

Onchorhynchus 

mykiss

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 6100 

mg/l

Daphnia magna

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten64742-95-6

Akute Fischtoxizität 96 hLL50 9,2 mg/l Regenbogenforelle

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEL50 3,2 mg/l Daphnia magna  OECD- 

Prüfrichtlinie 202

Fischtoxizität NOEC 1,23 

mg/l

28 d Regenbogenforelle

Crustaceatoxizität NOEC 2,14 

mg/l

21 d Daphnia magna

Xylol1330-20-7

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 8500 

mg/l

Krustazeen  - 

Palaemonetespugio

Ethylbenzol100-41-4

Aquatische Toxizität Fehlende Daten

Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat80-62-6

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 275 mg/l Pimephales 

promelas 

flow-through

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 69 mg/l Daphnia magna

Akute Bakterientoxizität   (170 mg/l) Pseudokirchneriella 

subcapitata

2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon131-57-7

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 3,8 mg/l Oryzia latipes

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar
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CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten64742-95-6

     Sauerstoffverbrauch 78 % 28

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

67-64-1 -0,24Aceton; Propan-2-on; Propanon

1330-20-7 8,1 - 25,9Xylol

100-41-4 3,15Ethylbenzol

Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung 

zugeführt werden.

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt

ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON 

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND 

DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, 

die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten ; gefährlicher Abfall

080111

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

150110

Nicht kontaminierte Verpackungen müssen wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

FARBE14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:
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14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Sondervorschriften: 163 367 640D 650

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

Beförderungskategorie: 2

33Gefahrnummer:

Tunnelbeschränkungscode: D/E

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

Paint14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: II

Gefahrzettel: 3

163, 367Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E2

EmS: F-E, S-E

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

Paint14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

314.3. Transportgefahrenklassen:

II14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A3 A72 A192

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L

Y341Passenger LQ:

Freigestellte Menge: E2

353IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

5 LIATA-Maximale Menge - Passenger:

364IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

60 LIATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 28

75.01 % (696.089 g/l)Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 

(VOC):

75.01 % (696.089 g/l)Angaben zur VOC-Richtlinie 

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU:

P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

(94/33/EG) beachten. Beschäftigungsbeschränkungen nach der 

Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende oder stillende 

Mütter beachten.

Beschäftigungsbeschränkung:

AI - Flüssigkeit mit Flpkt. < 21 °CKlassifizierung nach VbF:

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse (D):

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Flam. Liq. 2; H225 Auf Basis von Prüfdaten

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein .

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält Methylmethacrylat; Methyl-2-methylprop-2-enoat; Methyl-2-methylpropenoat. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
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Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur. 

Bei Mischungen die Kennzeichnungsschilder und Sicherheitsdatenblätter aller Komponenten beachten.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine Zusicherung von 

Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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